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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dens 4 dieses Jahres berichteten wir 
über den 60. Jahrestag des Bundesver-
bandes der Freien Berufe. Anlässlich 
dieser Veranstaltung unterstrich die 
Bundeskanzlerin die Bedeutung der 
Freien Berufe für die Bundesrepublik 
Deutschland. Gleichzeitig wies sie da-
rauf hin, dass sich jeder den neuen ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
anpassen müsse. Mit der Vorstellung 
des Leitbilds der Freien Berufe nahm 
der Bundesverband diese Anregung  
auf und stellte die Freiberuflichkeit 
und ihre Werte in den Kontext der ge-
sellschaftlichen Veränderungen. 

Bedeutsam wird die Diskussion 
um das Leitbild der Freien Berufe 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der  gegenwärtigen Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Ein Umstand, der die 
Standortbestimmung der Freien Be-
rufe mitten hinein in eine gesell-
schaftspolitische Diskussion um Wer-
tebegriffe stellt. Welche Bedeutung 
das „Vertrauen“ in einer Gesellschaft 
besitzt, bedarf in der gegenwärtigen 
„Vertrauenskrise“ gegenüber der Fi-
nanzwirtschaft keiner weiteren Erläu-
terung. 

Es ist nunmehr  Aufgabe unserer 
Berufsvertretungen, dieses Leitbild 
für den zahnärztlichen Berufsstand 
zu konkretisieren und in eine Hand-
lungsagenda einzubinden. Ich meine, 
hier hat der zahnärztliche Berufsstand 
in der gegenwärtigen Situation die 
Verpflichtung, aber auch die beson-
dere Chance, beispielgebende Funk-
tionen zu erfüllen. Ein Anliegen, das 
die professionspolitische Standortbe-
stimmung sowie auch die Aufgaben 

und Kompetenzen der Zahnärztekam-
mern unmittelbar tangiert und damit 
jeden einzelnen Zahnarzt angeht.

Die Zahnärztekammern als frei-
berufliche Selbstverwaltungen sind 
nicht nur Standesvertretung, sondern 
haben durch die gesetzlich fixierte 
Gemeinwohlverpflichtung die In-
teressen des Berufsstandes mit den 
Interessen der Bevölkerung sowie ge-
sellschaftlichen Wandlungsprozessen 
in Einklang zu bringen. Dies erfordert 
einen aktiven Umgang mit den Ent-
scheidungsträgern aller politischen 
Ebenen, die Beobachtung von gesell-
schaftlichen Trends, aber auch einen 
intensiven Diskussionsprozess in den 
Gremien selbst. Dabei geht es primär 

darum, das Vertrauen des Patienten in 
seinen Zahnarzt und den Berufsstand 
im Allgemeinen durch transparente 
Grundwerte zu stärken. Durch ein 
gemeinsames Selbstverständnis und 
das Bekenntnis zu den Grundwerten 
der zahnärztlichen Freiberuflichkeit 
wird eine gemeinsame Identifikation 
geschaffen. Letztendlich wird damit 
allen politischen Bestrebungen zur 
Abschaffung der Freiberuflichkeit ein 
entsprechendes Gegengewicht prä-
sentiert. Auf Grund klarer Diversifi-
zierungstendenzen und zunehmender 
Restriktionen im Rahmen der zahn-
ärztlichen Berufsausübung bedarf es 
auch zukünftig der aktiven Gestaltung 
des Selbstbildes des Berufsstandes 
und einer einheitlichen Professions-
auffassung.

Dabei sind wir alle gefordert. Jeder 
von uns wird mehr denn je von der 
aktiven Ausgestaltung dieses Rah-
mens abhängig sein und hat dabei 
entsprechende Gestaltungsmöglich-
keiten über seine Selbstverwaltung. 
Die Identifikation des einzelnen 
Zahnarztes mit dem Gesamtbild des 
Berufsstandes ist somit nicht nur ein 
wichtiger Baustein seines eigenen be-
ruflichen Erfolges, sondern dient auch 
der positiven öffentlichen Wahrneh-
mung des Berufsstandes in unserer 
Gesellschaft.

Der Vorstand der Zahnärztekammer 
hat sich im Rahmen seiner Klausur-
tagung im Juni dieses Jahres vertie-
fend hiermit auseinandergesetzt. Die 
Kammerversammlung am 4. Juli 
war durch dieses Thema geprägt. Ich 
meine, unsere Freiberuflichkeit ist es 
wert, dass sich ein jeder von uns an 
dieser Diskussion beteiligt.

Dr. Dietmar Oesterreich

Freiberuflichkeit muss gelebt werden

Aufgabe der Berufsvertretungen ist 
es, das neue Leitbild der Freien Be-
rufe für den zahnärztlichen Berufs-
stand zu konkretisieren, sagt Dr. Diet-
mar Oesterreich.

Zum jüngsten Urteil des Bun-
dessozialgerichts, demzufolge ge-
setzlich Krankenversicherte auch 
vor einer Zahnersatzbehandlung im 
Ausland einen Heil- und Kostenplan 
bei ihrer Krankenkasse einreichen 
müssen, erklärt der Vorsitzende des 
Vorstands der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung, Dr. Jürgen 
Fedderwitz:  „Das Urteil ist gut und 

richtig. Das Bundessozialgericht hat 
klargestellt, dass bei Zahnersatzbe-
handlungen nicht mit zweierlei Maß 
gemessen werden darf. 

Es kann nicht angehen, dass aus-
ländische Zahnärzte deutsche Pati-
enten ohne vorherige Zustimmung 
der Krankenkasse behandeln kön-
nen, während der Vertragszahnarzt 
in Deutschland einen Heil- und 

Kos tenplan einreichen muss. Das 
wäre ein klarer Fall von Inländer-
diskriminierung. 

Für den Patienten ist es ohnehin 
immer ratsam,  vor der  Behandlung 
einen Heil- und Kostenplan zu ha-
ben. Nur dann hat er eine gewisse 
Planungs- und Kostensicherheit.“ 

 
KZBV

Urteil zu Heil- und Kostenplänen vernünftig
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Vorsicht, Falle ...
Risiken für Ihre Zahn- und Mundgesundheit

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Von Natur aus sind unsere Zähne 
und der Halteapparat, der sie im Kiefer
befestigt, eine Einrichtung, die auf
große Dauerhaftigkeit ausgelegt ist.
Schließlich sind sie als Werkzeuge der
Nahrungsaufnahme und -aufbereitung
sowie der Sprachbildung von geradezu
existenzieller Bedeutung.
Die Zähne vollbringen nicht nur an
Wunder grenzende Leistungen beim
Abtrennen, Zerkleinern und Zermahlen
von Nahrung (und auch anderen Ge-
genständen, so mancher hat es leicht-
sinnig an Nussschalen, Flaschenver-

schlüssen und Ähnlichem ausprobiert),
sie haben tatsächlich auch das Zeug
dazu, ein Leben lang funktionsfähig
zu bleiben.
Die menschlichen Schneidezähne kön-
nen durchschnittlich einen Druck aus-
üben, der einem Gewicht von 20 Kilo-
gramm entspricht. Mit den Seitenzäh-
nen des Ober- und des Unterkiefers
können Frauen theoretisch einen Kau-
druck von bis zu 3000 Newton erzeu-
gen, Männer sogar noch 1000 Newton
mehr. Im Laufe von 50 Lebensjahren
zerkleinert ein Gebiss mühelos 18 Ton-

nen Nahrung – je fester, desto lieber.
Aber Zähne und Zahnhalteapparat, die
sich als solche „Kraftmeier“ präsentie-
ren, erweisen sich gegenüber be-
stimmten Risikofaktoren als höchst
sensibel.
Sie wollen gepflegt, behütet und um-
sorgt werden. Wer also seine Zahnge-
sundheit recht lange erhalten will, 
sollte sie vor vermeidbaren Gefahren 
zu schützen wissen. Deshalb wird Ih-
nen dieser ZahnRat von den Fallen be-
richten, die der Alltag Ihrer Zahn- und
Mundgesundheit stellt.
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Erster bleibender Zahn  •  Caries, Cola und Co.  •  Gesundes Zahnfleisch, gesunde Zähne

Schöne und gesunde Zähne ein Leben lang!

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Das ist in Zeiten von zahnärztlicher
Prophylaxe kein Traum mehr. Karies und
Zahnverlust sind schon längst nicht
mehr unvermeidlich, und das für jede
Altersgruppe. 

Ein strahlend weißes Lächeln basiert
auf vier Säulen:
· gesunde Ernährung,
· gute Mundhygiene,
· Nutzung von Fluoriden (fluoridierte

Zahncreme und Speisesalz) 
· und regelmäßige zahnärztliche Kon-

trollen.

Trotz dieser vier Punkte – ganz so ein-
fach ist es doch nicht. So ändern sich
die Anforderungen an die Mundhygiene
mit all den Veränderungen, die unser
Gebiss in seinem Leben durchläuft.

Die Kleinsten sind voll auf die Unter-
stützung der Eltern angewiesen. In der
Zeit des Wechselgebisses heißt es,
ständig neue Tricks zu erlernen, denn
jeder neu durchbrechende Zahn will ge-
bührend geputzt werden. Die Zahn-
spangen sorgen anschließend für häufi-
ge Besuche in der Zahnarztpraxis, denn
hier ist besonders viel Motivation nö-
tig, um nicht nur die Zahnstellung zu
optimieren, sondern die Zähne auch ka-
riesfrei zu halten. Schließlich können
auch hormonelle Veränderungen wie
Pubertät oder Schwangerschaft zu
Zahnfleischentzündungen führen, die
spezieller Pflege bedürfen. Mit zuneh-
mendem Alter sorgen dann frei liegen-
de Zahnhälse und Zahnersatz für den
Bedarf an mehr Prävention. So hat die
Gesunderhaltung des Gebisses ein Le-

ben lang weit mehr Facetten und ver-
langt ein Neulernen, Umlernen, Anpas-
sen und ein hohes Maß an Motivation. 
Doch es lohnt sich! Allerdings ist bei
der Prophylaxe vor allem Eigenengage-
ment gefragt! Aber gerade das zahlt
sich aus, denn gesunde Zähne benöti-
gen keine teuren und zeitintensiven
Behandlungen. Neben einem Plus an
Gesundheit und Lebensqualität ist ein
charmantes und gesundes Lächeln mit
gepflegten Zähnen die Belohnung für
diese Investition.
Dieser ZahnRat soll Ihnen Informati-
onen über die vielfältigen Möglichkei-
ten zur Prävention von Zahnerkrankun-
gen und Erkrankungen des Zahnhalte-
apparates in jedem Lebensabschnitt
geben und das Gespräch mit dem Zahn-
arzt Ihres Vertrauens erleichtern.
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Das Kind auf dem Weg zum Erwachsen-
werden – die Zähne bestimmen mit!
Kinderzahnheilkunde im Lebensalter von 6 bis 12 Jahren

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Mit Sicherheit ist der Abschnitt von 
6 bis 12 Jahren wieder eine sehr interes-
sante Etappe des Lebens unserer Kinder.
Diese beginnt in der Regel mit einem sehr
gravierenden Ereignis – der Schuleinfüh-
rung. Für die Kinder ist dies der Eintritt 
in eine andere Welt mit zunehmender
Selbstständigkeit. Sie wollen entdecken
außerhalb des Elternhauses, Freiheiten
gewinnen und diese nutzen. Natürlich
spielt bei diesen Überlegungen bzw. oft
auch instinktiven Handlungen immer
noch die Rückkopplung der Sicherheit des
Elternhauses eine Rolle, die sich aber zu-
nehmend ändert. Kinder wollen bald kei-
ne Kinder mehr sein im Sinne einer Ab-
hängigkeit ihrer Entscheidungen. Sie
fordern zunehmend ein, für die Erwachse-
nen Partner zu sein. Für Eltern ist dies ei-
ne Zeit des Loslassens, ein gewaltiger
Einschnitt, der sich über Jahre hinzieht.
Das Behüten muss dem Vertrauen Platz
machen, dass das Kind nichts „Unrech-
tes“ tut bzw. es Gefahren begegnen kann.
Plötzlich erleben die Eltern Situationen,
in denen das heranwachsende Kind in 
seiner größer werdenden Selbstständig-
keit immer weniger zu Auskünften auf die
Fragen nach dem „Warum?“ bereit ist. 
Es erwartet, seine Handlungen einfach 
zu akzeptieren, so wie es eben gelernt
hat, die Handlungen der Erwachsenen,
seiner Eltern oder Großeltern, als gege-
ben hinzunehmen.  
Mit dem Ende dieser Lebensetappe be-
ginnt eine sehr einschneidende Entwick-
lungsphase: die Pubertät. Dem Kind noch

unbekannte körpereigene Steuerungssys-
teme führen, oft vehement, zu körperlich
sichtbaren und psychisch spürbaren Um-
strukturierungsprozessen, die das gesam-
te seelische Gleichgewicht oft total
durcheinanderwirbeln.
Der Spagat zwischen Pflicht (Schulablauf,
Hausarbeiten, häuslichen, aber auch
freundschaftlichen Verpflichtungen) und
Neigung (Träumen, Hobbys, einfach mal
„durchhängen“, mit Kumpels losziehen)
wird manchmal schier unüberwindlich.
Eine sanft führende Partnerschaft mit 

den Erwachsenen lässt das Kind darauf
vertrauen, dass es für die Unmenge von
Fragen, die es beschäftigen, auch die
Antworten bekommt, die es für das eige-
ne Gefühl als richtig akzeptiert.
Die Eltern sollten durch Vorleben dem
Kind vermitteln, dass Leben ein einmali-
ges Geschenk ist, etwas Großartiges.
Dies zu bewahren, erfordert eine gesunde
Lebensführung, denn körperliche und
seelische Gesundheit bzw. Ausgeglichen-
heit bedeuten ein harmonisches Lebens-
gefühl.
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Anfang oder Ende? Das Zahnmark im Fokus
Von nervigen Schmerzen, Kanalarbeiten und der Möglichkeit, einen Zahn zu retten

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wenn der Zahn schmerzt, ist der Gang
zum Zahnarzt unabdingbar.
Selbst der größte „Angsthase“ emp-
findet Erleichterung, wenn er endlich
auf dem sonst so gefürchteten Zahn-
arztstuhl Platz genommen hat, denn
Zahnschmerzen können unerträglich
werden, und selbst starke Tabletten
schaffen kaum Linderung. Häufig wer-
den die Vorboten derartiger Ereignisse
ignoriert.

Schon zu einem frühen Zeitpunkt des
kariösen Prozesses gelangen giftige Be-
standteile in Richtung Zahninneres und
verursachen erste Entzündungsreaktio-
nen im Dentin. Das Dentin ist die Haupt-
masse des Zahnes und wird auch „Zahn-
bein“ genannt. Bei der fortgeschrittenen
Dentinkaries führt die Infektion des
Dentins zu einer entzündlichen Abwehr-
reaktion der Pulpa (Zahnmark), verbun-
den mit Schmerzen, und schließlich zum
Absterben des Zahnmarks.

Daraus wird ersichtlich, dass es ganz
entscheidend ist, zu welchem Zeitpunkt
die zahnärztlich-therapeutischen Maß-
nahmen einsetzen. Gelingt es, rechtzei-
tig das gesamte bakteriell infizierte
kariöse Dentin zu entfernen, besteht
die Chance, die Pulpa lebend zu erhal-
ten. Haben dagegen die Karies und 
damit die Bakterien die Pulpa schon er-
reicht und infiziert, ist sie ein verlore-
nes Organ. Das bedeutet aber nicht
zwingend, dass der betroffene Zahn
entfernt werden muss.

Ziel der heutigen Zahnheilkunde ist
der Erhalt der Gebissstrukturen. Dabei

geht es nicht ausschließlich um den
Erhalt von Kaueinheiten, sondern vor
allem darum, Funktionsstörungen
infolge von gekippten Nachbarzähnen
und/oder verlängerten Zähnen des
Gegenkiefers zu verhindern. Selbst im
Lückengebiss ist sorgfältig abzuwägen,
ob und inwieweit ein „schmerzender”
Zahn für einen notwendigen Zahnersatz
verwendungsfähig ist. Mittels der so-
genannten Wurzelkanalbehandlung
und Wurzelfüllung sind die Zahnärzte
sehr häufig in der Lage, selbst Zähne,
bei denen die Entzündung schon den
umgebenden Knochen um die Wurzel-
spitze erreicht hat, zu erhalten.
Die Wurzelkanalbehandlung ist mitun-

ter, besonders bei den großen Backen-
zähnen, sowohl für den Patienten als
auch den Zahnarzt äußerst mühselig,
aber sehr sinnvoll. Gelingt es, den
Hohlraum im Zahninneren genügend
aufzubereiten und vor allem weitge-
hend von Bakterien zu befreien, kann
ein wurzelgefüllter Zahn über Jahre im
Munde verbleiben und sogar als Pfeiler
für Zahnersatz herangezogen werden.
Über die Situation im Einzelfall ist
individuell zu entscheiden. Deshalb
kann dieser ZahnRat nur grundsätzliche
Informationen über die Ursachen der
Pulpitis (Zahnmarkentzündung) geben
und deren Folgeerkrankungen sowie
Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.

63
Ästhet ik   •   Hochtechnolog ie  •   Anwendungsgebiete  •   A l ternat iven    

Kunstvoll wie die Natur

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

scharfe Küchenmesser im Haushalt wie-
der. Aber auch in der Medizin werden sie
verwendet, als künstliche Hüftgelenke
beispielsweise. 
Den Grundstein für die Entwicklung der
Keramiken legte Johann Friedrich Bött-
ger, als er 1708 am Sächsischen Hof das
Porzellan erfand. Auf der Suche nach 
einem Herstellungsverfahren für Gold
entdeckte er das „Weiße Gold“ – eine
Bezeichnung, die sich in den folgenden
Jahrzehnten und Jahrhunderten immer
deutlicher als passend erwies. Auch in
der Zahnheilkunde machte sich dieser
Werkstoff recht bald nützlich: Mit der

Entwicklung der industriellen Glaskeramik
aus Porzellan konnten 1857 die ersten
Keramikfüllungen (Inlay) zur Versorgung
kariöser Zähne eingesetzt werden.

Wer denkt beim Stichwort Keramik an
Blumentöpfe, Waschbecken, preiswertes
Geschirr? – Sicher die meisten.
Aber damit tut man dem Werkstoff Un-
recht. Er kann viel, viel mehr! 
Moderne Hochleistungskeramiken haben
sich längst im Alltag etabliert. So wird
der „keramische Stahl“ unter anderem
zur Anfertigung von Keramikbremsschei-
ben an Sportwagen, Turbinenschlaufen
im Turbolader, Abgaskatalysatoren, 
Hitzeschild-Kacheln am Space Shuttle,
Keramikdichtscheiben in Wasserhähnen
usw. herangezogen. Nicht zuletzt finden
wir die modernen Keramiken als immer

Keramik in der Zahnheilkunde 

Wer würde nicht denken, dass es sich um
natürliche Zähne handelt, wenn er die-
ses Bild betrachtet? Tatsächlich ist es 
eine vollkeramische Brücke. Dank der
Kunst des Zahntechnikers, der individu-
elle Besonderheiten der natürlichen
Zahnfarbe und -gestalt des Patienten
auf den Zahnersatz übertragen hat,
sieht man den Unterschied nicht.
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Zähne aufr ichten  •   Lücken schl ießen  •   Vorbehandlung für  Zahnersatz   

Ja, wir haben uns getraut

Patientenzeitung der Zahnärzte
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

tungsgespräch vorzustellen, gibt es ei-
ne ganze Menge. Früher ließ man Zähne
oft wachsen, wie sie wollten. Viele Er-
wachsene haben in ihrer Kindheit keine
oder eine nach heutigen Maßstäben
nicht ausreichende Behandlung erhal-

ten. Sie leiden unter den Fehlstellun-
gen von Zähnen und Kiefer. Doch diese
Versäumnisse der Jugend können jeder-
zeit nachgeholt werden.
Wie? Das lesen Sie auf den nächsten
Seiten.

Ja, das geht. Es gibt keine Alters-
grenze für eine kieferorthopädische Be-
handlung. Voraussetzung ist, dass die
Zähne noch ausreichend im Kieferkno-
chen verankert sind. Gründe, sich bei
einem Kieferorthopäden zu einem Bera-

Zahnspangen für Erwachsene – Geht das überhaupt? 
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Vorsicht, Falle ...
Risiken für Ihre Zahn- und Mundgesundheit
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Von Natur aus sind unsere Zähne 
und der Halteapparat, der sie im Kiefer
befestigt, eine Einrichtung, die auf
große Dauerhaftigkeit ausgelegt ist.
Schließlich sind sie als Werkzeuge der
Nahrungsaufnahme und -aufbereitung
sowie der Sprachbildung von geradezu
existenzieller Bedeutung.
Die Zähne vollbringen nicht nur an
Wunder grenzende Leistungen beim
Abtrennen, Zerkleinern und Zermahlen
von Nahrung (und auch anderen Ge-
genständen, so mancher hat es leicht-
sinnig an Nussschalen, Flaschenver-

schlüssen und Ähnlichem ausprobiert),
sie haben tatsächlich auch das Zeug
dazu, ein Leben lang funktionsfähig
zu bleiben.
Die menschlichen Schneidezähne kön-
nen durchschnittlich einen Druck aus-
üben, der einem Gewicht von 20 Kilo-
gramm entspricht. Mit den Seitenzäh-
nen des Ober- und des Unterkiefers
können Frauen theoretisch einen Kau-
druck von bis zu 3000 Newton erzeu-
gen, Männer sogar noch 1000 Newton
mehr. Im Laufe von 50 Lebensjahren
zerkleinert ein Gebiss mühelos 18 Ton-

nen Nahrung – je fester, desto lieber.
Aber Zähne und Zahnhalteapparat, die
sich als solche „Kraftmeier“ präsentie-
ren, erweisen sich gegenüber be-
stimmten Risikofaktoren als höchst
sensibel.
Sie wollen gepflegt, behütet und um-
sorgt werden. Wer also seine Zahnge-
sundheit recht lange erhalten will, 
sollte sie vor vermeidbaren Gefahren 
zu schützen wissen. Deshalb wird Ih-
nen dieser ZahnRat von den Fallen be-
richten, die der Alltag Ihrer Zahn- und
Mundgesundheit stellt.
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Das ist in Zeiten von zahnärztlicher
Prophylaxe kein Traum mehr. Karies und
Zahnverlust sind schon längst nicht
mehr unvermeidlich, und das für jede
Altersgruppe. 

Ein strahlend weißes Lächeln basiert
auf vier Säulen:
· gesunde Ernährung,
· gute Mundhygiene,
· Nutzung von Fluoriden (fluoridierte

Zahncreme und Speisesalz) 
· und regelmäßige zahnärztliche Kon-

trollen.

Trotz dieser vier Punkte – ganz so ein-
fach ist es doch nicht. So ändern sich
die Anforderungen an die Mundhygiene
mit all den Veränderungen, die unser
Gebiss in seinem Leben durchläuft.

Die Kleinsten sind voll auf die Unter-
stützung der Eltern angewiesen. In der
Zeit des Wechselgebisses heißt es,
ständig neue Tricks zu erlernen, denn
jeder neu durchbrechende Zahn will ge-
bührend geputzt werden. Die Zahn-
spangen sorgen anschließend für häufi-
ge Besuche in der Zahnarztpraxis, denn
hier ist besonders viel Motivation nö-
tig, um nicht nur die Zahnstellung zu
optimieren, sondern die Zähne auch ka-
riesfrei zu halten. Schließlich können
auch hormonelle Veränderungen wie
Pubertät oder Schwangerschaft zu
Zahnfleischentzündungen führen, die
spezieller Pflege bedürfen. Mit zuneh-
mendem Alter sorgen dann frei liegen-
de Zahnhälse und Zahnersatz für den
Bedarf an mehr Prävention. So hat die
Gesunderhaltung des Gebisses ein Le-

ben lang weit mehr Facetten und ver-
langt ein Neulernen, Umlernen, Anpas-
sen und ein hohes Maß an Motivation. 
Doch es lohnt sich! Allerdings ist bei
der Prophylaxe vor allem Eigenengage-
ment gefragt! Aber gerade das zahlt
sich aus, denn gesunde Zähne benöti-
gen keine teuren und zeitintensiven
Behandlungen. Neben einem Plus an
Gesundheit und Lebensqualität ist ein
charmantes und gesundes Lächeln mit
gepflegten Zähnen die Belohnung für
diese Investition.
Dieser ZahnRat soll Ihnen Informati-
onen über die vielfältigen Möglichkei-
ten zur Prävention von Zahnerkrankun-
gen und Erkrankungen des Zahnhalte-
apparates in jedem Lebensabschnitt
geben und das Gespräch mit dem Zahn-
arzt Ihres Vertrauens erleichtern.
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Mit Sicherheit ist der Abschnitt von 
6 bis 12 Jahren wieder eine sehr interes-
sante Etappe des Lebens unserer Kinder.
Diese beginnt in der Regel mit einem sehr
gravierenden Ereignis – der Schuleinfüh-
rung. Für die Kinder ist dies der Eintritt 
in eine andere Welt mit zunehmender
Selbstständigkeit. Sie wollen entdecken
außerhalb des Elternhauses, Freiheiten
gewinnen und diese nutzen. Natürlich
spielt bei diesen Überlegungen bzw. oft
auch instinktiven Handlungen immer
noch die Rückkopplung der Sicherheit des
Elternhauses eine Rolle, die sich aber zu-
nehmend ändert. Kinder wollen bald kei-
ne Kinder mehr sein im Sinne einer Ab-
hängigkeit ihrer Entscheidungen. Sie
fordern zunehmend ein, für die Erwachse-
nen Partner zu sein. Für Eltern ist dies ei-
ne Zeit des Loslassens, ein gewaltiger
Einschnitt, der sich über Jahre hinzieht.
Das Behüten muss dem Vertrauen Platz
machen, dass das Kind nichts „Unrech-
tes“ tut bzw. es Gefahren begegnen kann.
Plötzlich erleben die Eltern Situationen,
in denen das heranwachsende Kind in 
seiner größer werdenden Selbstständig-
keit immer weniger zu Auskünften auf die
Fragen nach dem „Warum?“ bereit ist. 
Es erwartet, seine Handlungen einfach 
zu akzeptieren, so wie es eben gelernt
hat, die Handlungen der Erwachsenen,
seiner Eltern oder Großeltern, als gege-
ben hinzunehmen.  
Mit dem Ende dieser Lebensetappe be-
ginnt eine sehr einschneidende Entwick-
lungsphase: die Pubertät. Dem Kind noch

unbekannte körpereigene Steuerungssys-
teme führen, oft vehement, zu körperlich
sichtbaren und psychisch spürbaren Um-
strukturierungsprozessen, die das gesam-
te seelische Gleichgewicht oft total
durcheinanderwirbeln.
Der Spagat zwischen Pflicht (Schulablauf,
Hausarbeiten, häuslichen, aber auch
freundschaftlichen Verpflichtungen) und
Neigung (Träumen, Hobbys, einfach mal
„durchhängen“, mit Kumpels losziehen)
wird manchmal schier unüberwindlich.
Eine sanft führende Partnerschaft mit 

den Erwachsenen lässt das Kind darauf
vertrauen, dass es für die Unmenge von
Fragen, die es beschäftigen, auch die
Antworten bekommt, die es für das eige-
ne Gefühl als richtig akzeptiert.
Die Eltern sollten durch Vorleben dem
Kind vermitteln, dass Leben ein einmali-
ges Geschenk ist, etwas Großartiges.
Dies zu bewahren, erfordert eine gesunde
Lebensführung, denn körperliche und
seelische Gesundheit bzw. Ausgeglichen-
heit bedeuten ein harmonisches Lebens-
gefühl.
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Wenn der Zahn schmerzt, ist der Gang
zum Zahnarzt unabdingbar.
Selbst der größte „Angsthase“ emp-
findet Erleichterung, wenn er endlich
auf dem sonst so gefürchteten Zahn-
arztstuhl Platz genommen hat, denn
Zahnschmerzen können unerträglich
werden, und selbst starke Tabletten
schaffen kaum Linderung. Häufig wer-
den die Vorboten derartiger Ereignisse
ignoriert.

Schon zu einem frühen Zeitpunkt des
kariösen Prozesses gelangen giftige Be-
standteile in Richtung Zahninneres und
verursachen erste Entzündungsreaktio-
nen im Dentin. Das Dentin ist die Haupt-
masse des Zahnes und wird auch „Zahn-
bein“ genannt. Bei der fortgeschrittenen
Dentinkaries führt die Infektion des
Dentins zu einer entzündlichen Abwehr-
reaktion der Pulpa (Zahnmark), verbun-
den mit Schmerzen, und schließlich zum
Absterben des Zahnmarks.

Daraus wird ersichtlich, dass es ganz
entscheidend ist, zu welchem Zeitpunkt
die zahnärztlich-therapeutischen Maß-
nahmen einsetzen. Gelingt es, rechtzei-
tig das gesamte bakteriell infizierte
kariöse Dentin zu entfernen, besteht
die Chance, die Pulpa lebend zu erhal-
ten. Haben dagegen die Karies und 
damit die Bakterien die Pulpa schon er-
reicht und infiziert, ist sie ein verlore-
nes Organ. Das bedeutet aber nicht
zwingend, dass der betroffene Zahn
entfernt werden muss.

Ziel der heutigen Zahnheilkunde ist
der Erhalt der Gebissstrukturen. Dabei

geht es nicht ausschließlich um den
Erhalt von Kaueinheiten, sondern vor
allem darum, Funktionsstörungen
infolge von gekippten Nachbarzähnen
und/oder verlängerten Zähnen des
Gegenkiefers zu verhindern. Selbst im
Lückengebiss ist sorgfältig abzuwägen,
ob und inwieweit ein „schmerzender”
Zahn für einen notwendigen Zahnersatz
verwendungsfähig ist. Mittels der so-
genannten Wurzelkanalbehandlung
und Wurzelfüllung sind die Zahnärzte
sehr häufig in der Lage, selbst Zähne,
bei denen die Entzündung schon den
umgebenden Knochen um die Wurzel-
spitze erreicht hat, zu erhalten.
Die Wurzelkanalbehandlung ist mitun-

ter, besonders bei den großen Backen-
zähnen, sowohl für den Patienten als
auch den Zahnarzt äußerst mühselig,
aber sehr sinnvoll. Gelingt es, den
Hohlraum im Zahninneren genügend
aufzubereiten und vor allem weitge-
hend von Bakterien zu befreien, kann
ein wurzelgefüllter Zahn über Jahre im
Munde verbleiben und sogar als Pfeiler
für Zahnersatz herangezogen werden.
Über die Situation im Einzelfall ist
individuell zu entscheiden. Deshalb
kann dieser ZahnRat nur grundsätzliche
Informationen über die Ursachen der
Pulpitis (Zahnmarkentzündung) geben
und deren Folgeerkrankungen sowie
Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.
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scharfe Küchenmesser im Haushalt wie-
der. Aber auch in der Medizin werden sie
verwendet, als künstliche Hüftgelenke
beispielsweise. 
Den Grundstein für die Entwicklung der
Keramiken legte Johann Friedrich Bött-
ger, als er 1708 am Sächsischen Hof das
Porzellan erfand. Auf der Suche nach 
einem Herstellungsverfahren für Gold
entdeckte er das „Weiße Gold“ – eine
Bezeichnung, die sich in den folgenden
Jahrzehnten und Jahrhunderten immer
deutlicher als passend erwies. Auch in
der Zahnheilkunde machte sich dieser
Werkstoff recht bald nützlich: Mit der

Entwicklung der industriellen Glaskeramik
aus Porzellan konnten 1857 die ersten
Keramikfüllungen (Inlay) zur Versorgung
kariöser Zähne eingesetzt werden.

Wer denkt beim Stichwort Keramik an
Blumentöpfe, Waschbecken, preiswertes
Geschirr? – Sicher die meisten.
Aber damit tut man dem Werkstoff Un-
recht. Er kann viel, viel mehr! 
Moderne Hochleistungskeramiken haben
sich längst im Alltag etabliert. So wird
der „keramische Stahl“ unter anderem
zur Anfertigung von Keramikbremsschei-
ben an Sportwagen, Turbinenschlaufen
im Turbolader, Abgaskatalysatoren, 
Hitzeschild-Kacheln am Space Shuttle,
Keramikdichtscheiben in Wasserhähnen
usw. herangezogen. Nicht zuletzt finden
wir die modernen Keramiken als immer

Keramik in der Zahnheilkunde 

Wer würde nicht denken, dass es sich um
natürliche Zähne handelt, wenn er die-
ses Bild betrachtet? Tatsächlich ist es 
eine vollkeramische Brücke. Dank der
Kunst des Zahntechnikers, der individu-
elle Besonderheiten der natürlichen
Zahnfarbe und -gestalt des Patienten
auf den Zahnersatz übertragen hat,
sieht man den Unterschied nicht.
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tungsgespräch vorzustellen, gibt es ei-
ne ganze Menge. Früher ließ man Zähne
oft wachsen, wie sie wollten. Viele Er-
wachsene haben in ihrer Kindheit keine
oder eine nach heutigen Maßstäben
nicht ausreichende Behandlung erhal-

ten. Sie leiden unter den Fehlstellun-
gen von Zähnen und Kiefer. Doch diese
Versäumnisse der Jugend können jeder-
zeit nachgeholt werden.
Wie? Das lesen Sie auf den nächsten
Seiten.

Ja, das geht. Es gibt keine Alters-
grenze für eine kieferorthopädische Be-
handlung. Voraussetzung ist, dass die
Zähne noch ausreichend im Kieferkno-
chen verankert sind. Gründe, sich bei
einem Kieferorthopäden zu einem Bera-

Zahnspangen für Erwachsene – Geht das überhaupt? 
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Dass fast alle anwesenden Kammer-
delegierten und Kreisstellenvorsitzen-
den sich gleich zu Beginn die Jacketts 
auszogen und die Ärmel hochkrem-
pelten, lag sicher nicht nur am som-
merlichen Wetter. Schließlich galt es, 
eine lange Liste mit brennenden The-
men in der Kammerversammlung der 
Zahnärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern am 4. Juli abzuarbeiten.

In seinem einleitenden Grundsatz-
referat zur Berufspolitik befasste sich 
Präsident Dr. Dietmar Oesterreich 
mit dem Leitbild der Freien Berufe: 
„Es muss endlich Schluss sein mit der 
Ideologie der Freiberuflichkeit!“ – so 
ein Zitat von Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt. Offensichtlich störe die 
Freiberuflichkeit die Ministerin auf 
dem Weg in eine staatlich gelenkte 
Medizin. „Freiberuflichkeit ist längst 
kein Normalgut in Europa. Daher 
muss auch auf europäischer Ebene 
sehr stark gekämpft werden, damit die 
Freiberuflichkeit einen entsprechenden 

Stellenwert einnehmen kann“, betonte 
Oesterreich. „Wir haben gegenüber 
den Patienten eine hohe Verantwor-
tung, aber auch gegenüber der Gesell-
schaft. Wir haben genaue und strenge 
berufsständische Regelungen, disku-
tieren über unser Berufsrecht, unsere 
Berufsordnung und versuchen, Freiheit 
und Pflicht auszutarieren. Die Über-
wachung der Berufspflichten unter 
Berücksichtigung der Gemeinwohlbe-
lange hat der Staat der freiberuflichen 
Selbstverwaltung übertragen. Dies 
muss erhalten bleiben.“

Eine mit weitgehenden Rechten 
ausgestattete Selbstverwaltung mache 

eine staatliche Einflussnahme entbehr-
lich und diene damit dem Erhalt der 
Freiberuflichkeit. Dagegen könne ein 
offen ausgetragener Kampf „Kommerz 
vs. Ethos“ einen immensen Vertrauens-
verlust in der Gesellschaft hervorrufen. 
Wichtig sei, das positive Freiberufler-
bild auch unter sich verändernden ge-
sellschaftlichen Bedingungen ständig 
zu erneuern. „Wie ist unsere Defini-
tion als Beruf? Wie können wir das 
Vertrauen der Patienten stärken? Wie 
sehen wir unsere gemeinsame Identi-
fikation? Was ist prägend für unseren 
Berufstand? Die Antworten dazu müs-
se der zahnärztliche Berufsstand für 
sich immer wieder definieren. Unsere 
Aufgabe ist es, das Leitbild der Freien 
Berufe auf die zahnärztlichen Belange 
im Sinne einer Handlungsagenda he-
runterzubrechen“, so Dr. Oesterreich.

Auch der Schutz der Patientenrechte 
gehöre schon immer zu den zentralen 
Aufgaben der Zahnärzte. „Die Selbst-
verwaltung des Berufsstandes hat die 

Aufgabe, das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Zahnarzt und Patient zu schützen  
und vor allem gegenüber der Politik und 
politischer Einflussnahme zu verteidi-
gen“, betonte Dr. Oesterreich. „Dazu 
gehört aber auch, dass der Berufsstand 
eine aktive Professionspolitik betreibt 
und selbstbestimmt Konzepte zur Lö-
sung der anstehenden Aufgaben entwi-
ckelt. Das Warten auf den Gesetzgeber 
ist immer die schlechteste Lösung“.

Weiteres zentrales Thema war die 
zahnärztliche Gebührenordnung. „Ge-
bührenordnungen schaffen notwendige 
Transparenz, notwendigen Ausgleich, 
Wissenschaftlichkeit, Unabhängigkeit 

– aber nicht in Form des vorliegenden 
BMG – Novellierungsentwurfes der 
GOZ“, so der Kammerpräsident. Die 
Diskussion zur Novellierung der GOZ 
wird nach der nächsten Bundestags-
wahl erneut auf Basis der Vorgaben 
der Zahnärzte geführt. Dr. Oesterreich 
rief dazu auf, die Eigenverantwortlich-
keit und Unabhängigkeit der zahnärzt-
lichen Berufsausübung zu bewahren. 
Verstöße gegen das Berufsrecht liegen 
dann vor, wenn der Zahnarzt seine 
Entscheidung für ein Material oder 
eine Therapie abhängig macht von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen.

Abschließend fasste Dr. Oesterreich 
zusammen, dass das vom Bundesver-
band der Freien Berufe entwickelte 
Leitbild eine gute Grundlage für die 
Neubewertung des Selbstbildes der 
Zahnärzteschaft sei und den zahnärzt-
lichen Berufsvertretungen eine zentra-
le Rolle zuspreche. Ein einheitliches 
Berufsbild und eine einheitliche Be-
rufsauffassung seien trotz der Diver-
sifizierung des zahnärztlichen Berufs-

standes absolut erforderlich, denn nur 
so könne der Erfolg des Berufsstandes 
und jedes einzelnen Zahnarztes er-
reicht werden.

Neue Rechtsprechung zur 
Werbung der Heilberufe
Rechtsanwalt Peter Ihle stellte in sei-
nem Vortrag die neueste Rechtspre-
chung zur Zulässigkeit bestimmter 
Werbemaßnahmen durch Zahnärzte 
dar. Noch vor wenigen Jahren sei es 
Zahnärzten weitestgehend verboten 
gewesen, für ihre Praxis zu werben. 
Inzwischen sei eine deutliche Libera-
lisierung erfolgt. Ausgangsbasis für 

Schweißtreibende Kammerversammlung
Mitglieder tagten am 4. Juli in Rostock bei heißen Temperaturen und wichtigen Themen

Einige Referenten der Kammerversammlung (von links): Präsident Dr. Dietmar Oesterreich, Hauptgeschäftsführer 
Rechtsanwalt Peter Ihle, Referent für Fort- und Weiterbildung Dr. Jürgen Liebich und Vizepräsident Dipl.-Stom. Andreas 
Wegener. Fotos: Konrad Curth
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die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
zahnärztlicher Werbung sei der Grund-
satz der Freiheit der Berufsausübung 
gemäß Art. 12. Abs. 1 Satz 1 Grund-
gesetz. Alle Werbeverbote und Wer-
berestriktionen, so Ihle, müssen sich 
am Leitsatz des Bundesverfassungsge-
richt messen lassen, wonach das Wer-
beverbot von Ärzten und Zahnärzten 
dem Schutz der Bevölkerung dienen 
und das Vertrauen des Patienten da-
rauf erhalten soll, dass der Arzt nicht 
aus Gewinnstreben bestimmte Unter-
suchungen vornimmt, Behandlungen 
durchführt oder Medikamente verord-
net. Nach wie vor dürfe sich die ärzt-
liche Berufsausübung nicht vorder-
gründig an ökonomischen Interessen 
orientieren, sondern müsse sich nach 
den medizinischen Notwendigkeiten 
richten. Nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung und den meisten Be-
rufsordnungen sei nicht jede, sondern 
lediglich die berufswidrige Werbung 
verboten. Allein die Auswahl eines 
bestimmten Werbemediums könne 
jedenfalls nicht für sich betrachtet zur 
Unzulässigkeit der Werbemaßnahme 
führen. Berufswidrig seien irreführen-
de, anpreisende oder vergleichende 
Werbemaßnahmen. Weitere Werbe-
beschränkungen würden durch das 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 
(UWG) und das Heilmittelgewerbege-
setz (HWG) vorgegeben. „Die Zeiten, 
in denen ein Zahnarzt nur durch die 
Qualität seiner Arbeit auf sich auf-
merksam machen konnte, scheinen 
wohl vorbei zu sein“, so Ihle. „Natür-
lich muss und darf der Zahnarzt wirt-
schaftlich denken, wenn er in seiner 
Praxis erfolgreich sein möchte. Aber 
entscheidend ist, dass sich der Freibe-
rufler auch seinem Selbstverständnis 
nach noch grundsätzlich vom Gewer-
betreibenden unterscheidet.“ Jeder 
Zahnarzt sei daher nach wie vor ver-
pflichtet, monetäre Interessen gegenü-
ber den Bedürfnissen seiner Patienten 
zurückzustellen. Er dürfe sich nicht 
in erster Linie durch Gewinnbestre-
bungen leiten lassen, sondern müsse 
vordergründig die Belange seiner Pa-
tienten berücksichtigen. Auch künftig 
werde jeder Zahnarzt eigenverant-
wortlich für sich entscheiden müssen, 
welche Werbemaßnahmen wirklich 
notwendig, sachdienlich und ange-
messen sind. 

Qualitätsmanagement-CD
„Rund 80 Prozent der Tätigkeiten, die 
in den Praxen durchgeführt werden, 
unterliegen – oft unbewusst – schon 
jetzt einem Qualitätsmanagement,“ so 
Geschäftsführer Konrad Curth. Dieser 

stellte die in Kürze erscheinende QM-
CD den Teilnehmern der Kammerver-
sammlung vor. Die Anforderungen, die 
der Ausschuss für Zahnärztliche Be-
rufsausübung an die Programmierung 
gerichtet hat, sind mit dem vorliegenden 
Produkt erfüllt. Inhaltlich hat sich der 
Ausschuss strikt an die Umsetzung der 
QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses gehalten. Im Handling 
der Software hatte ein möglichst gerin-
ger (bürokratischer) Aufwand für die 
Praxen zur Beschreibung und Doku-
mentation der einzelnen QM-Elemente 
oberste Priorität.

Nach Testung durch einen größeren 
Teilnehmerkreis im September ist mit 
einem Abschluss der Arbeiten Ende 
Oktober zu rechnen. Geplant ist, 4-stün-
dige Fortbildungsseminare zum Hand-
ling der CD zum Ende des Jahres und 
Anfang 2010 anzubieten. Die Praxen 
haben dann bis Ende 2010 Zeit, ein 
praxisinternes Qualitätsmanagement zu 
installieren. Dies sollte mit der vorlie-
genden CD kein großes Problem mehr 
darstellen.

Weiterbildungsordnung
Die Novellierung der Weiterbildungs-

Der Vorstand hatte von der Kam-
merversammlung am 6. Dezember 
2008 den Auftrag erhalten, eine Ar-
beitsgruppe zur Überarbeitung der 
Beitragsordnung einzurichten. Die 
Arbeitsgruppe sollte verschiedene 
Varianten zur Beitragserhebung 
mit dem Ziel einer größtmöglichen 
Beitragsgerechtigkeit erarbeiten. 
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
den Mitgliedern Dr. Angela Löw, 
Dipl.-Stom. Andreas Wegener, 
Prof. Dr. Dr. Johannes Klammt, 
Dr. Karsten Georgi, Peter Ihle, Dr. 
Uwe Greese, PD Dr. Dieter Pahn-
cke und Dipl. oec. Kerstin Schmidt 
traf sich zu zwei Sitzungen. Im Er-
gebnis der Beratungen erzielten die 
Teilnehmer der Arbeitsgruppe zur 
Novellierung der Beitragsordnung 
mehrheitlich Übereinstimmung in 
folgenden wesentlichen Punkten: 
1. Angestellte und beamtete Zahn-

ärzte an Universitäten, Kliniken, 
im öffentlichen Dienst mit Li-
quidationsberechtigung bzw. 
Nebeneinnahmen aus selbststän-
diger zahnärztlicher Tätigkeit 
sollen künftig den gleichen Bei-
trag zahlen wie niedergelassene 
Zahnärzte. 

2. Angestellte Zahnärzte in Nie-
derlassungen sollen künftig 70,6 
Prozent des Beitrages eines Nie-
dergelassenen zahlen. 

3. Von Mitgliedern ohne Berufs-
ausübung soll ein einheitlicher 
Kammerbeitrag in Höhe von 5 
Euro erhoben werden. 

Zu dem Vorschlag, auch die Zahn-
ärzte ohne Berufsausübung (über-
wiegend Rentner) in die Beitrags-
zahlung einzubeziehen, hat sich die 
Arbeitsgruppe in erster Linie des-
halb entschlossen, weil aufgrund 

der demografischen Entwicklung 
bereits heute jedes vierte Kammer-
mitglied ohne Berufsausübung ist. 
Das Heilberufsgesetz sieht vor, dass 
auch die Zahnärzte ohne Berufsaus-
übung mit Wohnsitz in Mecklen-
burg-Vorpommern Mitglied unserer 
Zahnärztekammer sind. Zudem ist 
im Heilberufsgesetz geregelt, dass 
die Kammern zur Deckung ihrer 
Kosten Beiträge von den Kam-
mermitgliedern erheben, die nach 
dem Nutzen der Kammertätigkeit 
für einzelne Berufsgruppen und 
nach den Einkünften aus der Be-
rufstätigkeit differenziert werden 
können. Bei der Beurteilung ist die 
Arbeitsgruppe davon ausgegangen, 
dass die Kammer auch Aufgaben 
für die Mitglieder ohne Berufstä-
tigkeit wahrnimmt, selbst wenn der 
Nutzen deutlich geringer als z. B. 
bei niedergelassenen oder bei ange-
stellten Zahnärzten ist. Im Regelfall 
dürften die Mitglieder ohne Berufs-
tätigkeit auch finanziell in der Lage 
sein, einen monatlichen Beitrag in 
Höhe von 5 Euro aufzubringen. Bei 
besonderer finanzieller Härte kann 
zudem jederzeit eine Beitragsredu-
zierung oder ein Beitragserlass be-
antragt werden. 

Der von der Arbeitsgruppe ge-
gen die Stimme von Dr. Georgi 
erarbeitete Vorschlag ist von der 
Kammerversammlung noch nicht 
beschlossen worden, sondern wird 
im Rahmen der im November 
stattfindenden Delegiertensitzung 
zusammen mit verschiedenen Al-
ternativen erneut diskutiert. In der 
nächsten Ausgabe der dens soll die 
Thematik noch einmal ausführ-
licher dargestellt werden.

Ergebnis der Beratungen der AG Beitragsordnung:
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ordnung, die auf Grund des im letzten 
Jahr geänderten Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) erforderlich wurde, war 
ein weiterer Schwerpunkt der Kam-
merversammlung. „Die Weiterbil-
dung ist und bleibt die höchste Form 
der postgradualen Qualifizierung“, so 
der Referent für Fort- und Weiterbil-
dung, Dr. Jürgen Liebich. Neben der 
Berücksichtigung europarechtlicher 
Bestimmungen wurden mehrere Pa-
ragrafen inhaltlich und redaktionell 
überarbeitet. Bisher war in § 37 Abs. 
4 HeilBerG festgelegt, dass die Wei-
terbildung ganztägig und hauptberuf-
lich durchzuführen ist. Die Zahnärz-
tekammer hat sich im Rahmen der 
Novellierung des Heilberufsgesetzes 
dafür eingesetzt, die Möglichkeit zu 
erhalten, durch eigenes Satzungsrecht 
in der Weiterbildungsordnung die 
Absolvierung in Teilzeit zu ermög-
lichen. Diese Option ist in der neuen 
Weiterbildungsordnung wahrgenom-
men.. Gleichzeitig kann der Vorstand 
in Ausnahmefällen gestatten, dass 
Weiterbildungsabschnitte auch nicht 
hauptberuflich durchgeführt werden. 
„Die Zahnärztekammer hat sich dafür 
stark gemacht, dass diese Entschei-
dung in unseren Händen bleibt“, so 
Dr. Liebich. „Wir brauchen die Unis. 
An den Unis gibt es keine Planstellen 
zum Weiterbildungsassistenten. Aus 
diesem Grund ist in zahlreichen Fäl-
len eine Hauptberuflichkeit schwer 
zu realisieren. Daher haben wir uns 
das Recht einbehalten, Ausnahmen zu 
ermöglichen, die in jedem Fall vom 
Vorstand zu genehmigen sind.“  Ne-
ben weiteren vielen redaktionellen 
Änderungen wurden unter anderem 

Aufgaben neu verteilt. Über die Zu-
lassung zu Prüfungen wird zukünftig 
vom Vorstand entschieden. Die novel-
lierte Weiterbildungsordnung wurde 
mehrheitlich angenommen. Nach Ge-
nehmigung durch das Sozialministeri-
um wird eine Veröffentlichung in dens 
erfolgen.

Finanzen
Vizepräsident Dipl.-Stom. Andreas 
Wegener zeigte in seinem Vortrag auf, 
dass die derzeitigen Kammerbeiträge 
nicht mehr ausreichen, um bei sin-
kenden Einnahmen und steigenden 
Aufwendungen einen ausgeglichenen 
Haushalt gewährleisten zu können. 
Die demografische Entwicklung der 
Zahnärzteschaft unseres Bundes-
landes habe immer weniger Beitrags-
zahler zur Folge. Viele Einsparungen 
seien bereits umgesetzt. Z. B. seien 
einige Zeitschriftenzustellungen auf 
Online-Ausgaben umgestellt worden, 
die Kosten einer Kammerversamm-
lung würden sich mit dem Versor-
gungswerk geteilt, Versicherungen 
gekündigt oder verändert, Telefonko-
sten seien optimiert worden, Reprä-
sentationstermine würden durch die 

Geschäftsstelle wahrgenommen und 
Reisekosten durch die Bildung von 
Fahrgemeinschaften reduziert. Allein 
die von 2008 getätigten Einsparungen 
belaufen sich insgesamt auf  25.693,66 
Euro. Der Vorstand schlug der Kam-
merversammlung als weitere Spar-
maßnahme vor, künftig die Erstattung 

der Pauschale für  Verpflegungsmehr-
aufwand bei Dienstreisen zu strei-
chen, was Einsparungen in Höhe von 
jährlich 19.000 Euro betragen würde. 
Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, 
Funktionszulagen für die Vorsitzenden 
des Jugendzahnpflegeausschusses, der 
Zahnärztlichen Berufsausübung und 
des GOZ-Referenten ab 1. August 
2009 zu streichen, was weitere Ein-
sparungen von jährlich 3067,80 Euro 
bedeutet. Die Vorschläge wurden ein-
stimmig von der Kammerversamm-
lung beschlossen. 

Beitragsordnung
Ferner wurde ein von einer extra von 
der Kammerversammlung dazu ein-
berufenen Arbeitsgruppe erarbeiteter 
Vorschlag zu einer neuen Beitragsord-
nung kontrovers diskutiert. Der Vor-

schlag soll in den Kreisstellen weiter 
besprochen werden. Neben dem Er-
gebnis der Arbeitsgruppe Beitrags-
ordnung wurden auf der Kammerver-
sammlung weitere denkbare Modelle 
des Beitragseinzuges skizziert (siehe 
Kasten auf Seite 5). 

ZÄK

Dr. Holger Garling (stehend) während der Dikussion um eine neue Beitrags-
gestaltung.

Neben den Kammerdelegierte (rechts) waren auch die Kreisstellenvorsitzenden (links) zur Versammlung geladen.
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Thematik Versorgungswerk auf der KV
Jahresabschluss und anstehende Statutänderungen am 4. Juni in Rostock beraten

Ab September wird es neben 
dem Newsletter für Zahnärzte auch 
einen Newsletter für Zahnarzthel-
ferinnen und Zahnmedizinische 
Fachangestellte geben. Im Rahmen 
der Fortbildungstagung für ZAH/
ZFA am 5. September in Warne-

münde wird dieser neue Service of-
fiziell vorgestellt. Ab diesem Tag ist 
auch eine Anmeldung unter www.
zaekmv.de möglich. Herausgege-
ben werden die Newsletter von der 
Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern. ZÄK M-V

Die Kammerversammlung befasste 
sich am 4. Juni in Rostock mit dem Jah-
resabschluss des Versorgungswerkes 
und anstehenden Statutänderungen. 

Der Jahrsabschluss für das Jahr 2008 
wurde gemeinsam von Dipl.-Stom. Hol-
ger Donath und dem anwesenden Wirt-
schaftsprüfer, Frank Neumann, von der 
Firma Rölfs & Partner erläutert. Über 
die Vorschläge zu Statutänderungen 
berichteten Dipl.-Stom. Karsten Israel 
und der Aktuar des Versorgungswerkes 
Dr. Horst-Günther Zimmermann. 

a) Jahresabschluss
Das Anlagejahr 2008  war durch die 
Verwerfungen an den Kapitalmärkten 
als Folge der weltweiten Finanzkrise 
gekennzeichnet.

Die Bilanzsumme ist um 11,5 Mio. 
Euro angestiegen. Schwerpunkte der 
Anlagetätigkeit waren Investitionen in 
Namenspapiere und Schuldscheinfor-
derungen, während im Fondsbereich 
erhebliche Desinvestitionen vorgenom-
men wurden. Die gemäß Anlagenver-
ordnung vorgegebenen Quoten in der 
Verteilung der Kapitalanlage wurden 
beim Versorgungswerk eingehalten. 
Vorrangiges Ziel war der Erhalt des 
vorhandenen Vermögens und der Bei-
träge, was auch im Jahr 2008 gelungen 
ist. Der Jahresüberschuss wurde sat-
zungsgemäß in die Versorgungsrückla-
ge überführt. Bedingt durch die starken 
Kapitalmarktschwankungen im Jahr 
2008 reduzierten sich die Fondsaus-
schüttungen, so dass die Nettorendite 
nur 0,16 Prozent betrug. 

Die Finanzmittel zum Ausgleich 
des Rechnungszinses von 3,5 Prozent 
wurden der Schwankungsrücklage ent-
nommen. Diese Schwankungsrücklage 
stammt aus den Jahren mit höheren 
Gewinnen in der Kapitalanlage und ist 
für derartige Situationen vorsorglich 
geschaffen worden.

Erstmalig wurde der § 341 Handels-
gesetzbuch (HGB) angewandt, um 
Stille Lasten mit künftigen Erträgen 
verrechnen zu können. Die Gesamt-
aussage des Wirtschafprüfers lautet, 
dass die Prüfungen zu keinen Einwen-
dungen geführt haben und der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk für den 
Jahresabschluss erteilt werden konnte. 
Im Anschluss stellte der Vorsitzende 
des Rechnungsprüfungsausschusses, 
Dr. Peter Schletter, die Anträge zur 
Feststellung des Jahresabschlusses und 
Entlastung von Vorstand und Versor-

gungsausschuss. Mit großer Mehrheit 
fasste die Kammerversammlung die 
erforderlichen Beschlüsse. 

b) Änderung Versorgungsstatut 
Im Wesentlichen handelt es sich um 
Statutänderung aufgrund demogra-
fischer Entwicklungen und geänderter 
gesetzlicher Vorschriften. 

Während anders als in der gesetz-
lichen Rentenversicherung die Relation 
von Beitragszahlern und Rentnern nicht 
die Bedeutung besitzt, wirkt sich die 
über dem Bevölkerungsdurchschnitt 
liegende Längerlebigkeit bei Mitglie-
dern der freien Berufe erheblich auf die 
Rentenbezugsdauer aus. 

Zur Vermeidung der Absenkung von 
Rentenanwartschaften erfolgte der Vor-
schlag für das Hinausschieben des Ren-
tenbezugsalters von 65 auf 67 Jahre, 
welches für Jahrgänge ab 1948 mit dem 
1. Januar 2012 beginnt. Die Heraufset-
zung des Renteneintrittsalters erfolgt 
für nachfolgende Jahrgänge jeweils in 
zwei Monatsschritten. Damit wird erst-
malig für den Jahrgang 1958 das Rege-
leintrittsalter 67 Jahre betragen. Parallel 
dazu wird auch die Möglichkeit der 
vorgezogenen Altersrente verändert, 
so dass dies am Ende der Umstellungs-
phase frühestens mit 62 Jahren möglich 

ist. Für Mitglieder, die nach dem 31. 
Dezember 1958 geboren worden sind, 
wird eine neue Satzungsbestimmung 
aufgenommen, wonach deren Steige-
rungszahl ab 1. Januar 2012 jahrgangs-
bezogen vermindert wird. Damit wird 
auch in der Zukunft auf die Auswir-
kungen der Längerlebigkeit reagiert.

Mit Wirkung zum 1. September 2009 
treten die Bestimmungen des neuen Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes in Kraft. 
Die wesentliche Änderung zu dem al-
ten Recht liegt darin, dass nunmehr im 
Scheidungsfall für den ausgleichsbe-
rechtigten Ehegatten ein eigenständiges 
Anrecht beim Versorgungswerk be-
gründet wird. Ausgeschlossen wurden 
in dem neuen Statut für den geschie-
denen ausgleichsberechtigten Ehepart-
ner die Hinterbliebenenversorgung und 
die Berufsunfähigkeitsrente. Nachdem 
Dipl.-Stom. Israel und Dr. Zimmer-
mann die Statutänderungen ausführlich 
erläutert hatten, beschloss die Kammer-
versammlung mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit das neue Statut. 

Der Versorgungsausschuss steht allen 
Kolleginnen und Kollegen zur Erläute-
rung auf Kreisstellenebene gern zur 
Verfügung.

Dipl.-Stom. Holger Donath
Vorsitzender des Versorgungsausschusses

Newsletter für ZAH/ZFA

Der Vorsitzende des Versorgungsausschusses, Dipl.-Stom. Holger Donath, und 
der Wirtschaftsprüfer, Frank Neumann, erläuterten den Jahresabschluss 2008.
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Ärzte und Zahnärzte müssen ihre 
Patienten nach einer Entscheidung 
des Bundessozialgerichts auch in 
Zukunft um die zehn Euro Kassenge-
bühr pro Quartal bitten. Die Gebühr 
verstößt nicht gegen das Grundgesetz, 
urteilten die höchsten Sozialrichter 
Deutschlands jetzt in Kassel.

Geklagt hatte ein 64 Jahre alter 
Mann aus der Nähe von Erlangen, 
unterstützt vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB). Der DGB will 
den Fall nun „aller Wahrscheinlich-
keit nach“ vor das Bundesverfas-
sungsgericht bringen (Az.: B 3 KR 
3/08R).

Die 2004 eingeführte Gebühr von 
zehn Euro pro Quartal ist nach Wor-
ten des Klägeranwalts „schlicht da-
neben“. „Ein Eintrittsgeld für den 
Arzt ist nicht sozial.“ Zudem seien 
die zehn Euro gleich eine mehrfache 
Ungleichbehandlung: „Nur der Kran-
ke zahlt und ist damit dem Gesunden 
gegenüber benachteiligt.“

Die Kasse hatte hingegen keine 
Verstöße gegen das Grundgesetz ge-
sehen. Die Lenkungsfunktion, die die 
Kassengebühr mit jährlich deutlich 
mehr als einer Milliarde Euro Ein-
nahmen habe, sei notwendig, um die 
Zahl der Arztbesuche nicht ausufern 
zu lassen. Schon das bayerische Lan-
dessozialgericht habe befunden, dass 
dem Staat diese Kompetenz zustehe, 
um die Gesundheitsversorgung zu 
steuern.

Dem schlossen sich die Bundes-
richter weitgehend an. Die Gründe 
des Klägers seien zwar „nicht von 
der Hand zu weisen“, hieß es in der 
Urteilsbegründung. „Es gibt Unter-
schiede, aber das sind keine Verstöße 
gegen unsere Verfassung“, sagte der 
Senatsvorsitzende Ulrich Hambü-
chen. Zwar würden Arbeitgeber tat-
sächlich nicht bei der Kassengebühr 
beteiligt, die müssten die Arbeitneh-
mer im Gegensatz zur Krankenkasse 
allein zahlen. 

„Das hebt das Solidarprinzip leicht 
aus den Angeln, aber der Gesetzgeber 
darf das zu Gunsten der gesetzlichen 
Krankenversicherung.“

änd

Praxisgebühr 
Kein Verstoß gegen 
Grundgesetz

„Wir sind in Deutschland sehr gut auf 
die neue Grippe vorbereitet“, hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel bei einem 
Besuch im bundeseigenen Robert-
Koch-Institut (RKI) bekräftigt. Inter-
national seien die deutschen Forsche-
rinnen und Forscher bei der Isolierung 
des neuen Virus sehr schnell gewesen, 
betonte Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt.

Die Bundesregierung habe die Ver-
sorgung mit antiviralen Medikamenten 
in den vergangenen Wochen eng mit 
den Ländern abgestimmt. Jetzt gehe 
es darum, die Risikogruppen auszu-
machen und festzulegen, wer geimpft 
werden soll. Bis ein spezifischer Impf-
stoff entwickelt ist, dauert es nach Ein-
schätzung der Fachleute noch bis zum 
Herbst.

Weltweit sind mittlerweile rund 
50 000 Menschen an der neuen Grippe 
(„Schweinegrippe“) erkrankt, berichte-
te die Bundesgesundheitsministerin. In 
Deutschland sind rund 300 Menschen 
betroffen, vor allem jüngere und chro-
nisch Kranke.

Mit System gewappnet
Vor vier Wochen hatte die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die höchste 

Pandemiestufe (Phase 6) ausgerufen. 
Kennzeichnend für diese sind fort-
gesetzte Mensch-zu-Mensch-Über-
tragungen des neuen Influenzavirus 
in einer zweiten von insgesamt sechs 
WHO-Regionen. Die neue Einstufung 
kommt nicht unerwartet.

Deutschland ist auf eine solche Situ-
ation seit Jahren vorbereitet. Der von 
Bund und Ländern getragene Nationale 
Pandemieplan enthält für diesen Fall 
Maßnahmen, Aufgaben und Hand-
lungsempfehlungen. Daneben stellt der 
Plan die wissenschaftlichen Zusam-
menhänge der Pandemieplanung her.

Auch Empfehlungen für persönliche 
Hygienemaßnahmen sind Bestandteil 
des Plans. Die Bundesländer haben 
landesspezifische Pläne, ebenfalls die 
Kommunen und Kliniken.

Wer an der neuen Grippe erkrankt, 
wird mit modernen antiviralen Medi-
kamenten behandelt. In Deutschland 
haben sich die Impfstoffhersteller ver-
pflichtet, eine frühestmögliche Bereit-
stellung eines Impfstoffes zu gewährlei-
sten. Die Vorarbeiten für die Produktion 
eines Impfstoffs laufen international auf 
Hochtouren.

Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung

Vor Schweinegrippe gewappnet
Impfstoff kommt voraussichtlich im Herbst

Nach neunjähriger Unterbrechung 
ist Deutschland wieder Mitglied in 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Dr. Ewold Seeba, Leiter der 
Zentralabteilung Europa und Interna-
tionales im Bundesministerium für 
Gesundheit, ist als deutscher Vertreter 
für drei Jahre in den Exekutivrat der 
Organisation gewählt worden. 

Dr. Ewold Seeba: „Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) spielt 
in der globalen Gesundheitsdebatte 
eine zentrale zum Teil normsetzende 
Rolle. Hervorzuheben sind die Inter-
nationalen Gesundheitsvorschriften 
von 2005, die sich aktuell im Zusam-
menhang mit der Influenza A/H1N1, 
der so genannten Schweinegrippe, 
bewährt haben, die Tabakrahmenkon-
vention und die Epidemienvorsorge. 
Große Erfolge hat die WHO auch bei 
der Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten erzielt. Die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Gesundheit ist 

für uns ein wichtiges Thema, das wir 
auch international im Rahmen der 
WHO voranbringen wollen.“

Schwerpunkt der deutschen Mit-
gliedschaft im Exekutivrat wird das 
Thema Gesundheitssysteme stärken 
sein, um eine gute gesundheitliche 
Versorgung der Menschen auch in 
Transformations- und Entwicklungs-
ländern zu gewährleisten, und Sicher-
heit und Qualität von Arzneimitteln. 
Die Weltgesundheitsorganisation ist 
eine Sonderorganisation der Verein-
ten Nationen mit Sitz in Genf. Der 
Exekutivrat der WHO besteht aus 34 
Mitgliedern. Sie werden für drei Jahre 
gewählt. Die Tätigkeit ist ehrenamt-
lich. Der WHO gehören 193 Mitglied-
staaten an. Eine zentrale Aufgabe der 
WHO ist es, Leitlinien und Methoden 
in gesundheitsbezogenen Bereichen 
zu entwickeln, zu vereinheitlichen 
und weltweit durchzusetzen.

KZV

WHO: Deutschland wieder drin
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Verbesserung der Mundgesundheit und 
Erhöhung der Patientenzufriedenheit

• Erhalt und Ausbau freiberuflicher 
Strukturen

• Freie Arztwahl der Patienten

• Förderung, Sicherung und Manage-
ment von Qualität inklusive einer 
neutralen und fachlich kompetenten 
Patientenberatung als primäre Aufga-
be des Berufsstandes

• Berücksichtigung der zahnmedi-
zinischen Besonderheiten durch 
eigene gesetzliche Regelungen im 
Sozialgesetzbuch V – „Vertragszahn-
arztrecht“

• Festzuschusssysteme als zukunfts-
weisender Weg in der zahnmedizi-
nischen Versorgung

• Sofortiger finanzieller Ausgleich der 
strukturbedingten Budgetverwer-
fungen

• Abschaffung der Budgetierung und 
der strikten Grundlohnsummenan-
bindung

• Anhebung der Vergütung in den neu-
en Bundesländern und Berlin auf das 
Westniveau

• Abschaffung des degressiven Punkt-
wertes

• Erleichterung der Kostenerstattung 
für den Versicherten und Abbau bü-
rokratischer Hürden

• Erhalt kollektiver Vertragsstrukturen 
und körperschaftlicher Interessenver-
tretung bei der Gestaltung der Rah-
menbedingungen für eine zahnmedi-
zinische Grundversorgung

• Erhalt der regionalen Gestaltungs- 
und Vertragskompetenz bei den Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen auf 
Landesebene

• Entwicklung einer praxisorientierten 
und sicheren Telematik-Infrastruktur 
im Gesundheitswesen

Das Positionspapier der KZBV steht 
unter www.kzbv.de zum Download be-
reit. KZBV

„Perspektive Mundgesundheit“ verabschiedet
Grundsätze der KZBV für eine Ausgestaltung der vertragszahnärztlichen Versorgung

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung traf sich Ende Juni in Köln zur dies-
jährigen Frühjahrrstagung. Dabei wurden u. a. Wahlprüfsteine, Eckpunkte und Anträge verabschiedet:

Elektronische Gesundheitskarte Die 
Vertreterversammlung der KZBV 
lehnt die Einführung der elektro-
nischen Gesundheitskarte (eGK) in 
der bisher vorgestellten Form nach 
wie vor ab. Die in der Gesellschafter-
versammlung der gematik gefassten 
Beschlüsse zum so genannten „Basis-
Rollout“ und dem „Online-Rollout“ 
sind gegen die Stimme der KZBV 
gefasst worden. Die Forderungen 
der Ärzte- und Zahnärzteschaft nach 
einer Neukonzeption des Projektes 
unter Einbeziehung der Betroffenen 
sowie nach fundierten und ergebnis-
offenen Tests und einem geordneten 
Einführungsverfahren sind angesichts 
der katastrophalen Testergebnisse 
dringend notwendig. 

Die Vertreterversammlung fordert 
daher den Gesetzgeber und die ge-
matik auf, den „Basis-Rollout“ so 
lange auszusetzen, bis die geplanten 
Anwendungen im Konsens mit allen 
Beteiligten überarbeitet oder – soweit 
erforderlich – neu konzipiert wurden. 
Der Antrag ist einstimmig angenom-
men worden.

Bundeskonsens - Einsatzrahmen der 
zahnmedizinischen Angestellten
Die BZÄK wird im Rahmen der Ak-
tualisierung des Delegationsrahmens 
gebeten, die Inhalte und den Umfang 
der Leistungsassistenz von Praxis-
mitarbeiter/innen als rechtssichere 
Grundlage unter die Voraussetzungen 
einer objektiven (Prüfung vor der 
Kammer) und subjektiven Qualifika-
tion der Mitarbeiter/innen zu stellen.
Der Antrag ist mit Mehrheit ange-
nommen worden.

„Perspektive Mundgesundheit“ Die 
Vertreterversammlung beschließt 
das Reformkonzept „Perspektive 
Mundgesundheit“ und macht es zum 
Gegenstand der weiteren berufspoli-
tischen Positionierung. 
Der Antrag ist einstimmig angenom-
men worden.

KZBV

Anträge 

Die Vertreter bei der Abstimmung. Für die KZV Mecklenburg-Vorpommern 
waren dabei: Vorstandsvorsitzender, Dipl.-Betrw. Wolfgang Abeln, und stellv. 
Vorsitzender, Dr. Manfred Krohn. Foto: modusphoto
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Mit medentex leisten Sie praxisgerechten und gesetzes- 
konformen Umweltschutz. Sie sparen dabei bares Geld 
– genauso wie mehr als 25.000 Zahnärzte in ganz Europa.

■		Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb 
  für zahnmedizinische Sonderabfälle

■		Kostenreduktion und Ressourcenschonung 
    durch fach- und umweltgerechtes Recycling
■		Kostenloser Abholservice für Amalgamabscheider

■		Kompetenz in allen Stoffen: Amalgamabscheider, Röntgenchemie,
  amalgamhaltige Abfälle, Filtersiebe, Bleifolien, Altfilme, 
  Amalgamkapseln, extrahierte Zähne
■		Überschussamalgam und Zahngold gegen Vergütung

Fordern Sie ein individuelles Angebot für Ihre Praxis an!

   Sparen und die
Umwelt schonen!
   Sparen und die
Umwelt schonen!

medentex GmbH ■		Piderits Bleiche 11 ■		33689 Bielefeld 
Telefon 05205  7516 - 0 ■		info@medentex.de ■		www.medentex.de

Sie finden uns beim
18. Zahnärztetag der  
Zahnärztekammer MV
04.–06.09.2009  

Rostock- 
Warnemünde

Anzeige

Die FDP will ein grundlegendes Um-
steuern in ein freiheitliches System, das 
Solidarität und Eigenverantwortung in 
Einklang bringt. Der Wettbewerb im 
Gesundheitssektor soll gestärkt werden. 
Dazu gehört eine starke private Kran-
kenversicherung, die Abschaffung des 

G e s u n d -
heitsfonds 
und den ge-
setzlichen 
Kranken-
kassen ihre 
Beitragsau-
tonomie zu 
be lassen . 
Versicherer 

sollen sich verpflichten, die notwendige 
Grundversorgung ohne Risikozuschläge 
sicherzustellen. Diejenigen, die sich eine 
Krankenversicherung nicht leisten kön-
nen, erhalten finanzielle Unterstützung 
aus einem Steuer-Transfersystem.

In der Krankenversicherung muss der 
Weg wegführen von der Lohnbezogen-
heit der Beiträge und vom Umlagever-
fahren hin zu einem leistungsgerechten 
Prämiensystem. Es soll eine Pflicht zur 
Versicherung der Risiken geben. Jede 
Generation soll die von ihr verursachten 
Gesundheitskosten über die gesamte Le-
benszeit selbst tragen.

Der soziale Ausgleich zwischen Ein-
kommensstarken und Einkommens-
schwachen soll nicht mehr innerhalb der 
Krankenversicherung stattfinden.

Die FDP ist für Wettbewerb auf allen 
Ebenen. Forschung und Innovation sind 
im wahrsten Sinne des Wortes lebens-
notwendig. Dafür braucht es die rich-
tigen Rahmenbedingungen, wie Festzu-
schuss- und Mehrkostenregelungen.

Überprüfungen und Kontrollen müs-
sen auf das notwendige Maß reduziert 
werden und dürfen nicht dazu führen, 
dass die Qualität der Versorgung leidet. 
Der Partei ist die Beibehaltung der Frei-
beruflichkeit wichtig.

Hochsensible Daten müssen insbe-
sondere bei der Einführung der elektro-
nischen Gesundheitskarte sicher sein.

Die FDP setzt sich für ein Kostener-
stattungsprinzip ein. Unbürokratisch 
ausgestaltete Selbstbeteiligungen sind 
für ein kosten- und gesundheitsbe-
wusstes Verhalten unerlässlich. Die Pra-
xisgebühr hingegen ist bürokratisch und 
hat keine Steuerungsfunktion.

Eine zielgruppenorientierte, umfas-
sende Aufklärung im Rahmen der Prä-
vention gewinnt vor allem bei Kindern 
und sozial Benachteiligten an Bedeu-
tung.

Mitte stärken
Der Umbau der sozialen Sicherung 

hin zu Bürgersozialversicherungen ist 
das Leitprinzip der SPD für die nächs-
ten Legislaturperioden.

Wichtige Schritte wie Versiche-
rungspflicht für alle, Risikostruk-
turausgleich und der Einstieg in die 
Steuerfinanzierung sollen fortgesetzt 
werden.

Den Steueranteil für die gesetzliche 
Krankenversicherung will die SPD 
durch Heranziehen aller Einkommen 
– Beteiligung auch der privaten Kran-
kenversicherung – erhöhen.

Der bisherige Sonderbeitrag von 0,9 
Beitragssatzpunkten soll wieder pari-
tätisch von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern getragen werden.

Gute Versorgung in allen Regionen 
– keine Zwei-Klassen-Medizin, son-
dern eine gute Versorgung für alle 
durch Flexibilisierung des Vertrags-
geschehens. Um das Honorarsystem 
transparent und gerecht zu gestalten, 

soll es eine einheitliche Gebührenord-
nung für die ambulante medizinische 
Versorgung geben. 

Weitere Öffnung der ambulanten 
V e r s o r -
gung. Zah-
lung der 
g l e i c h e n 
V e r g ü -
tung bei 
g l e i c h e n 
Leistungen 
– unabhän-
gig davon, 
wo oder für 
wen sie erbracht werden.

Wohnortnahe ambulante Versor-
gung durch niedergelassene Haus- und 
Fachärzte, die Sicherung der freien 
Arztwahl und die Stärkung der Zusam-
menarbeit der ambulant tätigen Haus- 
und Fachärzte mit Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen stehen im 
Programm. Genauso wie die Verände-
rung der Gesundheitsberufe. Ärztliche 

Sozial und demokratisch
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Datentechnik

Neues aus dem Bereich 
digitales Röntgen 
bei S&N Datentechnik

• DVT, OPG, Sensoren und Strahler
• Praxiscomputer /  
  Abrechnungssysteme

Attraktive Angebote • günstige 
Finanzierungen • kostenlose Beratung
Sprechen Sie mit uns!

Tel.: +(0) 381 / 24 29 242
www.sundat.de

Ihr Partner für die Praxis

Einfach Digital mit S&N

Systemhaus für Medizintechnik

Kodak 9000 3D

Anzeige

und nicht ärztliche medizinische Be-
rufe müssen stärker als bisher zusam-
menarbeiten. Flache Hierarchien, Ent-
lastung der Ärzte von bürokratischen 
Aufgaben durch spezialisierte Assis-
tenzkräfte und mehr technologische 
Unterstützung, mehr Kompetenzen für 
pflegerische Berufe sollen der Weg der 
Zukunft sein.

Geriatrie und Palliativversorgung 
sollen ein wichtiger Schwerpunkt in 
Ausbildung, Forschung und Arbeit 
werden. Dem Gendergedanken soll im 
Gesundheitswesen durch geschlechter-
spezifische Forschung und Versorgung 
Rechnung getragen werden.

Das SPD-Programm sieht außerdem 
vor:
• Ausbau der integrierten Versorgung 

und deren Finanzierung sicherstel-
len,

• Primärprävention stärken,
• bessere und transparentere Pati-

entenrechte in einem Gesetz zusam-
menführen,

• dauerhafte und sichere finanzielle 
Grundlage für die unabhängigen Pa-
tientenberatungsstellen.

Weg vom Gesundheitswesen als 
bloßem Reparaturbetrieb, hin zu einem 
Gesundheitswesen mit mehr Präventi-
on und Gesundheitsförderung. 

Die wohnortnahe Versorgung und 
Betreuung chronisch 
kran ker Menschen muss 
verbessert werden, die Zu-
sammenarbeit von Ärzten, 
Apothekern, Krankenhäu-
sern und anderen Gesund-
heitsberufen gefördert 
werden. Patienten sollen Wahlmög-
lichkeiten zwischen den unterschied-
lichen Behandlungsarten, auch unter 
Einbeziehung anerkannter alternativer 
Behandlungsmethoden haben. Natur-
heilmedizin und komplementärmedizi-
nische Angebote müssen den gleichen 
Stellenwert in der gesundheitlichen 
Versorgung erhalten. Prävention und 
Wettbewerb um Qualität müssen ge-
stärkt, aber auch ausreichend finan-
ziert werden. Die Grünen wollen den 
Einstieg in die Bürgerversicherung mit 

wichtigen Strukturreformen, die Stär-
kung der hausarztzentrierten und der 
integrierten Versorgung, die Erstel-
lung einer Positivliste zur Dämpfung 
der Kosten und ein Patientenrechtege-

setz, das die bestehenden 
Regelungen sys tematisch 
und übersichtlich zusam-
menfasst und weiterent-
wickelt. Sie sprechen 
sich für eine verständ-
liche Arztabrechnung für 

die Patienten einmal im Quartal aus 
und damit mehr Kostentransparenz. 
Bei der Gesundheits- und Pharmafor-
schung setzen sie auf spezifische Be-
dürfnisse von Frauen und Männern. 

Zudem fordern sie die Abschaffung 
der Praxisgebühr sowie von Medika-
mentenzuzahlungen. Der Gesundheits-
fonds soll ebenso abgewickelt werden. 
Die Partei will für die zusätzlichen 
Einkommensarten Freigrenzen einräu-
men und die Beitragsbemessungsgren-
ze anheben.

Blockaden lösen – Soziale Teilhabe
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Mit uns haben Sie „gut lachen“ und Zahnersatz vom Allerfeinsten. 
Internet: www.kera-dent.de · E-Mail: keradentgmbh@aol.com 

Wir wünschen Ihnen 
einen erholsamen Urlaub

Die CDU/CSU will die Freien Be-
rufe stärken, für mehr Transparenz, 
Wettbewerb und weniger Bürokratie 

im Gesundheitswesen. Struktur, Or-
ganisation und Finanzierung sowohl 
der gesetzlichen, als auch der privaten 
Krankenversicherung sollen ständig 
weiterentwickelt werden.

Bürokratische Vorgaben und Doku-
mentationspflichten dagegen müssen 
drastisch reduziert werden. Die Union 
setzt auf eine Kultur des Vertrauens 
und des Verantwortungsbewusstseins 
und lehnt eine Staatsmedizin ab. Der 
Selbstverwaltung der Ärzte muss die 
Möglichkeit gegeben werden, wieder 
als echte Interessenvertretung ihrer 
Mitglieder zu fungieren.

Medizinische Versorgungszentren 
sollen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen zugelassen werden, näm-
lich dann, wenn Ärzte und Kran-
kenhäuser als Träger verantwortlich 
zeichnen.

Die Eigenverantwortung, Vorsorge 
und Prävention soll weiter gestärkt 
und Effizienz- und Wirtschaftlich-
keitspotenziale ausgeschöpft werden. 
Individuelle Wahlmöglichkeiten und 
Entscheidungsspielräume sollen aus-
geweitet werden.

Krankenkassen und Leistungs-
erbringer erhalten nach Willen der 
CDU/CSU mehr Möglichkeiten für 
passgenaue und einzelvertragliche 
Regelungen. Unabdingbar hier: eine 
kollektivvertragliche Regelung zur 
Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung im ländlichen Raum.

Besonderes Anliegen ist die Stär-
kung von Prävention und Gesund-
heitsförderung, ohne dabei eine neue 
Bürokratie zu schaffen. Ein wichtiger 
Schritt: die Weiterentwicklung von 
Bonus-Modellen, Wahl- und Selbst-
behalttarifen.

Hingegen sollen zusätzliche Belas-
tungen für die Versicherten in Gren-
zen gehalten und Entlastungsspiel-
räume genutzt werden.

Die Union will eine leistungsfähige 
private Krankenversicherung. Die 
Zusammenarbeit von gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung soll 
stärker genutzt und erweitert werden. 
Eine staatliche Einheitsversicherung 
wird abgelehnt.

Gemeinsam für 
unser Land Ziel der Linken ist es, die gesetz-

liche Krankenversicherung und die 
gesetzliche Pflegeversicherung zu 
einer solidarischen Bürgerinnen- 
und Bürgerversicherung zu entwi-
ckeln. Dafür soll die Finanzierung 
sowie der versicherte Personenkreis 
ausgeweitet werden, indem alle Be-
rufsgruppen und Einkommensarten 
einbezogen werden. Die Beitragsbe-
messungs- und Versicherungspflicht-
grenze soll aufgehoben und der Son-
derbeitrag für Arbeitnehmer wieder 
abgeschafft werden.

Der Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung muss 
wieder am medizinischen Bedarf 
ausgerichtet werden. Das heißt: un-
beschränkter Zugang für alle, Ab-
schaffung aller Zuzahlungen, ein-
schließlich der Praxisgebühr und 
Wiedereinführung des Anspruchs 
auf Brillen und Zahnersatz. Die 
Patienteninteressen sollen im Mit-
telpunkt aller Aktivitäten stehen. 

So will die Linke die elektronische 
Gesundheitskarte nicht einführen 
und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung schützen. Die 
Privatisierung von Krankenhäusern 

und medizinischen Versorgungszen-
tren sollen gestoppt bzw. rückgängig 
gemacht werden. Es soll konsequent 
Gesundheitsförderung betrieben 
werden. 

Für jeden Menschen sollen medi-
zinisch erforderliche Leistungen be-
reitstehen, um unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Wohnort oder Einkom-
men die erforderliche Hilfe zu erhal-
ten. Die Trennung von ambulanten 
und stationären Einrichtungen des 
Gesundheitssystems soll schrittwei-
se überwunden und endlich ein Prä-
ventionsgesetz auf den Weg gebracht 
werden.

Konsequent sozial. 

Anzeige
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GÜSTROWER FORTBILDUNGSGESELLSCHAFT FÜR ZAHNÄRZTE
GFZa  •  Pfahlweg 1  •  18273 Güstrow  •  Tel. (0 38 43) 84 34 95  •  E-Mail: info@gfza.de  •  web: www.gfza.de

„Endodontie kompakt“
Ein Seminar für Zahnärztinnen und Zahnärzte, in dem in kompakter Fom alles vermittelt wird, 

was man in der modernen Endodontie wissen muss.

Referent: Prof. Dr. Rudolf Beer (Essen)

Mittwoch, den 07. Oktober 2009 von 14.00 – 20.00 Uhr in Güstrow
Kursgebühr: 260,– € inkl. MwSt., Punkte ZÄK: 8

Der Bundestag hat das Arzneimit-
tel-Gesetz (AMG) novelliert und da-
rüber hinaus zahlreiche Änderungen 
am Gesundheitsrecht beschlossen. 
Unter anderem wurden die Gesund-
heitsreform und das Wettbewerbs-
stärkungsgesetz korrigiert.

Selbstständige in der gesetzlichen 
Krankenversicherung haben jetzt 
wie Arbeitnehmer ab der siebten 
Krankheitswoche wieder Anspruch 
auf Krankengeld, berichtet die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ). Allerdings müssen sie dafür 
den normalen Kassenbeitrag von 
derzeit 15,5 Prozent zahlen. Sie 
können die Leistung aber auch über 
einen Wahltarif absichern und sich 
zum reduzierten Beitragssatz wei-
terversichern.

Die Kassenärztlichen Vereini-
gungen müssen nun vierteljähr-
lich das Honorar für jeden ihrer 
17 Bezirke und jede Ärztegruppe 
ermitteln, das jeder Vertragsarzt 
im Durchschnitt seiner Gruppe 
bekommt. Das ist eine Folge der 
Proteste der Ärzte gegen die Ho-
norarreform. Gesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt (SPD) hatte zu-
nächst verlangt, die Honorare für 
alle 395 Planungsbezirke ermitteln 
und veröffentlichen zu lassen. Mit 
den Daten will sich die Regierung 
einen Überblick über die tatsäch-
liche Honorarsituation verschaffen, 

schreibt die Zeitung.  Die Honorare 
für gesetzlich Versicherte dürfen 
künftig auch von privaten Abrech-
nungsstellen und damit außerhalb 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
abgerechnet werden. Diese Rege-
lung gilt aber nur bis Mitte 2010. 
Sie folgt einem Urteil des Bundes-
sozialgerichts, stärkt aber politisch 
den Hausärzteverband im Streit mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Unlängst war der Versuch ge-
scheitert, dem Verband das fak-
tische Monopol über den Abschluss 
von Hausarztverträgen wieder zu 
entziehen, die die Kassen abschlie-
ßen müssen. 

Um Manipulationen der Kranken-
kassen vorzubeugen, bekommt das 
Bundesversicherungsamt schärfere 
Prüfmöglichkeiten, um zu verhin-
dern, dass Kassen ihre Versicherten 
„kränker“ darstellen, als es den Tat-

sachen entspricht. 
Einige Bestimmungen sollen die 

Arzneimittelsicherheit verbessern 
und den Kassen helfen, Kosten zu 
sparen. So werden Pharmaherstel-
ler verpflichtet, den Großhandel auf 
dessen Wunsch mit Arzneien zu be-
liefern.

Die Forderung des Bundesrates 
nach Anhebung der vertragszahn-
ärztlichen Vergütung in den neuen 
Bundesländern und Berlin auf das 
Westniveau haben die Bundesregie-
rung und die Regierungsfraktionen 
von CDU/CSU und SPD nicht auf-
gegriffen. 

Damit wird es in dieser Legisla-
turperiode keine Ost-West-Anglei-
chung der Vergütung für den zahn-
ärztlichen Bereich geben.

KZBV/KZV

Änderungen am Gesundheitsrecht beschlossen 
Bundestag hat Arzneimittel-Gesetz novelliert und andere Korrekturen vorgenommen

Anzeige

Die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sollen 
um zehn Prozent steigen. Am 29. April stimmte das Bundeskabi-
nett der vom Wirtschaftsminister vorgelegten neuen Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu. Die Erhöhung 
erfolgte nach 14 Jahren.
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Sehr geehrter Herr Dr. Fedderwitz,

für Ihr Schreiben zur Vergütung der 
Zahnärzte in den neuen Bundeslän-
dern danke ich Ihnen. Für Ihr Anlie-
gen, die Vergütung der Zahnärzte in 
den neuen Bundesländern an das Ni-
veau der Vergütungen der Zahnärzte 
in den alten Bundesländern anzupas-
sen, haben wir großes Verständnis. 
Zu Recht weisen Sie darauf hin, dass 
bei den Ärzten dieser Schritt mit der 
Reform ab 2009 vollzogen wird. Es 
ist nicht nachvollziehbar, dass die 
schwarz/rote Koalition bei den Zahn-
ärzten hingegen nichts getan hat. Die 
FDP-Bundestagsfraktion hat das im 
Rahmen der Beratungen zur Gesund-
heitsreform kritisiert.

Die FDP lehnt eine Zentralisie-
rung der Vergütungen über das ge-
samte Bundesgebiet hinweg, wie 
die schwarz-rote Gesundheitsreform 
das für die Ärzte beschlossen hat, 
ab. In unseren Augen ist es vielmehr 
sinnvoll, regionalen Besonderheiten 
entsprechend Rücksicht tragen zu 

können, unabhängig davon, ob es 
sich um Sachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern oder Baden-Württemberg 
handelt. Wichtig ist uns ein in allen 
Regionen leistungsgerechtes Vergü-
tungssystem, das den Zahnärzten eine 
gute Versorgung ihrer Patienten vor 
Ort ermöglicht. Dazu gehören insbe-
sondere die Ost-West-Angleichung 
der Vergütung und die Abschaffung 
der Budgetierung, die die FDP schon 
seit Jahren fordert. Schnellstmöglich 
müssen nun tragfähige Konzepte für 
eine eigenständige, leistungsgerechte 
Vergütung der Zahnärzte entwickelt 
und umgesetzt werden.

Im laufenden Verfahren zur 15. 
Arzneimittelgesetzesnovelle werden 
wir uns dafür einsetzen, dass die Ver-
gütungen in den neuen Bundeslän-
dern an das Niveau in den alten Bun-
desländern angepasst werden.

Mit freundlichen Grüßen
 

Daniel Bahr (MdB)

FDP für Ost-Angleichung
Budgetierung soll abgeschafft werden

Kinderzahnärzte haben am 18. Juni 
die bundesweit einheitliche Honorie-
rung von Narkosen für sämtliche am-
bulanten Eingriffe gefordert. Nur so 
könne die zahnärztliche Versorgung 
von Kindern und Menschen mit Be-
hinderungen dauerhaft gesichert wer-
den. „Im Namen unserer zahnärzt-
lichen Kinderpatienten und Patienten 
mit Behinderungen appellieren wir 
an Politiker, Krankenkassen und alle 
beteiligten Verbände, dafür zu sorgen, 
dass ihnen dieses Recht jederzeit auch 
in Zukunft gewährt wird“, betonte die 
Vizepräsidentin der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderzahnheilkunde 
(DGK), Sabine Bertzbach, während 
des 22. Internationalen Kongresses 
der Kinderzahnärzte (IAPD).

70 000 Kinder pro Geburtsjahr-
gang sind betroffen „Die qualitativ 
gute Versorgung von Kleinkindern 
mit schweren kariösen Gebisszer-
störungen und erblichen Zahnkrank-
heiten, aber auch von extrem ängst-
lichen und behinderten Kindern muss 
uneingeschränkt möglich sein“, for-
derte die Präsidentin des Bundesver-
bandes der Kinderzahnärzte (BuKiZ), 
drs. Johanna Maria Kant, und erin-
nerte an Art. 24 der UN-Konvention, 
nach der jedes Kind das Recht auf die 
bestmögliche Gesundheit und den 
Zugang zu medizinischen Gesund-
heits- und Rehabilitationszentren hat. 

Auswirkungen der Honorarreform
Die Narkosen für zahnärztliche Be-
handlungen werden vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit nicht als be-
sonders förderungswürdig eingestuft 
und deshalb mit einem geringeren 
Punktwert vergütet, als Narkosen für 
andere ambulante Eingriffe. Damit 
keine unnötigen Leistungen erbracht 
werden, unterliegen diese außerdem 
der Mengensteuerung über die Regel-
leistungsvolumina. 
Die aktuellen Honorarreformen im 
ärztlichen Bereich haben direkte ne-
gative Auswirkungen auf die zahn-
ärztliche Versorgung von Kindern 
und Menschen mit Behinderungen: 
Für zahnärztlich indizierte Narkosen 
erhalten Anästhesisten seit dem 1. 
Januar 2009 lediglich eine Pauscha-
le pro Fall pro Quartal, die sich zwi-
schen 29 und 49 Euro bewegt. Damit 
sollen sowohl Praxis-, Material- und 
Personalkosten als auch das Honorar 

des Anästhesisten abgedeckt werden 
für eine Leistung, die durchschnittlich 
vier bis fünf Stunden umfasst (Präme-
dikation, Narkosedauer, Nachsorge 
im Aufwachraum).

Drastische Folgen für die Patienten
Die ungleiche Honorierung hat dazu 
geführt, dass im ersten Halbjahr 2009 
kaum zahnärztliche Behandlungen 
unter Narkose bei Kindern und bei 
Menschen mit Behinderungen durch-
geführt werden konnten. Die Allge-
meinanästhesie ist zwar einerseits 
Kassenleistung, wird aber anderseits 
nicht kostendeckend vergütet, so dass 
Zahnärzte ihren Patienten kaum am-
bulante OP-Termine anbieten kön-
nen.

Nach Protesten des BuKiZ, der 
DGK und des Berufsverbandes Deut-
scher Anästhesisten (BDA) wurden 
im April 2009 vom Bewertungsaus-
schuss Korrekturen auf Bundesebene 
vorgenommen. Ab dem 1. Juli 2009 

werden die zahnärztlich indizierten 
Kap. 5 Narkosen nicht mehr den Re-
gelleistungsvolumina unterliegen. 
Das bedeutet, dass dann zunächst 
wieder mehr Termine zur zahnärzt-
lichen Behandlung in Vollnarkose 
angeboten werden können, obwohl 
Anästhesisten für zahnärztlich indi-
zierte Narkosen weiterhin wesentlich 
schlechter honoriert (ca. minus 30 
Prozent) werden als für andere ambu-
lante Operationen.

DGK und BuKiZ fordern, dass 
die Honorierung aller ambulanten 
Narkosen vereinheitlicht wird. Dann 
können Anästhesisten auch für zahn-
ärztlich indizierte Narkosen bei Kin-
dern bis zwölf Jahren und Menschen 
mit Behinderungen ein ausreichendes 
Terminangebot machen. 

Infos unter: www.kinderzahnaerzte.de

BuKiZ

Einheitliche Narkose-Honorare gefordert
Sparkurs bei ambulanten Eingriffen trifft Kinder und behinderte Patienten
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Das Investitionsvolumen, das ein 
Zahnarzt für die Praxisgründung 
aufbringen muss, ist höher als in 
allen anderen Arztgruppen. Die 
durchschnittlichen Investitionsko-
sten für eine Neugründung sind im 
Jahr 2007 in Westdeutschland auf 
368 000 Euro gestiegen.

Sie haben damit gegenüber dem 
Vorjahr um 16 Prozent zugenom-
men. Dies ist das Ergebnis einer 
Erhebung, die das Institut der Deut-
schen Zahnärzte in Kooperation 
mit der Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank durchgeführt hat. 

„Der Anstieg hängt vor allem mit 
den wachsenden Kosten für tech-
nische Geräte und Praxiseinrichtung 
zusammen. Solche Investitions-
lasten sind kaum zu schultern, wenn 
die Vergütung der zahnärztlichen 
Leistungen nicht stimmt.“ Mit die-
sen Worten kommentiert der Vor-
sitzende des Vorstandes der KZBV, 
Dr. Jürgen Fedderwitz, die Entwick-
lung. 

Der KZBV-Chef mahnte drin-
gend eine kurzfristige Anhebung der 
zahnärztlichen Vergütung im Osten 

an. Die zahnärztlichen Honorare für 
Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung lägen in den neu-
en Bundesländern noch immer um 
fast elf Prozent, in Berlin um mehr 
als achteinhalb Prozent unter dem 
Westdurchschnitt: „Bundesregie-
rung und Bundestag haben es in der 
Hand, die Ost-West-Angleichung in 
der kommenden Woche im Rahmen 
der Novelle zum Arzneimittelgesetz 
zu beschließen. Das ist die letzte 
Chance, eine längst überfällige An-
passung noch in dieser Legislaturpe-
riode umzusetzen.“ 

Fedderwitz wiederholte die For-
derung gerade im Hinblick auf die 
Zusage der Bundeskanzlerin, mit 
Baden-Württemberg einem einzel-
nen Bundesland zusätzlich zur Ho-
norarreform weitere 140 Millionen 
für ärztliche Honorare zukommen 
zu lassen: „Wir Zahnärzte brauchen 
für den gesamten Osten 165 Mio. 
Euro. Ich appelliere an Frau Merkel: 
Hier jetzt nicht nein zu sagen, ist ein 
Gebot der Fairness.“ 

KZBV

Zahnarztpraxis am teuersten
Investitionskosten für Gründung massiv gestiegen

Die Zahl der Zahnärzte, die nicht 
in eigener Niederlassung, sondern 
als Angestellte in Praxen arbeiten, 
ist zwischen dem dritten Quartal 
2007 und dem dritten Quartal 2008 
von 1 559 auf 2 884 gestiegen. Diese 
Zahlen weist das aktuelle Jahrbuch 
2008 der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV) aus, das die 
statistischen Basisdaten und Trends 
zur vertragszahnärztlichen Versor-
gung in Deutschland dokumentiert. 

Für den Vorstand der KZBV hat 
der enorme Anstieg um fast 85 Pro-
zent klare Ursachen: Viele junge 
Zahnärzte und vor allem Zahnärz-
tinnen scheuen die hohen Investi-
tionskosten einer Praxisgründung 
und sehen die Arbeit in Anstellung 
als attraktive Alternative an. Mit 
dem Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz sind Anstellungsverhältnisse 
einfacher geworden, und viele Be-
rufseinsteiger bzw. Praxen nutzen 
diesen Weg. Damit bilden sich grö-
ßere Behandlungseinheiten. 

Diese Entwicklung gilt es aus 
Sicht der KZBV sorgfältig zu beo-
bachten. Der Trend zu größeren Pra-
xiseinheiten ist durchaus sinnvoll. 
Zugleich birgt er aber das Risiko, 
dass die freiberuflich geprägte Praxis 
dabei unter die Räder kommt. Ver-
sorgungsstrukturen mit angestellten 
Zahnärzten können eine flächen-
deckende, qualitativ hochwertige 
Versorgung, wie sie heute existiert, 
nicht sichern. Dafür steht nach wie 
vor der freie Beruf des selbststän-
digen Zahnarztes. 

Der Trend zur Anstellung ist ein-
gebettet in eine generelle langfristige 
Entwicklung. Seit Jahren ist eine 
wachsende Tendenz der Zahnärzte 
zum gemeinschaftlichen Arbeiten in 
Verbünden zu beobachten. Zahl und 
Größe der Gemeinschaftspraxen mit 
mehreren Inhabern nehmen stetig 
zu. Ausweislich des aktuellen Jahr-
buches ist ihr Anteil von 7,5 Prozent 
im Jahr 1991 auf 19 Prozent in 2007 
angewachsen. Nach Einschätzung 
des Vorstandes ist dies auch eine 
Reaktion auf den wachsenden Kos-
tendruck und die Unsicherheit im 
Gesundheitswesen.

KZBV

Mehr Angestellte
Anhaltender Trend zur 
Gemeinschaftspraxis

Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) übt massive 
Kritik gegen das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Gesundheits-
reform. 

Dazu erklärt der Vorstandsvorsit-
zende, Dr. Jürgen Fedderwitz: „Die 
Verfassungsrichter haben mit ihrer 
Entscheidung sämtliche Maßnahmen 
mit einem Unbedenklichkeitsstempel 
versehen, mit denen das Gesundheits-
ministerium die Vereinheitlichung von 
privater und gesetzlicher Kranken-
versicherung vorantreiben will. Das 
ist ein schwerer Schlag gegen unser 
duales Krankenversicherungssystem, 
das sich seit Jahrzehnten bewährt hat. 
Der privaten Krankenvollversicherung 
wird damit ein wesentlicher Teil der 
Geschäftsgrundlage entzogen. Das ist 
ein Dammbruch Richtung Einheitsver-
sicherung. Die Patientenversorgung 
wird langfristig darunter leiden.“

KZBV

Das GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz hält das zweigliedrige Kranken-
versicherungssystem von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung 
aufrecht, hat aber zum 1. Januar er-
hebliche Neuerungen eingeführt. Es 
begründet eine Versicherungspflicht 
für alle Einwohner Deutschlands in 
der gesetzlichen oder der privaten 
Krankenversicherung. Neben ver-
schiedenen Neuregelungen, welche 
den Wettbewerb durch eine größere 
Vertragsfreiheit der Krankenkassen 
stärken sollen, zielt das Gesetz auf 
Wahlrechte und Wechselmöglichkeiten 
in der privaten Krankenversicherung 
durch Einführung einer teilweisen 
Übertragbarkeit von Alterungsrück-
stellungen sowie die Einführung eines 
Basistarifs. Gesetzliche und private 
Krankenversicherung sollen für die 
ihnen zugewiesenen Personenkreise 
einen dauerhaften und ausreichenden 
Versicherungsschutz gegen das Risiko 
der Krankheit sicherstellen.

Verfassungsgericht entscheidet
Tendenz zur Einheitsversicherung beschleunigt
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Die Bundeszahnärztekammer be-
müht sich als höchstes politisches Or-
gan der Zahnärzteschaft in Deutsch-
land seit Jahren um die Förderung 
und Unterstützung der jungen Gene-
rationen von Zahnmedizinern. Bereits 
seit dem Frühjahr 2008 besteht eine 

Kooperationsvereinbarung mit dem 
Bundesverband der Zahnmedizinstu-
denten in Deutschland (BdZM), auf-
grund derer seither die unterschied-
lichsten Projekte gemeinsam realisiert 
wurden.

Im April 2009 wurde seitens des 
BZÄK-Vorstandes nun auch die 
Zusammenarbeit mit dem Anfang 

des Jahres neugegründeten BdZA 
beschlossen. Zum offiziellen Un-
terschriftstermin trafen sich Mitte 
Mai 2009 BZÄK-Vizepräsident Dr. 
Dietmar Oesterreich und die beiden 
Vorsitzenden des BdZA, Jan-Philipp 
Schmidt und Ingmar Dobberstein, in 
den Räumen der Bundeszahnärzte-
kammer in Berlin.

„Es geht der BZÄK vor allem da-
rum, den Kontakt zur zukünftigen 
Generation aufzubauen, zu pflegen 
und sie in die politische Arbeit zu 
integrieren. Da ist es von besonde-
rer Bedeutung, die nachfolgenden 
Zahnmediziner frühzeitig für berufs-
politische Belange zu sensibilisieren 
und dafür Sorge zu tragen, dass Pro-
fessionspolitik auch künftig aus dem 
Berufsstand heraus gestaltet wird“, so 
Dr. Oesterreichs einführende Worte 
vor der Unterzeichnung.

BZÄK und BdZA verfolgen mit der 
Kooperationsvereinbarung das Ziel, 
das Potenzial und Verantwortungsbe-
wusstsein junger Zahnärztinnen und 
Zahnärzte für die Freiberuflichkeit 
bereits in der Ausbildung und zu Be-
ginn der zahnärztlichen Tätigkeit in-
tensiv zu fördern und darüber hinaus 
zu begleiten.

Bereits im Vorfeld der Unterzeich-
nung war die Zusammenarbeit zwi-
schen BZÄK und BdZA von Erfolg 
gekrönt. Auf der diesjährigen IDS 
im März 2009 in Köln präsentierten 
sich der BdZA und seine Vertreter auf 
dem integrierten BZÄK Stand wäh-
rend der gesamten Messewoche und 
sprachen dabei ein großes Publikum 

junger Zahnärzte an.
Gegenwärtig befindet sich das Pro-

jekt Berufskunde 2020 in der Fertig-
stellung, mit dem der BdZA den jun-
gen Zahnmedizinern die Möglichkeit 
bieten möchte, sich intensiver mit den 
Themen der beruflichen Rahmenbe-
dingungen auseinanderzusetzen.

In wenigen Wochen wird die Web-
site gleichen Namens Zahnmedizin-
studierenden und jungen Zahnärzten 
Informationen zu diesen Themen-
gebieten bereitstellen. Die kontinu-
ierliche Pflege der Inhalte sowie die 
Bereitstellung grundlegender Infor-
mationen wird unter anderem durch 
die Unterstützung der Bundeszahn-
ärztekammer sowie einiger Landes-
zahnärztekammern möglich.

Weitere Schwerpunkte der Zusam-
menarbeit von BZÄK und BdZA 
werden zukünftigen Berufsausü-
bungsformen und Möglichkeiten 
des politischen Engagements junger 
Zahnärzte sein. Beide Kooperati-
onspartner sind sich einig, dass die 
Chancen und Risiken der gegenwär-
tigen politischen Entscheidungen für 
die nachfolgenden Generationen der 
Zahnärzteschaft stärker in den Fokus 
gerückt werden müssen.

Kontakt: Bundesverband der zahnme-
dizinischen Alumni in Deutschland
Susann Lochthofen, Bundesge-
schäftsstelle Berlin, Chausseestraße 
14, 10115 Berlin, Telefon: 030 – 22 
32 09 – 90, mail@bdza.de, Fax: 030 
– 22 32 09 – 91, www.bdza.de

dEutschlAnd

Generationsübergreifende Zahnmedizin
BZÄK und Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni verabschieden Vertrag

Dr. Dietmar Oesterreich, BZÄK (r.) 
und Jan-Philipp Schmidt, BdZA (l.) 
nach der Unterzeichnung des Koope-
rationsvertrages.
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Gegenwarts- und Zukunfts-Sze-
nario mit Empfehlungen für The-
rapie und Praxis war Inhalt des 1. 
Hirschfeld-Tiburtius-Symposiums 
des Dentista-Verbandes. Unter der 
Überschrift „HighTech versus Low-
Tech – Zahnmedizin in Zeiten der 
Wirtschaftsschwäche“ standen in 
drei Programmblöcken die Patienten, 
die Zahnmedizin und die Praxen im 
Blickpunkt.
Nachfolgend wird die Meinung der 
Referenten zusammengefasst wieder-
gegeben:
Bedrückend deutlich wurde, dass der 
Trend zu einer hohen und vielleicht 
weiter steigenden Anzahl wirtschafts-
schwacher Menschen noch länger an-
halten wird.

Damit wird auch die Zahl der Pa-
tienten, die als sozioökonomisch 
schwache Gruppe in der Gesellschaft 
die größte Last an Gesundheitspro-
blemen auf sich vereinen, weiter 
steigen – eine Herausforderung für 
den zahnärztlichen Berufsstand, den 
dieser allein nicht wird stemmen kön-
nen, auch die Bildungspolitik sei hier 
gefordert. Anders als oft vermutet, 
ist bei dieser Bevölkerungsgruppe 
durchaus Interesse an Gesundheits-
angeboten vorhanden – aufgrund 
von habituellen und kommunikativen 
Schwierigkeiten aber verschüttet oder 
überlagert. Ein respektvolles Zuge-
hen auf die Patienten könne Ansätze 
zu gesundheitsbewusstem Verhalten 
ausbauen.

Zahnmedizin zwischen
Grundleistungen und Limits
Als passabel aufgestellt – aber bei 
weitem nicht finanziell ausreichend 
abgefedert – erweist sich das Spek-
trum der Zahnmedizin für Patienten 
in wirtschaftlicher Bedrängnis. Sor-
gen, das in solchen Debatten stets zi-
tierte Amalgam könne Umweltgeset-
zen zum Opfer fallen, seien aufgrund 
der damit verbundenen finanziellen 
Mehrkosten für Alternativen nicht zu 
befürchten, allerdings könne eine Ko-
stenproblematik durch steigende Sil-
berpreise entstehen. Das oft als Alter-
native genannte Komposit ist als sehr 
anwendungssensitives Material für 
vielerlei Indikationen heute als halt-
bare Versorgung etabliert, zu Unrecht 
aber als preiswerte Lösung bezeich-
net: Der Aufwand entspreche nicht 
selten dem eines Keramikinlays und 

sei ohne Zuzahlung „Selbstausbeu-
tung“. Auch Keramikinlays werden 
für mehr Patienten erschwinglich, 
wenn zentrale CAD/CAM-Fertigung 
Kostenersparnis für Praxen und Pa-
tienten ermöglicht. Die elf Millionen 
bereits abgeschlossenen Zahnzusatz-
versicherungen seien als Wunsch 
auch der finanzschwächeren Bevöl-
kerung nach ästhetischer Versorgung 
zu verstehen und auch zu respektie-
ren. Aus Respekt vor den Ansprüchen 
der Patienten müssten Zahnärzte auch 
über manchen Schatten springen und 
beispielsweise in besonderen Fällen 
zu Auslandszahnersatz greifen, wenn 
heimische Labore nicht mithalten kön-
nen: „Nicht unsere Vorstellung, son-
dern der Patient zählt.“ Die unsolida-
rische Haltung im Berufstand und das 
Werben mit derartigen Versorgungen 
lasse auch Zahnärzte zu Import-Zahn-
ersatz greifen, die solche Entwick-
lungen eigentlich nicht unterstützen 
wollen. Erschütternd dramatisch sieht 
es im Bereich der Parodontopathien 
aus: Mit rund 6 Euro p.P./p.a. sei eine 
Behandlung ohne Zuzahlung nicht 
erbringbar, auch die Vorbehandlung 
gemäß Richtlinien sei nicht zu GKV-
Sätzen zu leisten, der Berufsstand 
müsse daher wenigstens Prophylaxe 
und Früherkennung weiter ausbauen. 
Dies unterstützt die BZÄK mit der 
Forderung nach finanzieller Absiche-
rung der PA-Grundversorgung und 
erhofft sich für die politische Arbeit 
Leuchtturmprojekte. 

Oft in ihrer Bedeutung auch für 
wirtschaftsschwache Patienten un-
terschätzt werden Möglichkeiten aus 
dem HighTech-Bereich: Implantate 
mit Druckknopf-Lösungen und Ver-
sorgungen auf Steg lieferten Patienten 
nachweislich ein Plus an Lebensqua-
lität – über einen längeren Zeitraum 
gestreckte Behandlungsschritte oder 
Zusatzversicherungen machen mehr 
möglich als Zahnärzte meinen. Auch 
der Einsatz der bei Patienten sehr be-
liebten Diodenlaser ermöglicht sinn-
volle Verfahren bei übersichtlicher 
Zuzahlungsleistung  und amortisiere 
sich auch bei geringen Fallzahlen – 
mit Imagenutzen für die Praxis.

Praxen: BAGs nicht automatisch 
Erfolgsfaktor
Praxen mit niedrigen Einnahmen auf-
grund einer Vielzahl von Patienten 
mit niedrigem Einkommen sind Stu-

dien des IDZ zufolge in wirtschaftlich 
bedrängten Zeiten schlechter aufge-
stellt als Praxen mit mittlerem oder 
höherem Einkommen, Betriebskosten 
können meist nicht adäquat gesenkt 
werden. Betriebswirtschaftlich vor-
teilhaft sei ein Arbeitsschwerpunkt, 
den fast alle Praxen mit hohem Ein-
kommen, aber fast keine Praxen mit 
niedrigem Einkommen ausweisen. 
Auch zuviel Empathie und Abrech-
nungszugeständnisse an Patienten-
wünsche seien für Praxen gefähr-
lich. Kostenlose Dienstleistungen 
wie ständige Korrespondenz mit den 
Versicherungsträgern gehörten nicht 
zu den Pflichten der Praxisinhaber 
– Anwälte würden hierfür deutliche 
Honorare einfordern. Wenn zahnärzt-
liche Liquidationen durch Patienten 
nicht beglichen werden, sind Mahn-
verfahren üblich – um sich vor uner-
warteten Kosten wie Übernahme der 
Anwaltskosten durch den Zahnarzt 
statt den Patienten zu schützen, seien 
Fußnoten in der Liquidation mit Hin-
weis auf automatischen Verzug bei 
Zahlungseingang nach gesetzter Frist 
von 30 Tagen sinnvoll. 

Der Erfolg einer Praxis sei allerdings 
nicht von der wirtschaftlichen Lage 
der Patienten abhängig und auch 
nicht von der Organisationsform und 
der Größe – erfahrene Praxisberater 
halten den Praxisstandort, die Persön-
lichkeit, das stimmige Konzept sowie 
ein abgegrenztes medizinisches Spek-
trum für deutlich erfolgsrelevanter 
– erfolgreiche Praxen gebe es auch 
in wirtschaftlich desolaten Regionen 
Deutschlands. 

Wissenschaft mit neuen Aufgaben
Auch die Wissenschaft ist bei dieser 
Thematik gefordert – die zu erwar-
tende anhaltende Entwicklung der 
Wirtschaftslage der Patienten erfor-
dere eine Berücksichtigung beim 
Grundstudium des Faches, eine aus-
einandergehende Schere zwischen 
Arm und Reich entsprechende Fort-
bildung oder Curricula. Das For-
schungsspektrum müsse über die 
angewandte Zahnmedizin allerdings 
auch hinausgehen und sich weniger 
der Entwicklung weiterer Optimie-
rungen von Keramik widmen, son-
dern mehr Antworten liefern im Be-
reich der Versorgungsforschung.

Birgit Dohlus, dental relations

Zahnmedizin und Wirtschaftsschwäche
Grundleistungen passabel – Zuzahlung unumgänglich
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Am 24. Juni trafen sich die Gutach-
ter für Kieferorthopädie Dr. Gabriele 
Kretzschmar, die Dres. Ulrich Bohl-
mann, Jens-Uwe Kühnert, Gerhard 
Luck, Dirk Markefsky und Günther 
Seebach in Rostock zur diesjährigen 
Weiterbildung. Im Vordergrund stand 
der Austausch über die Praxis der 
Begutachtung. Es wurden durch die 
Teilnehmer Fälle vorgestellt, die nicht 
oder nur mit umfangreichen Ände-
rungen befürwortet werden konnten.

Erwartungsgemäß kam es zu tief-
greifenden fachlichen und vertrags-
rechtlichen Diskussionen. Auch nach 
fast 19 Jahren Arbeit mit dem System 
gibt es durch die permanenten Ände-
rungen durch den Gesetzgeber und 
die Vertragspartner Klärungsbedarf, 
besonders in der Definition des § 29 
SGB V, die Behandlungsnotwendig-
keit und Wirtschaftlichkeit betreffend. 
Viele Regelungen lassen eine Ent-
wicklung vermissen, die sich auf eine 
stete Verbesserung der Versorgung in 
medizinischer und fachlicher Hinsicht 
konzentriert. Dagegen dominieren zu-
nehmend wirtschaftliche Aspekte auf 
allen Seiten. Die Gutachter sind sich 
darüber einig, alle Möglichkeiten für 
eine gute Behandlung der heranwach-
senden Patienten auszuschöpfen. 

Es müssen überlange Behandlungs-
zeiten vermieden und besonderes Au-
genmerk auf strenge Indikation von 
Röntgenuntersuchungen bei Kindern 
gelegt werden. Dazu ist die Kenntnis 
und Anwendung der Richtlinien für 
Röntgenuntersuchungen die Basis des 
Handelns. Für eine Röntgenaufnah-
me, die nicht mit einer zu erwartenden 
therapeutischen Konsequenz verbun-
den ist, fehlt die rechtfertigende Indi-
kation. Die Behandlungsmittel müs-
sen dem Alter zum Planungszeitpunkt 

entsprechen. Ein volles Ausschöpfen 
aller Mittel und Möglichkeiten ist in 
der Regel unwirtschaftlich und nicht 
befürwortungsfähig. Angesetzte Ma-
terial- und Laborkosten müssen Be-
zug zur Schwere des Falles und zur 
Behandlungstechnik haben, wobei si-
cher im Voraus für mehrere Behand-
lungsjahre nicht jedes Gerät konkret 
im Plan bezeichnet werden kann. Der 
Zusammenhang zwischen Gerätepla-
nung und den Einzelbefunden soll 
allerdings nachvollziehbar sein. Ein 
Beispiel dafür ist die Planung eines 
Lipbumper bei Klasse-II-Fällen im 
Unterkiefer. Dieses biomechanische 
Gerät distalisiert in erster Linie Mo-
laren – auch wenn die Pelotte den 
Lippenschluss fördert, ist die Unter-
kiefermolarendistalisation hier kon-
traindiziert. 

Nicht vorhersehbare Entwicklungen 
können vor allem in den Wechselge-
bissphasen eintreten. Richtlinie 12 ist 
eine Hilfe für korrektes Handeln, es 
muss rechtzeitig mit Therapieände-
rung oder gegebenenfalls Unterbre-
chung und späterer Weiterbehandlung 
mit alternativen Behandlungsmitteln 
reagiert werden, um Überlängen, Un-
wirtschaftlichkeit oder Konflikte mit 
dem Vertragsrecht zu vermeiden.

Auch die Patienten sind dankbar 
für eine kürzere und wirkungsvollere 
Behandlung, die die Stabilität des Er-
gebnisses im Auge hat. Das stärkt den 
fairen Wettbewerb der – mehr als alle 
versuchten Kontrollmechanismen – 
immer noch die Grundlage der Qua-
litätsentwicklung ist. In diesen Dienst 
will sich auch das Gutachterwesen 
stellen, trotz der Grenzen, die ihm ge-
setzt sind. 

Dr. Jens-Uwe Kühnert

Sommertagung der Kfo-Gutachter
Tiefgreifend fachlich und vertragsrechtlich diskutiert

Ohne die Mitarbeit der Zahnarzt-
praxen ist der 25. September kein 
Tag der Zahngesundheit – soviel 
steht fest. Zu ihrer Unterstützung 
kann auch dieses Jahr wieder ein um-
fangreiches Info-Paket für die Pati-

entenaufklärung angefordert werden. 
Es wurde vom Aktionskreis Tag der 
Zahngesundheit zusammengestellt 
und beinhaltet u. a. Poster, Merk-
blätter, Broschüren, Produktproben 
rund um das Thema „Mundhygiene 
und Prophylaxe“. Das Info-Paket ist 
beim Verein für Zahnhygiene e.V. in 
Darmstadt gegen einen Beitrag von 
7,50 Euro ab Anfang Juli erhältlich.

In der Zahnarztpraxis ist jeder Tag 
ein Tag der Zahngesundheit – die 
Medien konzentrieren sich auf den 
25. September. Bundesweit und re-
gional gibt es in ganz Deutschland 

Hunderte von Events, Wettbewerben 
und Vorträgen. Es ist also auch ein 
Tag der Kreativität, an dem gesunde 
und schöne Zähne im Mittelpunkt 
stehen.

Die beste Aufklärung bekommt 
man allerdings in der Zahnarztpraxis. 
Auch hier können die Patienten den 
25. September als einen Aktionstag 
erleben. Dafür bietet das Info-Paket 
des Aktionskreises Tag der Zahnge-
sundheit einiges: Es enthält Plakate, 
Flyer, Aufklärungsbroschüren, Pro-

25. September 
Info-Pakete zum Tag der 
Zahngesundheit bestellen

ben und manches mehr. 

Damit gesunde Zähne bei mög-
lichst vielen Bundesbürgern weiter-
hin an Bedeutung gewinnen, enga-
giert sich der Aktionskreis Tag der 
Zahngesundheit für eine starke Ver-
breitung des Info-Pakets. Es kann ab 
sofort angefordert werden.

Die Gebühr von 7,50 Euro mit An-
gaben zur Lieferadresse ist auf fol-
gendes Sonderkonto zu überweisen:

Verein für Zahnhygiene e.V., Konto: 
58 99 42, BLZ 508 501 50, Sparkasse 
Darmstadt

Faxen (06151-1 37 37-30) oder schi-
cken Sie den Einzahlungsbeleg (Ko-
pie) mit Adresse/Praxisstempel als 
Anforderung für das Informationspa-
ket an  Verein für Zahnhygiene e.V., 
Liebigstraße 25, 64293 Darmstadt

Verein für Zahnhygiene e.V.
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Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Kopp, 
lieber Wilfried, 

am 9.Mai dieses Jahres hast du dein 
siebentes Jahrzehnt vollendet.

Jeder, der dich persönlich kennt, 
wird bestätigen, dass bei dir das bi-

ologische 
Alter sehr 
wohl deut-
lich hinter 
dem  kalen-
darischen 
zurückge-
blieben ist. 
Wie das 
Rezept für 
den Erhalt 
deiner kör-
perlichen, 

vor allem aber geistigen Fitness lau-
tet, können wir, die ehemaligen Weg-
begleiter in deiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Vorsitzender der KZV 

Mecklenburg-Vorpommern, nur ver-
muten. Aber ganz sicher ist sie nicht 
das Ergebnis von Müßiggang oder 
des Ausweichens notwendiger Aus-
einandersetzungen, die diese wich-
tige und verantwortungsvolle Funk-
tion zwangsläufig mit sich gebracht 
hat.

Über fast eineinhalb Jahrzehnte war 
der Name Wilfried Kopp untrenn-
bar mit dem Bild der KZV unseres 
Landes sowohl bei der Zahnärzte-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern, 
aber auch darüber hinaus auf Bun-
desebene verbunden. Du hast das 

Profil dieser KZV in 
einem nicht unerheb-
lichen Maße mitge-
prägt. Dies vor allem 
auch in einer Zeit, als 
die Körperschaft al-
ler Vertragszahnärzte 
sich vielen berufspo-
litischen Konfrontati-
onen ausgesetzt sah. 
Einer Zeit, als viele 
der zahnärztlichen 
Funktionäre der zahn-
ärztlichen Basis einen 
paradiesischen Ver-
sorgungsalltag völlig 
außerhalb der GKV 
versprachen und da-
mit die Realpolitik 
aus dem Auge verlo-
ren hatten.

Es ist sicher nicht 
ganz einfach gewe-
sen, die anfallenden 
Arbeiten mit einem 
hohen zeitlichen und 
vor allem psychischen 
Engagement in die-

sem berufspolitischen Spannungs-
feld unbeirrt leisten zu können, ohne 
sich und seinem Grundverständnis 
für diese Arbeit untreu zu werden. 
Es erfordert ein hohes Maß an fester 
Überzeugung, Identifikation und Wis-
sen, um die Gesamtzusammenhänge 
erkennen und beurteilen zu können, 

dass die Arbeit, die hier zu leisten war 
und ist, allein dem Wohle der Ver-
tragszahnärzte und den von ihnen zu 
versorgenden Patienten gilt, und dies 
vor dem Hintergrund, dass auch du 
dich in der Niederlassungsphase be-
fandest.

Nur wer Vergleichbares zu leisten 
hat, kann nachvollziehen, welche 
Kraft, Willensstärke und welchen 
Rückhalt es bedurft haben mag, über 
einen solch langen Zeitraum die Vor-
standstätigkeit in einer KZV durch-
zustehen, ohne die umfassende Ver-
sorgung der Patienten in der eigenen 
Praxis zu vernachlässigen.

Für mich war die Zusammenar-
beit in der Legislaturperiode 2001 
bis 2004 sehr prägend. Dein Wirken 
beeinflusst mich auch nach deinem 
Ausscheiden 2004 in der Tätigkeit im 
Vorstand seit 2005. 

Erfreut haben wir in den regelmä-
ßigen persönlichen Kontakten fest-
stellen können, dass du durch das 
Mehr an gewonnener Freizeit auch 
ein Mehr an Lebensqualität mit deiner 
Frau aber auch mit deiner ganzen Fa-
milie erlangt hast. Nicht zuletzt findest 
du in einem zeitlich maßvollen Um-
fang nach wie vor auch weiterhin be-
rufliche Bestätigung in der gemeinsam 
mit deinem Sohn geführten Praxis. 

Wir, deine alten Vorstandskollegen 
und auch alle anderen Mitstreiter aus 
der KZV wünschen dir sowie deiner 
Frau weiterhin alles Gute, Gesundheit, 
Zufriedenheit in familiärer Harmonie.

Dein Manfred Krohn
(stellv. Vorsitzender des 

Vorstands der KZV M-V)

Dr. Wilfried Kopp feierte 70. Geburtstag 
Über fast eineinhalb Jahrzehnte das Bild und Profil der KZV mitgeprägt

Gemeinsam mit den „alten“ Weggefährten und Kollegen feierte Dr. Wilfried 
Kopp seinen 70. Geburtstag. Fotos: Manfred Krohn

Dr. Kopp und Ehefrau Heidi begrüßten die Gäste.

Dr. Wilfried Kopp
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18. Zahnärztetag
der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

60. Jahrestagung
der Mecklenburg-Vorpommerschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde an den Universitäten Greifswald und Rostock e. V.

6. Jahrestagung
des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern der 

Deutschen Gesellschaft für Implantologie

4. - 6. September 2009 im Hotel „Neptun“, Rostock-Warnemünde

Organisatorische Hinweise

Tagungsort
Bernsteinsaal des Hotels „Neptun“
Seestraße 19
18119 Rostock-Warnemünde

Fachausstellung
Während der Tagung findet eine berufsbezogene 
Fachausstellung statt.

Fortbildungstagung für ZAH/ZFA
Am Sonnabend, dem 5. September, findet parallel im 
Kurhaus Warnemünde für Zahnarzthelferinnen und 
Zahnmedizinische Fachangestellte die 17. Fortbildungs-
tagung der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern statt. 

Anmeldung
Für Anmeldungen nutzen Sie bitte die vorgesehenen 
Anmeldekarten. Diese wurden den Praxen in Mecklen-
burg-Vorpommern Mitte Mai zusammen mit dem Fort-
bildungsprogramm zugesandt.

Für Rückfragen
Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche Straße 304
19055 Schwerin
Telefon: 0385 59108-0
Fax: 0385 59108-20

Unterkunft
Wir bitten Sie, Ihre Unterkunft im Hotel Neptun unter 
dem Stichwort „Zahnärztetag“ selbst zu reservieren.

Hotel Neptun
Seestraße 19
18119 Rostock-Warnemünde
Telefon: 0381 777-0

Weitere Unterkünfte finden Sie im Internet unter 
www.warnemuende.de oder wenden Sie sich an die 
Tourist-Information Rostock, Telefon: 0381 3812222. 

Themen
1.  Möglichkeiten und Grenzen der zahnärztlichen 

Chirurgie im Zeitalter der Implantologie
2. Standespolitik
3. Aus der Praxis für die Praxis

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Wolfgang Sümnig, Greifswald

Leitung Organisation und Berufspolitik
Dr. Dietmar Oesterreich, Reuterstadt Stavenhagen

Leitung Wissenschaftliche Gesellschaft
Professor Dr. Reiner Biffar

Organisation
Rechtsanwalt Peter Ihle, Schwerin
Dr. Marion Seide, Parow
Angelika Radloff, Reuterstadt Stavenhagen
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Samstag, 5. September 2009

9.00 Uhr  Möglichkeiten und Grenzen einer minimal-
invasiven Implantatchirurgie

 PD Dr. Frank Schwarz (Düsseldorf)

9.45 Uhr  Arzneitherapie bei zahnärztlich-chirurgischen 
Eingriffen in Schwangerschaft und Stillzeit 

 sowie bei älteren Patienten
 Prof. Dr. Dr. Wilhelm Kirch (Dresden)

10.30 Uhr Diskussion und Pause

11.15 Uhr  Knochenersatzmaterialien in der zahnärzt-
lichen Chirurgie und Implantologie – 

 Wer? Wann? Warum?
 Prof. Dr. Dr. Kai Olaf Henkel (Hamburg)

11.45 Uhr  Neue Leitlinien zur Weisheitszahnentfernung - 
Relevanz für Klinik und Praxis

 Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister (Koblenz)

12.15 Uhr  Diskussion und Pause

12.45 Uhr  Mitgliederversammlung der Mecklenburg-

Vorpommerschen Gesellschaft für ZMK an 
den Universitäten Greifswald und Rostock e. V. 
(mit Imbiss)

14.00 Uhr  Aus der Praxis für die Praxis - gestaltet von der 
Zahnärztekammer Hamburg:

 •   Praxisorientiertes Implantologiekonzept 
    Dr. Peter Borgmann
 •  Sinuslift für den praktizierenden Zahnarzt 
 Dr. Werner Stermann

16.30 Uhr Praxisseminare
Seminar 1  Indikationen und Techniken operativer Weis-

heitszahnentfernungen 
 Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister (Koblenz)
Seminar 2  Bildgebende Verfahren in der zahnärztlichen 

Chirurgie und Implantologie – was wird gefor-
dert und worauf kann verzichtet werden? 

 Prof. Dr. Uwe Rother (Hamburg)
Seminar 3  Zahnerhaltende Chirurgie und/oder Implanto-

logie – Was hat sich geändert? 
 Dr. habil. Lutz Tischendorf (Halle)
Seminar 4  Neue Aspekte für den Zahnarzt in der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung (Andrea Mauritz, Hans 
Salow, Dr. Hans-Jürgen Koch)

Freitag, 4. September 2009

13.00 Uhr Eröffnung der Dentalausstellung 

14.00 Uhr  Eröffnung der Tagung, Begrüßung durch den 
Präsidenten der Zahnärztekammer, Dr. Diet-
mar Oesterreich, den Vorsitzenden der Mecklen-
burg-Vorpommerschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, Prof. Dr. Reiner 
Biffar, den Vorsitzenden des Landesverbandes 
der DGI, Prof. Dr. Wolfgang Sümnig

 Ehrungen

14.15 Uhr Thema: Standespolitik

15.00 Uhr  Einführung in das Tagungsthema: „Möglich-
keiten und Grenzen der zahnärztlichen Chirur-
gie im Zeitalter der Implantologie“

 Prof. Dr. Wolfgang Sümnig (Greifswald)

15.15 Uhr  Wie haben sich Indikation und Technik zahner-

haltender Operationsmethoden unter modernen 
implantologischen Gesichtspunkten geändert?

 Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig 
 (Frankfurt/M.)

16.15 Uhr Diskussion und Pause

17.00 Uhr  Moderne bildgebende Verfahren in der zahn-
ärztlichen Chirurgie und Implantologie

  Was leisten digitales Röntgen; CT, DVT oder 
MRT?

 Prof. Dr. Uwe Rother (Hamburg)

17.30 Uhr  Warum nehmen forensische Probleme in der 
zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie zu? 
– Ein erfahrener Gutachter nimmt Stellung

 Prof. Dr. Dr. Rolf Singer (Frankenthal)

18.00 Uhr  Diskussion und Besuch Dentalausstellung

Sonntag, 6. September 2009

9.00 Uhr  Implantologische und zahnärztlich-chirur-
gische Eingriffe bei Patienten mit Gerinnungs-
störungen

 Prof. Dr. Gerhard Wahl (Bonn)

9.45 Uhr  Präoperative Beurteilung des Risikopotentials 
bei der operativen Weisheitszahnentfernung

 Dr. Jens Stoltz (Neubrandenburg)

10.00 Uhr  Alternative Extraktionstechniken als Vorausset-
zungen für einen späteren Implantaterfolg

 Dr. Tillmann Frauendorf (Greifswald)

10.15 Uhr  Diskussion und Pause

11.15 Uhr  Streitgespräch zum Zahnerhalt oder Implantat: 
Therapeutische Schnittstellen zwischen zahn-
ärztlicher Chirurgie, Implantologie, Parodon-
tologie uund Endodontologie – 

 Wer? Wann? Warum?
  Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Sümnig, Teil-

nehmer: Prof. Dr. Reiner Biffar, Prof. Dr. Ger-
hard Wahl, Prof. Dr. Thomas Kocher, PD Dr. 
Dieter Pahncke und das Auditorium

12.30 Uhr Schlusswort
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Der Jubiläumsgeburtstag von Dr. 
Harald Möhler aus Schwerin am 
5. Juni ist Anlass, seinen engagier-
ten Einsatz und seinen Tatendrang 
beim Aufbau der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern nach der 
Wiedervereinigung zu würdigen. Ins-
besondere ist Dr. Möhler für seine 
langjährige aktive Mitarbeit als Vi-
zepräsident, im Vorstand und in der 
Kammerversammlung zum Wohle 
des zahnärztlichen Berufsstandes in 
unserem Land zu danken.

Hervorzuheben ist sein Engagement 
beim Aufbau des Öffentlichkeitsre-
ferats und der Entwicklung unseres 
Mitteilungsblattes dens sowie seine 
Aktivitäten im Fortbildungsausschuss 
der Zahnärztekammer. 

Nach dem Studium der Zahnheil-
kunde in Leipzig und Dresden legte 
er 1968 sein Examen ab. Die Fach-
zahnarztausbildung absolvierte er in 
Mittweida und Gadebusch. Ab Januar 
1975 war er in der Bezirkspoliklinik 
für Stomatologie in Schwerin tätig. 
Die Promotion folgte 1977. Dr. Möh-
ler ist vielen Kollegen aus der Zeit in 

der prothetischen Abteilung an der 
Schweriner Bezirkspoliklinik gut be-
kannt, so war z.B. die Qualität der da-
maligen Gruppenhospitationen durch 
ihn maßgeblich mit geprägt.

Im September 1991 gründete Dr. 
Möhler mit Prof. Dr. Gert Seefeld eine 
Gemeinschaftspraxis in Schwerin, in 
der er noch – jetzt zusammen mit Dr. 
Haike Schröder – praktiziert.

Seit Gründung der Zahnärzte-
kammer war und ist er Mitglied der 
Kammerversammlung. Von 1991 bis 
1997 war Dr. Möhler Vizepräsident 
und dabei ein streitbarer Pfeiler beim 
Aufbau der zahnärztlichen Selbstver-
waltung. 

Ebenso zu würdigen ist seine Ar-
beit als Vertreter in der KZV. Sein 
fachliches Wissen bringt er nach wie 
vor im Prothetikeinigungsausschuss 
der KZV ein.

Seit 1997 war Dr. Harald Möhler 
auch bundesweit aktiv, er gehörte 
dem Vorstand der DGZMK an. Hier 
waren seine Erfahrungen als prakti-
zierender Zahnarzt im Austausch mit 
der Wissenschaft gefragt.

Die Redaktion dens wünscht Dr. 
Harald Möhler für die Zukunft alles 
Gute, Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

Dr. Harald Möhler beging 65. Geburtstag 

Dr. Harald Möhler aus Schwerin fei-
erte am 5. Juni seinen 65. Geburts-
tag. 

9.00 Uhr Begrüßung und Einführung
 Dr. Dietmar Oesterreich, 
 Präsident der Zahnärzte-
 kammer M-V, 
 Stavenhagen

9.20 Uhr Einführung zum Programm
 ZA Mario Schreen, Referent 
 im Vorstand der ZÄK M-V, 
 Schwerin

9.30 Uhr Möglichkeiten und Gren-
 zen der zahnärztlichen Chi-
 rurgie im Zeitalter der Im-
 plantolo gie – Eine aktuelle 
 Herausforderung an das
 Praxisteam
 Prof. Wolfgang Sümnig, 
 Universität Greifswald

10.00 Uhr Ursachen und Therapie
 möglichkeiten der 
 Periimplantitis PD 
 Dr. Frank Schwarz, 
 Universität Düsseldorf

10.30 Uhr Diskussion und Pause

11.00 Uhr Die ZAH/ZFA – ein
 Leistungsträger der bild-
 gebenden Diagnostik in
 der ZAP
 Prof. Dr. Uwe Rother, 
 Hamburg  

11.30 Uhr Wunderwaffe Zahnbürste?     
 Prof. Dr. Christian Splieth, 
 Universität Greifswald

12.15 Uhr Diskussion und Schlusswort

Anmeldungen für die Tagung im 
Kurhaus sind noch möglich.
Die Seminare im Hotel Neptun  
Rostock-Warnemünde sind ausge-
bucht!

17. Fortbildungstagung
am 5. September 2009 im Kurhaus Warnemünde

Der Wettbewerbszentrale liegen 
Abmahnschreiben vor, in denen ein 
unbekannter Dritter im Namen der 
Wettbewerbszentrale auftritt. Diese 
Abmahnungen weisen im Briefbo-
gen als vorgeblichen Aussender eine 
Zweigstelle Hamm-Bellendorf der 
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs e.V. auf. Es wird die 
Verletzung von Wettbewerbsregeln im 
Internet beanstandet und gleichzeitig 
die Zahlung einer Aufwandspauscha-
le verlangt.

Die Wettbewerbszentrale weist da-
rauf hin, dass es sich hier um fingierte 
Abmahnungen handelt. Die Wett-
bewerbszentrale ist nicht Aussender 
dieser Abmahnungen. Die Wettbe-
werbszentrale rät daher dringend, auf 
die in der Abmahnung gestellten For-
derungen nicht einzugehen und insbe-
sondere keine Zahlungen zu leisten.

Die Wettbewerbszentrale schaltet 
ferner die zuständige Staatsanwalt-
schaft ein.

Wettbewerbszentrale

Abmahnungen 
Wettbewerbszentrale warnt
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� Versicherungsvermittlung als  
Makler für Zahnärzte 

� Finanzplanung/ Finanzierung
� Geldanlage/ Vermögensaufbau 

im Focus der Abgeltungssteuer ‘09 
� Praxisniederlassung/ Praxisverträge   
� Praxisbewertung/Praxisabgabe

in Kooperation: Frau E. Lohpens – 
Steuerberaterin für  Zahnärzte/ 
Kanzlei Saß & Liskewitsch – 
Arzt- und Medizinrecht

A.S.I. Geschäftsstelle
Rostock / Greifswald

Dipl.-Kfm. Lutz Freitag
Graf-Schack-Str. 6a

18055 Rostock  
Tel. 0381- 25 222 30   

freitag@hro.asi-online.de 
www.asi-online.de

Das Seminar Nr. 28 „Problemdiskus-
sion bei der Anwendung von selbst-
ligierenden Brackets und skelettaler 
Verankerung zur Vermeidung von 
Behandlungsfehlern“ mit dem Refe-
renten Mohamed Nasef, geplant am 
21. November 2009 in Rostock, wird 
auf den 28. November verlegt.
Das Seminar findet am 28. November 
von 10 bis 15 Uhr in der Klinik und 
Poliklinik für ZMK „Hans Moral“ in 
Rostock statt.

Terminänderung  
bei Seminar 28

Anzeige

19. September  
Curriculum Endodontologie Modul 6 
(Einzelkurs, 1 Platz)
Desinfektion, Postendodotische 
Versorgung, Bleichen 
Priv.-Doz. Dr. D. Pahncke
9 – 17 Uhr
Klinik und Polikliniken für ZMK 
„Hans Moral“ 
Strempelstraße 13
18057 Rostock
Seminar Nr. 1
Seminargebühr: 350 €

19. September   
Professionelle Dentalfotografie
E. J. Scherpf
9 – 18 Uhr
Zahnärztekammer 

Wismarsche Straße 304
19055 Schwerin
Seminar Nr. 6
Seminargebühr: 420 €

26. September   
Ein unschätzbares Talent: Die Mitar-
beiterin als Beratungskraft
K. Namianowski
9 – 16 Uhr, Radisson SAS Hotel
Treptower Straße 1
17033 Neubrandenburg
Seminar Nr. 31
Seminargebühr: 250 €

30. September 
Funktionslöffel/Bissschablonen, klei-
ne Reparaturen im Notfall selbst 
gemacht

ZTM U. Lusznat
14.30 – 18.30 Uhr
ibu
Ludwigsluster Straße 3
19306 Neustadt-Glewe
Seminar Nr. 32
Seminargebühr: 125 €

Das Referat Fortbildung ist unter Te-
lefon 0385-5 91 08 13 oder Fax 0385-
5 91 08 23 zu erreichen

Bitte beachten Sie: Weitere Se-
minare, die planmäßig stattfinden, 
jedoch bereits ausgebucht sind, 
werden an dieser Stelle nicht mehr 
aufgeführt (siehe dazu im Internet 
unter www.zaekmv.de - Stichwort 
Fortbildung).

Fortbildung im Monat September
19 Punkte

8 Punkte

2006 waren es 395 Mil-
lionen Euro, 2007 schon 
401,5 Millionen und im 
vergangenen Jahr mussten 
die knapp 55 000 Vertrags-
zahnärzte 406 Millionen 
Euro Praxisgebühr von 
ihren Patienten kassieren. 
KZBV-Vorsitzender, Dr. 
Jürgen Fedderwitz, sieht 
darin eine Last für die Pa-
tienten und eine Subventi-
onierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf 
Kosten der Versicherten. 
Die Praxisgebühr beim 
Zahnarzt ist kontraproduk-
tiv, da sie keine positive 

Lenkungswirkung ent-
falten kann, sondern die 
Menschen höchstens vom 
rechtzeitigen Arztbesuch 
abhalte.

Ohnehin gehe zum 
Zahnarzt kein Patient ohne 
triftigen Grund. Fedder-
witz: Wenn man die gute 
Vorsorge bei Kindern ins 
Erwachsenenalter herüber-
retten will, sollte man auf 
die Praxisgebühr verzich-
ten. Die Aufrufe, zwei Mal 
im Jahr zum Zahnarzt zu 
gehen, haben Erfolg. 

KZV

Das Philipp-Pfaff-lns- 
titut in Berlin bietet ab 
September 2009 erneut 
das Curriculum Allge-
meine Zahnheilkunde un-
ter der Moderation von 
Prof. Dr. Dr. h. c. Georg 
Meyer (Greifswald) an. 
Im Rahmen dieser Fortbil-
dungsreihe setzen sich die 
Teilnehmer mit dem ak-
tuellen Stand der Wissen-
schaft in den wichtigsten 
Disziplinen der Zahn-, 
Mund- und Kieferheil-
kunde auseinander und 
erweitern mit zahlreichen 
praktischen Übungsteilen 

ihre Fertigkeiten. Inte-
ressenten können sich an 
das Philipp-Pfaff-Institut, 
Aßmannshauser Stra-
ße 4-6, 14197 Berlin, 
Tel. 030/414725-0, Fax. 
030/4148967, Internet: 
w w w. p f a f f - b e r l i n . d e , 
Email: info@pfaff-berlin.
de wenden.

Info der LZÄK Brandenburg

Die Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpom-
mern plant, ab 2011 wie-
der ein Curriculum All-
gemeine Zahnheilkunde 
anzubieten.

Praxisgebühr steigt 
Aufwand für Zahnarztpraxen erhöht sich 

Fortbildungsreihe 
Curriculum Allgemeine Zahnheilkunde 
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1999 wurde in Sömmerda (Thürin-
gen) der Verein von engagierten Zahn-
ärzten mit dem Ziel, Not leidende 
Menschen zahnärztlich zu versorgen, 
gegründet. Slumgebiete in Nairobi 
und Nakuru und das ländliche Gebiet 
um den Victoriasee wurden zum Ein-
satzgebiet gewählt, weil hier auf be-
stehende Strukturen der Franziskaner 
zurückgegriffen werden konnte und 
Hilfe in vielerlei Hinsicht bitter nötig 
ist. Flexibilität und Einfallsreichtum 
sind auch heute jederzeit notwendig. 
Nicht weniger als acht Zahnstationen 
sind mittlerweile durch die AZHK in 
Kenia eingerichtet worden. Den ke-
nianischen Verhältnissen angepasste, 

einfach zu wartende, neue und luftge-
steuerte Behandlungseinheiten sind 
in allen Stationen installiert. Erst im 
Frühjahr haben der Vorsitzende des 
Vereins Hans Joachim Schinkel und 
der Dentaltechniker Thorsten Rauch 
von der Henry Schein Gruppe neue 
Stationen im St. Monika Hospital 
Kisumu und im ländlichen Gebiet 
von Kaplomboi eingerichtet und neue 
Einheiten aufgebaut und auch in den 
anderen Stationen umfangreiche Aus-
bauten und Reparaturen vorgenom-
men. Thorsten Rauch hat in all den 
Jahren fast jedes Jahr einen Teil seines 
Jahresurlaubs geopfert, um die Tech-
nik zu installieren und zu warten. Sein 

Arbeitgeber, die Henry Schein Grup-
pe, die zu einem wichtigen Sponsor 
des Vereins geworden ist, gibt ihm 
jährlich eine Woche Sonderurlaub. 
Der Verein verwirklicht immer mehr 
sein Grundprinzip „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Es wird konsequent die För-
derung der Ausbildung von einhei-
mischen „Oral Health Officern“ und 
Zahntechnikern vorangetrieben. Ein 
zweiter Studienplatz für Zahnmedizin 
für eine geeignete Franziskanernon-
ne ist ausgeschrieben. Die Fahrzeuge 
für die mobilen Einsätze werden teil-
weise ausgetauscht und erneuert. In 
dem Patenschaftsprogramm werden 
nunmehr 370 Waisenkinder betreut 
und mit allem versorgt, was sie zum 
Leben und zur Ausbildung brauchen. 
Auch hier kommt die Hilfsbereitschaft 
direkt an. Da der Verein schon über 
70 Kinder, die unter unwürdigen Be-
dingungen litten, in einem Interims-
programm übernommen hat, werden 
dringend weitere Pateneltern gesucht, 
die bereit sind, für einen Betrag von 
370 € einem Kind Lebensperspekti-
ven zu geben.

In sechs der eingerichteten Zahn-
arztpraxen arbeiten kenianische Oral 
Health Officer. Es besteht aber weiter-
hin immer noch Bedarf an Kolleginnen 
und Kollegen, die diese einmalige Er-
fahrung des direkten Helfens erleben 
wollen. Neben den leider meist erfor-
derlichen Notversorgungen haben wir 
Präventionsprogramme einschließlich 
der Behandlung der Kinder mit mobi-
len Einheiten oder direkt in den Pra-
xen begonnen. Ein weiterer Schwer-
punkt wird die künftige Kooperation 
mit der in Gründung befindlichen 
medizinisch ausgerichteten Uzima-
Universität in Kisumu sein.

Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung in Dresden am 26. Sep-
tember lädt der Verein neben den 
Vereinsmitgliedern und Sponsoren 
alle Interessierten ein, die den Verein 
in seinen Zielen unterstützen möchten 
und sich für die einzelnen Projekte in-
teressieren. Als Gast werden wir die 
von uns geförderte Zahnmedizinstu-
dentin und Franziskanerin Sr. Fabi-
enne begrüßen. Detaillierte Informa-
tionen gibt es im Internet unter www.
azhk.de oder direkt bei der Vereins-
Geschäftsstelle:

Arzt- und Zahnarzthilfe Kenya e. V.
Bahnhofstr.21, 99630 Sömmerda

Tel. 03634-621079
Fax: 03634-39313

Dr. Peter Dierck, 2. Vorsitzender AZHK

10 Jahre „Arzt- und Zahnarzthilfe Kenya e.V.“ 

Präventionsprogramme einschließlich der Behandlung der Kinder mit mobilen 
Einheiten wurden vom Verein neu initiiert.

Dentaltechniker Thorsten Rauch opfert ständig einen Teil seines Jahresurlaubs, 
um die Technik in Afrika zu installieren und zu warten.

dEutschlAnd
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rEcht

Mit Verwandten lässt sich nicht nur 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ge-
schäfte innerhalb der Familie bieten 
auch eine Vielzahl finanzieller Vorteile. 
Den Angehörigen steht es frei, Verträge 
untereinander so zu gestalten, dass die 
Steuerbelastung möglichst gering ist. 
Das Steuersparmodell Familie umfasst 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten, 
vom Job für den Ehepartner, über Miet-
verträge mit den eigenen Kindern oder 
die Gewährung von Familiendarlehen.  

Arbeitsverträge
Größter Vorteil – das Gehalt bleibt 

in der Familie. Wer als Selbstständiger 
seinen Ehepartner anstellt, mindert sei-
nen steuerpflichtigen Gewinn und da-
mit auch die Einkommensteuer. Unter 
dem Strich bleibt in der Regel ein Plus, 
auch wenn beim angestellten Partner 
auf Lohnsteuerkarte Steuern anfallen. 

Da das Finanzamt genauer hinschaut, 
wenn ein oder mehrere Familienmit-
glieder im eigenen Unternehmen be-
schäftigt sind, sollten einige Voraus-
setzungen geschaffen werden, um die 
rechtmäßige Anerkennung solcher Ar-
beitsverhältnisse sicherzustellen. Die 
Arbeitsverträge zwischen Ehepartnern 
und Verwandten sollten dem entspre-
chen, was zwischen Fremden üblich ist. 
Sie müssen also eindeutig und ernsthaft 
sein. Dazu gehört auch, dass das Fami-
lienmitglied wirklich im Unternehmen 
tätig ist und nicht nur auf dem Papier 
steht und dass die üblichen Lohn- und 
Sozialabgaben abgeführt werden. Es 
empfiehlt sich weiterhin, die Vergütung 
im unternehmensüblichen Rahmen – 
idealerweise vergleichbar mit ähnlich 
tätigen Personen – zu vereinbaren. Bei 
zu hohen Gehältern könnte der Fiskus 
Gewinnentnahme unterstellen. Und 
letztlich ist es wichtig, dass das Gehalt 
auch wirklich gezahlt wird und mög-
lichst auf ein Konto, dessen alleiniger 
Inhaber der Arbeitnehmer ist, damit 
keine Irritationen entstehen und die Zu-
ordnung eindeutig erfolgen kann. 

Wenn all diese Voraussetzungen ord-
nungsgemäß beachtet werden, dürfte 
auch der Fiskus das Arbeitsverhältnis 
problemlos anerkennen. Daraus wiede-
rum ergeben sich weitere Vorteile, von 
denen die Vertragspartner profitieren: 
das kann ein bezahlter Sprachkurs sein, 

der im Unternehmensinteresse absol-
viert wird, oder sonstige Fortbildungs-
veranstaltungen, es können Beiträge 
zur betrieblichen Altersvorsorge geleis-
tet werden und auch die Ein-Prozent-
Regelung bei der Überlassung von Fir-
menfahrzeugen kann – neben diversen 
weiteren Vorteilen wie Kindergarten-
zuschüsse, Gesundheitsförderung etc. 
– genutzt werden.

Mietverträge
Ein anderes Sparmodell innerhalb der 

Familie ist die Vermietung von Wohn-
eigentum an Kinder oder Eltern. Davon 
profitieren beide – eine Seite von güns-
tigeren Mieten, die andere von der ge-
ringeren Steuerbelastung. Wichtig ist, 
dass auch hier die entsprechenden Ver-
träge denen mit Fremden vergleichbar 
sein müssen. Das heißt, das Mietobjekt 
muss eindeutig benannt werden, die 
Dauer des Mietverhältnisses ersicht-
lich sein, der Mietzins, die üblichen 
Betriebskosten und Kündigungsfristen 
verbindlich vereinbart sein. Am besten 
geht das mit einem Standardmietver-
trag, damit wird in aller Regel den steu-
erlichen Anforderungen entsprochen. 
Darüber hinaus ist jedoch auch auf 
die konsequente und nachvollziehbare 
Umsetzung zu achten: der Mieter muss 
die Räumlichkeiten bewohnen und den 
vereinbarten Mietzins samt Nebenkos-
ten aus seinen Mitteln bestreiten. Die 
aber können durchaus vorher von den 
unterhaltspflichtigen Eltern an den 
Sprössling überwiesen worden sein. 

Auch umgekehrt können Kinder ih-
ren beispielsweise nicht mehr erwerbs-
tätigen Eltern eine Eigentumswohnung 
überlassen, um die Kosten als Wer-
bungskosten beim steuerpflichtigen 
Einkommen in Abzug zu bringen. Zu 
achten ist aber in jedem Fall darauf, 
dass der von Familienmitgliedern ge-
forderte Mietzins mindestens 75 Pro-
zent der ortsüblichen Miete betragen 
muss, da andernfalls die steuerliche 
Anerkennung der mit der Vermietung 
zusammenhängenden Werbungskosten 
wie Finanzierung, Grundsteuer, Ver-
waltung, Instandhaltung etc. in Gefahr 
gerät. 

Darlehensverträge
Benötigt ein Familienmitglied Geld 

für Investitionszwecke, beispielsweise 
zur Finanzierung von Immobilien, die 

vermietet werden sollen, so kann derje-
nige entweder versuchen, die benötigte 
Summe bei der Bank aufzutreiben oder 
sich erst einmal im Familienkreis nach 
Darlehensgebern umschauen. Auch hier 
sind für eine steuerliche Anerkennung – 
wie bereits in den vorausgehenden Fäl-
len – absolut wasserdichte Verträge un-
umgänglich. Alle Darlehenskonditionen 
müssen stets denen zwischen Fremden 
entsprechen. Gewährt beispielsweise 
ein Kind seinen Eltern ein Darlehen, 
das diese im Bereich ihrer Einkunfts-
erzielung verwenden, können diese die 
Darlehenszinsen  als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten geltend machen. 
Das gilt auch für den Fall, wenn die 
Eltern dem Kind den Darlehensbetrag 
vorher geschenkt haben. Eine solche 
Schenkung kann steuerfrei alle 10 Jahre 
bis zu 400 000 Euro pro Kind betragen. 
Sie darf jedoch nicht zweckgebunden 
sein und/oder in direktem Verhältnis 
zum Darlehen stehen. Deshalb sollte 
geprüft werden, den fraglichen Betrag 
zwischenzeitlich noch anderweitig an-
zulegen.

Das Steuersparmodell Familie hat 
viele Facetten. Um alle individuell 
optimal nutzen zu können, empfiehlt 
es sich, einen Fachmann zu Rate zu 
ziehen. Solche Experten sind zu fin-
den im Steuerberater-Suchdienst der 
Bundessteuerberaterkammer unter 
www.bstbk.de. 

BSTBK

Verträge mit Angehörigen – eine steuerlich  
interessante Option 
Regionaler Pressedienst der Bundessteuerberaterkammer

Die Erfahrung, die die deutschen 
Hausärzte seit rund zwei Jahren mit 
den Neuerungen im Gesundheits-
system machen, verhelfen der Ge-
sundheitsreform nach wie vor nicht 
zu einem besseren Ruf. Vor allem 
die wirtschaftliche Lage der eigenen 
Praxis sehen die Ärzte sehr kritisch. 
Spielraum für Investitionen oder 
Rücklagen sind kaum vorhanden. Das 
sind Ergebnisse des GfK Ärzteklima-
Index für das zweite Halbjahr 2008. 
Der Wert des Indikators liegt unver-
ändert bei -7 Punkten. GfK

Stimmung bei den 
Ärzten schlecht 
GfK Ärzteklima-Index 
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AllgEmEin

Als vor zwei Jahren der Blitz in ihr 
Haus einschlug, sollte sich das als 
eine glückliche Fügung herausstel-
len. Zunächst war der Schreck groß, 
erinnert sich Andrea Pahncke. Im 
Obergeschoss hatte es gebrannt und 
viele ihrer Bilder wurden durch das 
Löschwasser beschädigt. Die Zahn-
ärztin malt nämlich seit Jahren auf 
großen Leinwänden. Als der Gut-
achter der Versicherung den Schaden 
aufnahm, zeigte er sich begeistert 
von der Qualität ihrer Werke. „Erst 
da habe ich den Mut gefunden, mei-
ne Bilder auch auszustellen“, erzählt 
die 48-Jährige lachend.

Die Rostockerin, die schon viele 
Kurse belegt hat, hatte bereits als 
Kind ihre kreative Ader entdeckt: 
Nähen, Töpfern, Fotografieren und 
Malen begleiteten sie immer durch 
ihr Leben. „Ursprünglich habe ich 
davon geträumt, Kunst oder Ar-
chitektur zu studieren“, gesteht die 
Mutter zweier erwachsener Töchter. 
Der Beruf Zahnärztin – zunächst aus 
Vernunft gewählt – macht ihr sehr 
viel Spaß. „Ich kann handwerklich 
arbeiten und etwas gestalten“, sagt 
die Stomatologin, die in Rostock-
Evershagen ihre Praxis hat. Sie hat 
sich besonders der Ästhetischen 
Zahnheilkunde verschrieben.

Manchmal malt sie bereits am 
Morgen, bevor sie in die Praxis geht 
oder nach Feierabend zum Abschal-
ten. „Anders als in der Zahnheilkun-
de ist es gut, wenn der Kopf nicht da-
bei ist.“ Seit nunmehr fünf Jahren hat 
sie sich der Acrylmalerei verschrie-
ben. „Ich brauche etwas, was schnell 
geht, denn ich bin sehr ungeduldig“, 
gesteht Andrea Pahncke. Acryl sei 
da viel besser als Öl, da es schneller 
trocknet. Ihre Bilder haben zumeist 
sechs bis sieben Schichten, manche 
Leinwände mit Untergründen stehen 
auch wochenlang da. 

Deckende Farben kommen nach 
unten, darüber kommen lasierende 
Farben. Zunächst arbeitet sie mit 
einer Spachtelmasse, anschließend 
trägt sie Farben locker auf. Zumeist 
malt sie im Stehen vor der Staffelei.  

Wenn ihr etwas nicht gefällt, so 
kann sie es einfach übermalen. „Es 

ist gut, wenn etwas entsteht“, findet 
die Rostockerin.

Ihre Bilder sind nicht realistisch, 
aber auch nicht abstrakt. Sie habe 
einen „Koffer voller Ideen“ und oft 
wisse sie zu Beginn nicht, welches 
Bild sie malt. Sie fotografiert viel 
oder schneidet einfach Bilder aus 
Zeitschriften heraus. So sammeln 
sich mögliche Motive. Inzwischen 
sind bereits rund 100 Acrylbilder 
entstanden. Ihre Praxis und ihr Haus 
sind voll davon. „Viele Patienten 
sprechen mich auf die Bilder an“, 
freut sich die Zahnärztin. Manche 
hätten auch schon gefragt, ob sie die 
Bilder verkauft. Aber dazu kann sie 
sich nicht durchringen. „Ich hänge 
so sehr daran.“

Ein teures Hobby ist es. Leinwän-
de, Farben und Pinsel müssen ange-
schafft werden. Aber das ist es ihr 

wert. Und außerdem hat sie immer 
Geschenke für den Freundeskreis 
parat. „Große Bilder kommen im-
mer gut an“, hat sie festgestellt. Das 
gilt auch für die Ausstellungen, die 
sie seit nunmehr zwei Jahren macht. 
Ihre gezeigten Bilder bei der Rosto-
cker Kunstnacht 2008 hätten „ei-
niges ins Rollen gebracht“, erinnert 
sich Andrea Pahncke, die zum sport-
lichen Ausgleich Inlineskater fährt. 
Sie stellte beim letzten Landespres-
seball aus und nun sind 40 Werke 
beim Finanzdienstleister MLP in der 
Rostocker Grubenstraße zu sehen. 
Für die Zukunft hat sie noch keine 
Pläne geschmiedet. Schließlich ste-
hen noch viele Jahre in der eigenen 
Niederlassung an. Aber einen einjäh-
rigen Kunstkurs oder gar eine kleine, 
feine Galerie in der Stadt, da fangen 
ihre Augen an zu leuchten.

Renate Heusch-Lahl

„Ich brauche etwas, was mich die Akribie der 
zahnärztlichen Tätigkeit vergessen lässt“  
Rostocker Zahnärztin Andrea Pahncke malt Acrylbilder

Andrea Pahncke malt in ihrer Freizeit Acrylbilder.  Foto: Heusch-Lahl
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Ich melde mich an zum Seminar:

q Power Point am 2. September 2009, 16 bis 19 Uhr, Schwerin

q Einrichtung einer Praxishomepage am 9. September 2009, 16 bis 19 Uhr, Schwerin

q Gemeinsames Seminar der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und der 
    KZV M-V „Ihr Patient weiß ,was er will, wissen Sie es auch?“ – 
    Patientenbeziehungsmanagement am 30. September 2009, 15 bis 19 Uhr, Klinik

q Abrechnungsseminar am 7. Oktober 2009, 16 bis 19 Uhr, Schwerin

q Textverarbeitung mit Word 2003 am 7. Oktober 2009, 16 bis 19 Uhr, Schwerin

q Tabellenkalkulation mit Excel 2003 am 14. Oktober 2009, 16 bis 19 Uhr, Schwerin

Datum/Seminar Name, Vorname Abr.-Nr. ZA/Zahnarzthelferin/Vorb.-Assistet

#

Unterschrift, Datum   Stempel

Fortbildungsangebote der KZV M-V 
PC-Schulungen
Referent: Andreas Holz, KZV M-V
Wo: KZV M-V, Wismarsche Straße 
304, 19055 Schwerin
Punkte: 3
Jeder Teilnehmer arbeitet an einem PC.
Gebühr: 60 € für Zahnärzte, 30 € für 
Vorb.-Ass. und Zahnarzthelferinnen

PowerPoint 2003
Inhalt: die erste Präsentation mit den 
verschiedenen Assistenten und Vor-
lagen; Arbeiten mit POWERPOINT 
unter verschiedenen Ansichten; 
freies Erstellen einer Präsentation; 
Verwendung des Folienmasters; Ein-
fügen verschiedener Elemente; Akti-
onseinstellungen
Wann: 2. September, 16 – 19 Uhr, 
Schwerin 

Einrichtung einer Praxishomepage
Inhalt: Pflichtinhalte lt. Telemedi-
engesetz; freie Inhalte (Interessantes 
für Patienten); Praxisphilosophie; 
Gestaltung (Corporate Design); freie 
Programme zur Erstellung der eige-
nen Homepage; einfache Homepage 
selbst gestalten
Wann: 9. September, 16 – 19 Uhr, 
Schwerin

Textverarbeitung mit Word 2003
Inhalt: Texte eingeben und verän-
dern; Grafiken einfügen aus ClipArt 
oder Datei; Tabellen einfügen und 
bearbeiten; Vorlagen erstellen; Funk-
tion Serienbrief
Wann: 7. Oktober 2009, 16 – 19 
Uhr, Schwerin

Tabellenkalkulation mit Excel 2003
Inhalt: Daten eingeben und bearbei-
ten; Formeln und Funktionen ein-
fügen; Rechenoperationen in Excel; 
Auswerten der Daten mit Diagram-
men
Wann: 14. Oktober  2009, 16 – 19 
Uhr, Schwerin 

Gemeinsames Seminar der 
Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank und der KZV M-V
„Ihr Patient weiß, was er will, wis-
sen Sie es auch?“ – Praxisbezie-
hungsmanagement
Referent: IWP Institut für Wirt-
schaft und Praxis Bicanski GmbH, 
Münster

Inhalt: Standortanalyse; Messung 
der Patientenzufriedenheit; Patien-
tenbeziehungsmanagement; Erfolg-

reiche Ergebnisverwertung; Verbes-
serungsansätze erkennen; Nutzen Sie 
den Motivationsschub; Zusatznutzen 
gegen Mitbewerber
Punkte: 4
Gebühr: 70 €
Wann: 30. September 2009, 15 – 19 
Uhr im Schlosshotel Klink

BEMA-Abrechnung
Endodontie, Individualprophylaxe, 
Früherkennungsuntersuchungen  und 
Abrechnung von ZE-Festzuschüssen
Referenten: Andrea Mauritz, Abtei-
lungsleiterin Kons./Chir. KZV M-V
Elke Köhn, stellvertr. Abteilungslei-
terin Kons./Chir. KZV M-V
Heidrun Göcks, Abteilungsleiterin 
Prothetik KZV M-V

Inhalt: Vertragszahnärztliche 

Abrechnung von KCH- und ZE-
Leistungen
gesetzliche Grundlagen der vertrags-
zahnärztlichen Behandlung; endo-
dontische Behandlungsmaßnahmen; 
Früherkennungsuntersuchungen und 
Individualprophylaxe; Kostenerstat-
tung gem. § 13 Abs. 2 SGB V; ZE-
Festzuschüsse
Wann: 7. Oktober 2009, 15 – 18 Uhr, 
Schwerin
Punkte: 3
Gebühr: 150 € für Zahnärzte, 75 € 
für Zahnarzthelferinnen und Vorbe-
reitungsassistenten 

KZV M-V, Tel: 0385-54 92 131
Fax-Nr.: 0385-54 92 498

Ansprechpartnerin: Antje Peters
E-Mail: mitgliederwesen@kzvmv.de
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Service der KZV M-V
Nachfolger gesucht
Gesucht wird zum 1. August oder 
später ein Zahnarzt als Nachfolger 
für eine allgemeinzahnärztliche 
Praxis im Planungsbereich Uecker-
Randow und zum 1. September oder 
später ein Zahnarzt als Nachfolger für 
eine allgemeinzahnärztliche Pra-
xis im Planungsbereich Stralsund 
sowie zum 1. Januar 2010 für eine 
allgemeinzahnärztliche Praxis im 
Planungsbereich Neubrandenburg. 
Der die Praxis abgebende Zahnarzt 
bleibt zunächst anonym. Interessenten 
können Näheres bei der KZV M-V er-
fahren (Tel.: 0385-54 92-130 bzw. E-
Mail: mitgliederwesen@kzvmv.de).

Sitzungstermin des 
Zulassungsausschusses 
Die nächsten Sitzungen des Zulassungs-
ausschusses für Zahnärzte finden am 
16. September 2009 (Annahmestopp 
von Anträgen: 26. August 2009) sowie 
am 25. November 2009 (Annahme-
stopp von Anträgen: 4. November 
2009) statt. Es wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass Anträge an den 
Zulassungsausschuss rechtzeitig, d. h. 
mindestens drei Wochen vor der Sit-
zung des Zulassungsausschusses, bei 
der Geschäftsstelle des Zulassungsaus-
schusses Mecklenburg-Vorpommern, 
Wismarsche Str. 304, 19055 Schwerin 
einzureichen sind. 

Für die Bearbeitung und Prüfung 
der eingereichten Anträge und Un-
terlagen wird von der Geschäfts-
stelle des Zulassungsausschusses 
dieser Zeitraum vor der Sitzung des 
Zulassungsausschusses benötigt. 
Diese Frist dürfte auch im Interesse 
des Antragstellers sein, da fehlende 
Unterlagen noch rechtzeitig ange-
fordert und nachgereicht werden 
können.
Der Zulassungsausschuss beschließt 
über Anträge gemäß der §§ 18, 26 - 
32b der Zulassungsverordnung für 

Vertragszahnärzte grundsätzlich nur 
bei Vollständigkeit der Antragsunter-
lagen. Anträge mit unvollständigen 
Unterlagen, nichtgezahlter Antrags-
gebühr oder verspätet eingereichte 
Anträge werden dem Zulassungsaus-
schuss nicht vorgelegt und demnach 
auch nicht entschieden.
Nachstehend aufgeführte Anträ-
ge/Mitteilungen erfordern die Be-
schlussfassung des Zulassungsaus-
schusses:
• Ruhen der Zulassung
• Zulassung, Teilzulassung, Ermäch-

tigung
• Beschäftigung eines angestellten 

Zahnarztes
• Verlegung des Vertragszahnarzt-

sitzes (auch innerhalb des Ortes)
• Führung einer Berufausübungs-

gemeinschaft (Genehmigung nur 
zum Quartalsanfang)

• Verzicht auf die Zulassung (wird 
mit dem Ende des auf den Zugang 
der Verzichtserklärung folgenden 
Kalendervierteljahres wirksam)

Interessenten erfahren Näheres bei 
der KZV M-V (Tel.: 0385-54 92-130 
bzw. unter E-Mail: mitgliederwe-
sen@kzvmv.de ).

Führung von Börsen
Bei der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Mecklenburg-Vorpommern 
werden nachstehende Börsen geführt:
• Vorbereitungsassistenten/angestell-

te Zahnärzte suchen Anstellung
• Praxis sucht Vorbereitungsassistent/ 

Entlastungsassistent/angestellten 
Zahnarzt

• Praxisabgabe
• Praxisübernahme
• Übernahme von Praxisvertretung

Ermächtigung
Prof. Dr. Dr. Bernhard Frerich
Uni Rostock, Med. Fakultät
Zahnarzt für Oralchirurgie
Strempelstraße 13
18057 Rostock

Ende der Niederlassung/
Ermächtigung
Susanne Abel
Zahnärztin
Am Schulweg 2
17495 Züssow

Dr. med. Angelika Pögl
Zahnärztin
R.-Amundsen-Straße 24
18106 Rostock

Annett Traude Barnow
Zahnärztin
Ernst-Thälmann-Ring 66
17491 Greifswald

Prof. Dr. med. h. Rosemarie 
Grabowski
Universität Rostock
Kieferorthopädin
Strempelstraße 13
18057 Rostock

Prof. Dr. Dr. Karsten Gundlach
Universität Rostock
Oralchirurg
Strempelstraße 13
18057 Rostock

Praxisabgaben/Praxisübernahmen 
Die Zahnarztpraxis von Roswitha 
Fließ, niedergelassen seit dem 28. 
Dezember 1990 in 18276 Lüssow, 
Friedhofsweg 8, wird seit dem 6. Juli 
von Frank Stahlfast weitergeführt.

Isaura Dünnebacke, niedergelassen in 
23968 Wismar, Zierower Landstraße 
3, beschäftigt ab 1. Juli Dr. med. dent. 
Janette Jahn als ganztags angestellte 
Zahnärztin.

Die Zahnärzte Barbara Lohff & Dr. 
Jörg Jürgens, niedergelassen in 18055 
Rostock, Breite Straße 16, beschäfti-
gen ab 18. Juni Gudrun Buchmann als 
ganztags angestellte Zahnärztin.
Die Anstellung von Andreas Klusin-
ski endete am 31.05.2009.

Die Anstellung von Ulrike Burmei-
ster in der Praxis Dr. med. dent. An-
dreas Pippig, niedergelassen in 18055 
Rostock, Eselföter Straße 6, endete 
am 31.05.2009.

Ruhen der Zulassung 
Die Zulassung von Dr. med. dent. 
Detlef Schwarzer für den Vertrags-
zahnarztsitz 18375 Prerow, Hülsen-
straße 32, ruht für den Zeitraum 26. 
Juni 2009 bis zum 25. Juni 2011.

Anzeige
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Berufsausübungsgemeinschaft
Die Berufsausübungsgemeinschaft 
der Zahnärzte Dr. med. dent. Dörte 
von Wedelstädt und Friedrich-W. von 
Wedelstädt wurde am 30. Juni 2009 
aufgelöst. Dr. med. dent. Dörte von 
Wedelstädt  führt die Praxis ab dem 1. 
Juli 2009 als Einzelpraxis weiter. Die 
Zulassung von Friedrich-W. von We-
delstädt endete am 30. Juni 2009.

Die Berufsausübungsgemeinschaft der 
Zahnärzte Dr. med. dent. Antje Wutz-
ler und Dr. med. dent. Susanne Wutzler 
wurde am 30. Juni 2009 aufgelöst. Dr. 

med. dent. Susanne Wutzler führt die 
Praxis ab dem 1. Juli 2009 als Einzel-
praxis weiter. Die Zulassung von Dr. 
med. dent. Antje Wutzler endete am 
30. Juni 2009.

Die Berufsausübungsgemeinschaft 
der Zahnärzte Dr. med. Gerhard 
Schotte und Mario Schreen wurde 
am 30. Juni 2009 aufgelöst. Mario 
Schreen führt die Praxis ab dem 1. 
Juli 2009 als Einzelpraxis weiter. 
Die Zulassung von Dr. med. Ger-
hard Schotte endete am 30. Juni 
2009.

Die Zahnärzte Dres. Sabine, Klaus-
Dieter und Martin Burmeister sowie 
Ulrike Burmeister führen ab dem 1. 
Juli 2009 am Vertragszahnarztsitz 
23936 Grevesmühlen, Karl-Marx-
Straße 5, eine örtliche Berufsausü-
bungsgemeinschaft. 

Beschäftigung eines angestellten 
Zahnarztes 
Dr. med. dent. Lutz Knüpfer, nieder-
gelassen in 17139 Malchin, Scheu-
nenstraße 10, beschäftigt ab 18. Juni 
Marion Schmidt als ganztags ange-
stellte Zahnärztin.

Zu einer Motivationsveranstaltung 
erster Klasse wurde die 150. Dienstags-
fortbildung der Zahnärztekammer Ber-
lin im Mai im Hörsaal der Zahnklinik: 
Als Referent zur Jubiläumsfortbildung 
war Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Meyer aus 
Greifswald eingeladen und ihm das The-
ma „ZahnMedizin ist Medizin“ gestellt.

Professor Meyer nutzte die Vorga-
be zu einem Motivationsparcour für 
die Qualifikation des eigenen Berufs-
standes. Er erinnerte an die enge Ver-
bindung von ZahnMedizin und Medi-
zin und Zusammenhänge – welcher Art 
auch immer – von Diabetes oder auch 
Endokarditis mit oralen Keimen aus 
dem Bereich der tiefen Taschen. Die 
Zahnmedizin habe sich, wie man sehe, 
in den letzten Jahren ganz erheblich er-
weitert, der Blick über den Tellerrand 
sei faszinierend, die Anerkennung der 
Kollegen aus medizinischen Fachge-
bieten steige stetig – nur die Zahnärzte 
selbst hätten vielfach noch immer kein 
angemessenes Selbstbewusstsein und 
neigten eher dazu, sich mit fremden 
statt den eigenen Federn zu schmü-
cken: „Die Zahnmediziner haben eine 
zeitlang unter der Geringschätzung des 
eigenen Berufes gelitten. Einige haben 
sich in Crashkursen mit komplexen Ver-
fahren wie Osteopathie, Homöopathie 
etc. befasst und gemeint, sie könnten 
das, wofür andere eine intensive zwei- 
und mehrjährige Fachausbildung ab-
solviert haben. Das ist zum Teil einfach 
nur peinlich. Machen Sie Ihre Praxis 
zu, lernen Sie zwei Jahre und hören Sie 
auf, mit oberflächlichem Wissen in an-
deren Gebieten zu wildern!“ Das habe 
der Berufsstand auch gar nicht nötig, 
denn die Zahnärzte verfügten mit den 
Kenntnissen der modernen Zahnheil-
kunde über Expertenwissen, das mehr 

und mehr von anderen Disziplinen in 
der Medizin konsultiert werde. 

Exemplarisch berichtete Meyer über 
eine interdisziplinäre Kopfschmerz-
Arbeitsgruppe an der Universität 
Greifswald, hier sei die Einbeziehung 
der zahnärztlichen Kompetenz bereits 
Routine: In bemerkenswert vielen 
Fällen habe die eigene Disziplin mit 
vergleichsweise minimalem Aufwand 
den Kopfschmerz-Patienten anhal-
tende Besserung bis Beschwerdefrei-
heit ermöglicht – in der Regel durch 
Entlastung der Kaumuskulator: „Der 
Zusammenhang von Kopfschmerz und 
Druckdolenzen war signifikant.“ Meyer 
wies darauf hin, dass keineswegs, wie 
oft dargestellt, Okklusionsprobleme 
ausschlaggebend für die Kopfschmerz-
symptomatik sind, sondern vielmehr 
die (asymmetrische) Verspannung der 
Kau- und Gesichtsmuskulatur, auf-
grund welcher Ursachen auch immer. 

Der Effekt der zahnärztlichen Maß-
nahmen habe die Neurologen deutlich 
beeindruckt, zumal sie ihrerseits zuvor 
mit Intensiv-Therapie Linderung ver-
sucht, aber nicht erreicht hatten. „Ich 
halte es heute für einen Kunstfehler, 
wenn Allgemeinärzte und Neurologen 
bei der Diagnostik von Kopfschmerzen 
die Zahnärzte nicht einbeziehen“, sagte 
Professor Meyer, und auch für den Be-
reich von Hals-Nasen-Ohrenerkran-
kungen treffe dies zu: „Wenn Neurolo-
gen, Orthopäden und alle anderen für 
Kopfschmerzen in Frage kommenden 
Disziplinen nichts finden, stehen die 
Chancen 50:50, dass die Lösung bei 
uns liegt.“ 

Neuromuskuläre Inkoordination 
(z. B. Bruxismus und Pressen) spiele 
bei vielen Funktionsstörungen rund 
um Kopf, Hals und den gesamten 

Körper eine eindrucksvolle Rolle. 

Okklusion nicht zentrales Thema
Dabei müsse sich die Zahnmedizin vor 
Kurzschlüssen hinsichtlich angeblich 
offensichtlicher  Kausalität schützen: 
„Es kann auch eine Stoffwechselstö-
rung oder das Wetter sein, wenn ein 
Patient unter CMD leidet.“ Gerade bei 
der CMD-Thematik zeige sich in ein-
drucksvollen Studien, dass Okklusion 
keineswegs generell das zentrale The-
ma sei: „Nicht stimmende Okklusion 
einhergehend mit  Stress – das führt 
oft zu CMD. Stehen die Zähne aber 
wie Kraut und Rüben und der Patient 
ist ein entspannter Typ, ist das Risiko 
für eine CMD erheblich geringer. Der 
Stress ist also häufig erst der auslösende 
Hebel. Und der ist Aufgabe für den Be-
rufsstand der Psychotherapeuten! Wir 
Zahnärzte machen unseren Teil der 
Aufgabe – die begleitenden Schienen.“ 
Professor Meyer berichtete in Fallbei-
spielen von Patienten, die aufgrund ei-
ner Schmerzsymptomatik durch viele 
ärztliche Praxen und teilweise auch 
Schmerzkliniken geschickt worden 
waren – ehe sie bei einem Arzt lande-
ten, der einen Zahnarzt hinzuzog. Erst 
dessen Vorgehen setzte der bedauerns-
werten Entwicklung ein Ende. 

Professor Meyer: „Ich appelliere hier 
an Ihre medizinische Verantwortung!“ 
Der Berufsstand müsse auch bei den 
Ärzten noch viel mehr Werbung ma-
chen für das, was er leisten könne: „Wir 
haben eine unglaubliche Verantwor-
tung, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
von der auch wir selbst oft gar nichts 
ahnen! Nur wir Zahnärzte beherrschen 
manche medizinische Situation – und 
kein anderer!“ 

 PI der Zahnärztekammer Berlin

Zahnmedizin öfter von Medizin konsultiert
150. Dienstagsfortbildung der Zahnärztekammer Berlin
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Immer wieder taucht die Frage des 
Umfangs und der Grenzen der (zahn-)
ärztlichen Schweigepflicht auf. Wir 
möchten daher nachfolgend einige 
grundsätzliche Ausführungen hierzu 
machen: Wesentliche Faktoren des 
Vertrauensverhältnisses zwischen 
Patient und Zahnarzt sind die ärztli-
che Schweigepflicht und der Schutz 
des Patienten vor Weitergabe seiner 
persönlichen Daten. Jedes Informa-
tionsbedürfnis Dritter, auch der Kos-
tenträger, hat davor zurückzutreten. 
Ärztliche Schweigepflicht und Daten-
schutz dürfen weder durch den Gesetz-
geber, noch auf sonstige Weise verletzt 
werden.

Rechtsgrundlage
Zahnärztinnen und Zahnärzte sind 

verpflichtet, das Stillschweigen zu 
bewahren, was ihnen ihre Patienten 
anvertraut haben. § 203 Abs. 1 Straf-
gesetzbuch (StGB) bestimmt, das 
derjenige, der unbefugt ein fremdes 
Geheimnis, namentlich ein zum per-
sönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis offenbart, das ihm 
als Arzt … anvertraut oder sonst be-
kannt geworden ist, mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe be-
straft wird. Gemäß § 203 Abs. 3 stehen 
den in Absatz 1 genannten Personen, 
die berufsmäßig tätigen Gehilfen und 
die Personen gleich, die bei ihnen zur 
Vorbereitung auf den Beruf tätig sind.

Die Wahrung der ärztlichen Schwei-
gepflicht wird in Bezug auf Zahnärzte 
über den Straftatbestand des § 203 
StGB hinaus noch unter den Schutz der 
Berufsordnung für Zahnärzte gestellt. 
Die Berufsordnung ... bestimmt in § 7 
Abs. 1, dass der Zahnarzt die Pflicht 
hat, über alles, was ihm in seiner Ei-

genschaft als Zahnarzt anvertraut und 
bekannt geworden ist, gegenüber Drit-
ten Verschwiegenheit zu wahren. Ab-
satz 2 bestimmt, dass der Zahnarzt ver-
pflichtet ist, alle in der Praxis tätigen 
Personen über die gesetzliche Pflicht 
zur Verschwiegenheit zu belehren und 
dies zu dokumentieren hat.

Adressaten der ärztlichen 
Schweigepflicht

Der strafrechtlichen ärztlichen Ver-
schwiegenheitsverpflichtung unter-
liegen neben den (Zahn-)Ärzten auch 
die Angehörigen der nichtärztlichen 
Heilberufe mit staatlich geregelter 
Ausbildung (z. B. nichtärztliche Psy-
chotherapeuten nach dem Psychothe-
rapeutengesetz, Krankenschwestern 
und -pfleger, Hebammen, Masseure, 
medizinisch-technische Assistenten).

Der strafrechtlichen und berufsrecht-
lichen Schweigepflicht unterliegen 
auch die „berufsmäßig tätigen Gehil-
fen“ von Ärzten und die „Personen, die 
bei ihnen zur Vorbereitung auf den Be-
ruf tätig sind“. Unter diese Vorschrift 
fallen mithin alle Zahnarzthelferinnen 
bzw. Zahnmedizinische Fachangestell-
te. Nicht erfasst wird hiervon das Rei-
nigungspersonal. Nicht erforderlich 
ist, dass die Betreffenden zum (Zahn-)
Arzt in einem Arbeitsverhältnis stehen 
oder in anderer Weise ihm gegenüber 
weisungsgebunden sind. Daher gehört 
auch der in der Praxis aushilfsweise 
mitarbeitende Ehegatte des Praxis-
inhabers zum Adressatenkreis der 
Schweigeverpflichteten. Zum Kreis 
der zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätigen Personen gehören neben aus-
zubildenden Zahnmedizinischen Fa-
changestellten auch Zahnmedizinstu-
denten, Hospitanten, Famulanten oder 

Umfang und Grenzen der zahnärztlichen 
Schweigepflicht  

Absolventen eines praktischen Jahres.

Reichweite der ärztlichen 
Schweigepflicht

Die ärztliche Schweigepflicht um-
fasst alle Tatsachen und Umstände, die 
nur einem beschränkten Personenkreis 
bekannt sind und an deren Geheimhal-
tung der Betroffene ein bei Berück-
sichtigung seiner persönlichen Situati-
on sachlich begründetes Interesse hat. 
Ein schutzwürdiges Geheimhaltungs-
interesse wird in der Rechtsprechung 
überwiegend schon für den Namen des 
Patienten sowie für die Tatsache ange-
nommen, dass sich jemand überhaupt 
in ärztlicher Behandlung befindet. Der 
ärztlichen Schweigepflicht unterfällt 
mithin alles, was dem Zahnarzt – oder 
Mitgliedern des Praxisteams – auf 
Grund seiner Stellung und Funktion 
und des zwischen ihm und dem Pati-
enten bestehenden Vertrauensverhält-
nisses von diesem mitgeteilt wird, wie 
auch das, was er ohne besondere Mit-
teilung des Patienten selbst feststellt 
oder erfährt.

Die ärztliche Schweigepflicht ist 
grundsätzlich auch gegenüber ande-
ren Zahnärzten, Ärzten oder sonstigen 
Personen, die der ärztlichen Schweige-
pflicht unterliegen, zu beachten. Eine 
Geheimhaltungspflicht besteht auch 
gegenüber den eigenen Familienan-
gehörigen des Arztes oder gegenüber 
Familienangehörigen des Patienten. 

Die Schweigepflicht greift auch 
gegenüber minderjährigen Patienten. 
Der Umfang der Schweigepflicht des 
Arztes hängt bei minderjährigen Pa-
tienten von deren Einsichtsfähigkeit 
ab. Ist der minderjährige Patient noch 
nicht einwilligungsfähig, müssen die 
Einzelheiten der anstehenden Behand-
lung mit den gesetzlichen Vertretern 
besprochen werden. Insoweit gilt kei-
ne Verschwiegenheitsverpflichtung 
des Zahnarztes. Ist der minderjährige 
Patient einwilligungsfähig, kann er die 
ärztliche Schweigepflicht durch den 
behandelnden Arzt einfordern, mit der 
Folge, dass die gesetzlichen Vertreter 
nicht in die Behandlung eingeschal-
tet werden. Hat der behandelnde Arzt 
Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit 
des Minderjährigen, benötigt er zuver-
lässige Auskünfte für seine Anamnese 
oder benötigt er die Unterstützung der 
gesetzlichen Vertreter für die Behand-
lung, sprechen gute Gründe dafür, mit 
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den gesetzlichen Vertretern Kontakt 
aufzunehmen. Das Wohl des Minder-
jährigen erfordert jedenfalls dann eine 
Mitteilung an die Eltern, wenn eine 
erfolgreiche Behandlung und Heilung 
des Kindes nur im Zusammenhang 
mit den Eltern gewährleistet ist. Mit 
abnehmender Pflege- und Erziehungs-
bedürftigkeit auf der Elternseite und 
einer zunehmenden Selbstbestim-
mungsfähigkeit auf der Kindesseite 
werden die im Elternrecht wurzelnden 
Rechtsbefugnisse zurückgedrängt, bis 
sie schließlich mit der Volljährigkeit 
des Kindes erlöschen. Als Faustregel 
kann gelten: Bei Minderjährigen ist 
mit Vollendung des 14. Lebensjahres 
in der Regel deren Geheimhaltungsin-
teresse zu respektieren.

Die ärztliche Schweigepflicht dau-
ert über den Tod des Patienten hin an. 
Nach dem Tod des Patienten können 
Angehörige den Arzt von der Schwei-
gepflicht nicht wirksam entbinden. 
Die Erteilung von Auskünften an Er-
ben, Angehörige oder Dritte oder die 
Herausgabe von Behandlungsunterla-
gen Verstorbener verstößt gegen die 
ärztliche Schweigepflicht, es sei denn, 
der Arzt kommt zu der Überzeugung, 
dass die Offenbarung des Patienten-
geheimnisses im sog. mutmaßlichen 
Interesse des Verstorbenen liegt. Zur 
Erforschung des mutmaßlichen ist das 
wohlverstandene Interesse des Verstor-
benen an der weiteren Geheimhaltung 
der anvertrauten Tatsachen zu ermit-
teln. In der Rechtssprechung gab es 
schon einige Entscheidungen zu dieser 
Problematik. So hat beispielsweise der 
Bundesgerichtshof in seinem Beschluss 
vom 04.07.1984 (Az: IVa ZB 18/83), 
entschieden, dass das wohlverstandene 
Interesse eines Erblassers nicht da-
hin geht, dass seine Testierunfähigkeit 
geheim bleibt, sondern dass die allge-
meinen Vorschriften zum Schutz einer 
testierunfähigen Person nicht durch die 
ärztliche Schweigepflicht unterlaufen 
werden. Das Landgericht Göttingen hat 
in seinem Urteil vom 25.09.2003 (Az: 6 
S 12/03), festgestellt, dass der Heraus-
gabe eines Obduktionsberichts an nahe 
Angehörige die ärztliche Schweige-
pflicht in der Regel nicht entgegensteht. 
Denn dabei geht es entweder darum, zu 
ermöglichen, dass eine Person für den 
Tod des Verstorbenen zur Verantwor-
tung gezogen wird, oder dass den An-
gehörigen geholfen wird, den Freitod 
zu akzeptieren. 

Aktuell hat das Oberlandesge-
richt München in seinem Urteil vom 
09.10.2008 (Az: 1 U 2500/08) darge-
legt, dass ein nachvollziehbares Inte-

resse der Erben an der Einsichtnahme 
in die Behandlungsunterlagen des Ver-
storbenen nur dann an der Schweige-
pflicht des Arztes scheitert, wenn ein 
entgegenstehender Wille des Verstor-
benen ergründbar und vom Arzt dar-
gelegt werden kann. Eine Einsichtnah-
me in die Behandlungsunterlagen zur 
Prüfung von Schadenersatzansprüchen 
liegt regelmäßig im mutmaßlichen In-
teresse des Verstorbenen, soweit keine 
entgegenstehenden Anhaltspunkte er-
sichtlich sind (bspw. Äußerungen im 
Gespräch mit dem Arzt oder Dritten, 
die darauf schließen lassen, dass kei-
nerlei Einsichtnahme in die Behand-
lungsunterlagen gestattet werden soll). 

Die Entscheidungen zeigen, dass 
dem Zahnarzt ein gewisser Entschei-
dungsspielraum verbleibt, soweit er 
von nachvollziehbaren Gründen ge-
tragen wird. Gerichte können diesen 
Entscheidungsspielraum nur einge-
schränkt überprüfen.

Große Vorsicht ist bei einer Straf-
anzeige gegen säumige Patienten ge-
boten. Auch diese Patienten haben 
Anspruch darauf, dass ihre Daten nicht 
durch den Zahnarzt weitergegeben 
werden. So hat das Amtsgericht Neu-
Ulm in einem noch nicht veröffent-
lichten Urteil Anfang diesen Jahres 
einen Zahnarzt zu einer Geldstrafe von 
20 000 Euro verurteilt, der auf Grund 
einer offenen Rechnung von 120 Euro, 
Strafanzeige wegen Betrugs gegen 
eine Patientin erstattet hatte. Zu die-
sem Zweck gab er sämtliche Patienten-
daten an die Staatsanwaltschaft weiter. 
Das Gericht hat dies als Verstoß gegen 
§ 203 Abs. 1 StGB gewertet. Dabei 
betonte das Gericht auch, dass es dem 
Zahnarzt selbstverständlich freigestan-
den hätte, zivilrechtliche Schritte ge-
gen die säumige Patientin zu ergreifen 

und zu diesem Zweck dem Gericht die 
persönlichen Daten der Patientin offen 
zu legen.  

Durchbrechung der ärztlichen 
Schweigepflicht

Unter Strafe gestellt ist nur das un-
befugte Offenbaren von Patientenge-
heimnissen. Nicht strafbewährt wird 
nach § 203 Abs. 1 StGB die befugte 
Durchbrechung der ärztlichen Schwei-
gepflicht. In Rechtsprechung und Lite-
ratur sind bis heute vier Offenbarungs-
befugnisse entwickelt worden, die es 
dem Arzt ermöglichen, ein Patienten-
geheimnis rechtmäßig zu offenbaren:

1. Der Arzt ist nicht an die ärztliche 
Schweigepflicht gebunden, wenn 
der Patient ihn ausdrücklich oder 
konkludent (stillschweigend) von 
der Schweigepflicht entbunden hat, 
mithin eine Einwilligung des Pati-
enten zur Weitergabe seiner Daten 
vorliegt. Minderjährige, die die not-
wendige Urteils- und Einsichtsfä-
higkeit besitzen, müssen selbst eine 
Entbindungserklärung abgeben. 
Liegt beim Minderjährigen keine 
Einsichtsfähigkeit vor, müssen seine 
gesetzlichen Vertreter den Arzt von 
der Schweigepflicht entbinden. Auch 
psychisch Kranke können, wenn sie 
einsichtsfähig sind, den Arzt rechts-
wirksam von der Schweigepflicht 
entbinden. Fehlt dem psychisch 
Kranken die Einsichtsfähigkeit, trifft 
die Entscheidung der vom Vormund-
schaftsgericht bestellte Betreuer des 
Kranken.

2. Eine weitere Offenbarungsbefugnis 
des Arztes ist dann gegeben, wenn 
sein Offenbaren von der sog. „mut-
maßlichen Einwilligung“ des Pati-
enten gedeckt ist. Dies kann z. B. der 
Fall sein, wenn der Patient in Folge 
Bewusstlosigkeit sein Einverständ-
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nis nicht geben kann, der Arzt auf 
Grund von Indizien jedoch davon 
ausgehen kann, dass der Patient das 
Einverständnis erteilt hätte, wenn er 
hierzu in der Lage gewesen wäre.

3. Eine Offenbarungspflicht des Arztes 
kann sich zudem aus gesetzlichen 
Offenbarungspflichten und -rechten 
ergeben (z. B. Meldepflicht nach 
dem Infektionsschutzgesetz). 

4. Des Weiteren besteht die Befugnis 
zur Offenbarung aus dem sog. Gü-
terabwägungsprinzip. Nach dem 
sog. rechtfertigenden Notstand (§ 34 
StGB) darf der Arzt immer dann 
ein Patientengeheimnis offenbaren, 
wenn das Interesse, das dem Straf-
tatbestand der ärztlichen Schwei-
gepflicht zu Grunde liegt, nämlich 
das Vertrauen des Patienten in die 
Verschwiegenheit seines Arztes, ge-
genüber einem anderen Rechtsinte-
resse als geringwertiger einzustufen 
ist oder zum Schutz eines höherran-
gigen Rechtsgutes gerechtfertigt ist.  
Voraussetzung ist in einem solchen 
Fall der Offenbarungsbefugnis, dass 
der Arzt erfolglos auf den Patienten 
eingewirkt hat, um ihn zur Ergrei-
fung der erforderlichen Maßnahmen 
von sich aus zu veranlassen.

Das staatliche Strafverfolgungsinte-
resse stellt bei geringen Rechtsverstö-
ßen in der Regel kein höherrangiges 
Recht dar. Etwas anderes gilt bei er-
heblichen Rechtsverletzungen (z. B. 
Kapitalverbrechen) und/oder einer 
möglichen Wiederholungsgefahr.

Schweigepflicht in besonderen 
Fällen:
1. Schweigepflicht gegenüber 

privaten Versicherungs-
gesellschaften 
Gegenüber privaten Versicherungs-
gesellschaften darf der Zahnarzt 
nur Auskunft erteilen, wenn ihm 
das Einverständnis des Patienten 
oder dessen gesetzlichen Vertreters 
vorliegt oder die mutmaßliche Ein-
willigung zu unterstellen ist. Die 
in den Versicherungsbedingungen 
i. d. R. enthaltene generelle Ent-
bindung aller behandelnden Ärzte 
von der Schweigepflicht wird nach 
hier vertretener Auffassung als sehr 
zweifelhaft erachtet, da dem Versi-
cherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Abgabe einer solchen Erklärung 
weder die Geheimnisse noch der 
Kreis der behandelnden Ärzte, die 
zur Auskunft ermächtigt werden, 
bekannt ist. Bei Routineanfrage der 
Versicherung muss sich der Arzt 
nicht des Einverständnisses des Pa-

tienten versichern, sollte dies aber in 
Zweifelsfällen tun.

2. Schweigepflicht gegenüber Ab-
rechnungsstellen, Inkassobüros
Es ist grundsätzlich möglich, pri-
vatärztliche Abrechnungsstellen 
oder Inkassobüros mit dem Einzug 
ärztlicher Honorarforderungen zu 
betrauen. Nach der Rechtsprechung 
(BGH, U. v. 10.07.1991) bedarf es 
jedoch zur Übergabe von Abrech-
nungsunterlagen an gewerbliche 
Abrechnungsstellen der ausdrück-
lichen Zustimmung des Patienten. 
Aus Beweissicherungsgründen ist 
die Einholung einer schriftlichen 
Zustimmung in die Weitergabe der 
Abrechnungsunterlagen empfeh-
lenswert. Ein Aushang im Warte-
zimmer, in dem darauf hingewiesen 
wird, dass in der Praxis mit einer 
privatärztlichen Abrechnungsstelle 
zusammengearbeitet wird, ist nicht 
ausreichend.

3. Schweigepflicht gegenüber 
Behörden
Besondere Aussagepflichten gegen-
über den staatlichen Ermittlungsbe-
hörden (Polizei und Staatsanwalt-
schaft) ergeben sich für den Zahnarzt 
nicht. Erfährt ein Zahnarzt von ge-
planten Verbrechen, ist er verpflich-
tet, den Strafverfolgungsbehörden 
dies mitzuteilen (§ 138 StGB). Bei 
erheblichen Rechtsverletzungen ist 
er befugt, seine ärztliche Schweige-
pflicht zu durchbrechen.

Die für alle Bürger geltende Pflicht, 
gegenüber den Finanzbehörden 
Auskünfte zu erteilen und Belege 
vorzulegen, wird für den Zahnarzt 
durch das in § 102 Abs. 1 Nr. 3 c Ab-
gabenordnung gewährte Auskunfts-
verweigerungsrecht eingeschränkt. 
Probleme können sich hier aller-
dings im Zusammenhang mit Be-
triebsprüfungen durch Außenprüfer 
des Finanzamtes ergeben, denn von 
diesen wird die Auffassung vertre-
ten, dass solche Belege und Unterla-
gen eingesehen werden dürfen, die 
keine Diagnosen oder Behandlungs-
methoden des Arztes erkennen las-
sen. Da allein die Tatsache, dass ein 
Patient sich in Behandlung befindet, 
unter die ärztliche Schweigepflicht 
fällt, dürfen nach hier vertretener 
Auffassung überhaupt keine Unter-
lagen eingesehen werden, die den 
Namen des Patienten tragen.

Merkblatt der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg

Anmerkungen für den Bereich 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung: 
Insbesondere gibt es im Sozialrecht 
zahlreiche Auskunfts- und Mittei-
lungspflichten.

Für den Bereich der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind 
die gesetzlichen Offenbarungsvor-
schriften im SGB V geregelt. Das 
SGB V sieht die regelmäßige Daten-
übermittlung vom Vertragszahnarzt 
an die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung (KZV) vor und zwar zunächst 
zur Durchführung und Kontrolle der 
Abrechnung. Ferner sind bei ent-
sprechender Anforderung die not-
wendigen Unterlagen der KZV zur 
Abrechnungsprüfung gemäß § 106a 
SGB V und den Prüfeinrichtungen 
zur Durchführung der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung gemäß §§ 12, 106 
SGB V vorzulegen. 

Die Entbindung des Zahnarztes 
von der ärztlichen Schweigepflicht 
gilt ebenso im vertragszahnärzt-
lichen Gutachterwesen, wonach der 
jeweilige Zahnarzt zur Übermittlung 
von Patientendaten verpflichtet ist.

Schweigepflicht gegenüber gesetz-
lichen Krankenkassen und dem 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen

Gegenüber den gesetzlichen 
Krankenkassen ist der Zahnarzt 
nur dann zur Auskunft und damit 
Datenübermittlung verpflichtet, 
soweit es gesetzlich geregelt und 
für die Durchführung der Aufga-
ben der Krankenkasse erforderlich 
ist. Offenbarungspflichten ergeben 
sich insoweit aus §§ 294 ff. SGB V. 
Krankenkassen sind hingegen nicht 
berechtigt, von den Zahnärzten für 
eigene Zwecke Informationen zur 
derzeitigen Behandlung, zur Ursa-
che der Arbeitsunfähigkeit bezie-
hungsweise Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit anzufordern. Nur 
in den Fällen des § 294a SGB V, in 
denen unter anderem Anhaltspunkte 
für eine Berufskrankheit, eines Ar-
beitsunfalles oder einer Körperver-
letzung bestehen, ist der Zahnarzt 
verpflichtet, die Ursachen und den 
möglichen Verursacher der Kran-
kenkasse mitzuteilen.

Darüber hinausgehende Anforde-
rungen von der Krankenkasse sind 
nur bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen der §§ 275 ff. SGB 
V zur unmittelbaren Herausgabe an 
den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen zulässig.

 KZV
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Das Bonusheft soll den Patienten 
dazu anhalten, seine Zähne regel-
mäßigen Kontrollen zu unterziehen, 
damit Zahnerkrankungen früh er-
kannt und mit entsprechend gerin-
gerem Aufwand behandelt werden 
können. Dies bietet sowohl für Pa-
tienten als auch für Krankenkassen 
erhebliche Vorteile. Honoriert wird 
der regelmäßige Zahnarztbesuch 
mit einer Erhöhung des Festzu-
schusses für Zahnersatz um bis zu 
30 Prozent bei lückenlosem Nach-
weis der Kontrolluntersuchungen. 
Dieser Vorteil erschließt sich den 
meisten Patienten jedoch erst dann, 
wenn der Ernstfall eintritt. Eine 
aktuelle repräsentative Studie der 
DEVK ergab, dass 57 Prozent der 
Deutschen ihr Bonusheft nicht re-
gelmäßig führen und sogar 39 Pro-
zent noch nicht einmal ein solches 
Heft besitzen. Was also tun, wenn 
der Patient plötzlich Stempel für die 
Untersuchungen der vergangenen 
Jahre verlangt oder sogar für Jahre, 
in denen er überhaupt nicht beim 
Zahnarzt vorstellig war? 

Ohne Ausnahme gilt: Das Ab-
stempeln des Bonushefts erfolgt 
für den Patienten kostenfrei, da 
die Krankenkassen die Vorlage des 
Heftes verlangen. Eine spezielle 
Gebührennummer für eine Abrech-
nung sieht der BEMA-Z nicht vor. 
Insbesondere kann für das Abstem-
peln keine Privatliquidation nach 
GOZ erstellt werden. Dies gilt auch 
für den Fall, dass ein nachträgliches 
Erstellen des gegebenenfalls ver-
loren gegangenen Bonushefts vom 
Patienten angefordert wird. Dies 
ist für den Behandler oft ärgerlich 
und kann im Einzelfall aufwendig 
sein, ist jedoch nicht vermeidbar. 
Im Regelfall wird sich der Aufwand 
jedoch in Grenzen halten, da sich 
der Behandlungsverlauf aus der Pa-
tientenkartei ergibt. Das Archiv ist 
sicherlich nur in Einzelfällen zu be-
mühen. 

Nun bietet die Vorlage eines voll-
ständig ausgefüllten Bonushefts für 
den Patienten so erhebliche finan-
zielle Vorteile, dass er unter Um-
ständen auch Stempel für die Jahre 
verlangt, in denen er in Ihrer Praxis 
nicht vorstellig war. Diesbezüg-
lich weist die Kassenzahnärztliche 

Vereinigung M-V ausdrücklich da-
rauf hin, dass ein Abstempeln auch 
aus sog. „Servicegesichtspunkten“ 
selbstverständlich nicht erfolgen 
kann. 

Zum Einen soll das Bonusheft 
den Patienten zu einer regelmäßigen 
Kontrolle seines Zahnstatus ani-
mieren. Daher ist es nicht hilfreich, 
wenn das Bonusheft auch ohne Inan-
spruchnahme der jährlichen Unter-
suchungen abgestempelt wird. Der 
eigentliche Zweck des Bonushefts 
entfiele damit. 

Zum Anderen erfüllt das Abstem-
peln ohne Vorliegen der tatsäch-
lichen Voraussetzungen einen Straf-
tatbestand, wohl zumindest den der 
Beihilfe zum Betrug. Der Patient 
dürfte sich ohne Zweifel des Be-
truges schuldig gemacht haben. Die 
Voraussetzungen des Betruges rich-
ten sich nach § 263 StGB. Danach 
macht sich eines Betruges strafbar, 
wer „in der Absicht, sich oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, das 
Vermögen eines anderen dadurch 
beschädigt, dass er durch Vorspiege-
lung falscher oder durch Entstellung 
oder Unterdrückung wahrer Tatsa-
chen einen Irrtum erregt oder unter-
hält“. Das Gesetz sieht für einen Be-
trug eine Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren, alternativ Geldstrafe vor. 

Im vorliegenden Fall täuscht der 
Patient seine Krankenkasse mit der 
Vorlage seines lückenlos ausge-
füllten Bonushefts vorsätzlich darü-
ber, dass er sich innerhalb der letzten 
fünf oder zehn Jahre turnusmäßig 
zahnärztlich untersuchen ließ. Mit 
diesem Verhalten erweckt er bei sei-
ner Krankenkasse den Irrtum, dass 
die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung eines erhöhten Zuschusses für 
die anstehende Behandlung vorlie-
gen. Diese wird einen entsprechend 
höheren Kostenzuschuss bewilligen 
und damit einen Vermögensnach-
teil erleiden. Sofern ein Behandler 
wissentlich nicht durchgeführte Un-
tersuchungen in das Heft einträgt, 
unterstützt er den Patienten hierbei. 
Dies dürfte wohl zumindest den 
Straftatbestand der Beihilfe gem. § 
27 StGB erfüllen. Danach wird als 
Gehilfe bestraft, wer vorsätzlich 

einem Anderen zu dessen vorsätzlich 
begangener rechtswidriger Tat Hil-
fe geleistet hat. Die Strafandrohung 
richtet sich nach der für den eigent-
lichen Täter ausgeurteilten Strafe 
und wird entsprechend abgemildert. 

Unabhängig davon, dass derartiges 
Verhalten meist nicht öffentlich wird 
und damit wohl nur in den seltensten 
Fällen tatsächlich mit strafrecht-
lichen Konsequenzen zu rechnen ist, 
sollte ein Patient mit diesem Ansin-
nen nicht unterstützt werden. Dies 
gilt auch und insbesondere vor dem 
Hintergrund, als das gesamte Ge-
sundheitssystem mit den unrechtmä-
ßig bewilligten Zuschüssen belastet 
wird.   

Etwas anderes gilt für das Abstem-
peln von Bonusheften für sog. Bo-
nusprogramme der Krankenkassen, 
bei denen für die Teilnahme an be-
stimmten Vorsorgeuntersuchungen 
eine Prämie gezahlt wird. Das Ab-
stempeln stellt hier keine gesetzliche 
Pflicht dar, entsprechend kann eine 
Gebühr berechnet werden. Wie die 
Abrechnung im Einzelnen zu erfol-
gen hat, ist nicht unstreitig. In der 
Regel wird ein Faktor zwischen 1,0 
und 3,5 gem. Nr. 70 GOÄ für die 
Erstellung einer Kurzbescheinigung 
abgerechnet. Auf der 73. Arbeitsta-
gung der Aufsichtsbehörden der So-
zialversicherungsträger vom 25./26. 
November 2008 wurde zwar die 
Auffassung vertreten, dass das Ab-
stempeln der Bonushefte für gesund-
heitsbewusstes Verhalten bei Inan-
spruchnahme der in § 65 a Abs,. 1 
SGB V genannten Leistungen durch 
die vertragsärztliche Vergütung er-
fasst wird und damit abgegolten ist, 
solange keine anderslautenden Ver-
gütungsregelungen vereinbart wur-
den. Dies dürfte jedoch lediglich im 
Verhältnis zu den Krankenkassen 
gelten. Derzeit wird jedenfalls in 
der KZV M-V die Ansicht vertre-
ten, dass die Abrechnung nach Nr. 
70 GOÄ gegenüber dem Patienten 
erfolgen kann.  

Verbleibt die Frage nach dem 
Aufbewahrungsort des Bonushefts: 
Grundsätzlich sollte das Bonusheft 
nicht in Ihrer Praxis, sondern vom 
Patienten selbst aufbewahrt werden. 
 Ass. Claudia Mundt

Das Bonusheft – was ist zu beachten?
Keine nachträglichen Stempel, wenn der Patient gar nicht in der Praxis war
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Wiederholte Fragen zur Anwendung 
individualprophylaktischer Leistungen 
bei den Sonstigen Kostenträgern ver-
anlassen die KZV M-V zur nochma-
ligen Bekanntgabe der Abrechnungs-
modalitäten.

Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizei-
vollzugsbeamte der Bundespolizei
Die zahnärztliche Versorgung der 
heilfürsorgeberechtigten Polizeivoll-
zugsbeamtinnen/beamten der Bun-
despolizei richtet sich nach Art und 
Umfang – unter Berücksichtigung 
nachfolgend aufgeführter Ergän-
zungen bzw. Abweichungen – grund-
sätzlich nach 

• dem Einheitlichen Bewertungs-
maßstab gemäß § 87 Abs. 2 und 2d 
SGB V (BEMA). 

Ergänzungen/Abweichungen:
Richtlinien zur Individualprophy-
laxe ab 1. August 2007:
Zur Verhütung von Zahnerkrankungen 
können einmal im Kalenderjahr indi-
vidualprophylaktische Maßnahmen 
auf Heilfürsorgemittel der Bundespo-
lizei erbracht werden. 

Für individualprophylaktische 
Maßnahmen sind einmalig die Ge-
bührennummern 100 bis 102 der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
sowie zur Durchführung der Versie-
gelung von kariesfreien Fissuren der 
bleibenden Zähne für alle Prämo-
laren und Molaren einmal die Gebüh-
rennummer 200 GOZ abrechenbar.

GOZ- Nr. 100
Erstellen eines Mundhygienestatus 
und eingehende Unterweisung zur 
Vorbeugung gegen Karies und paro-
dontale Erkrankungen, Dauer minde-
stens 25 Minuten

GOZ- Nr. 101
Kontrolle des Übungserfolges ein-
schließlich weiterer Unterweisung, 
Dauer mindestens 15 Minuten

Bestimmungen der BPol zur Nr. 100 
und Nr. 101:
Die Leistung nach der Nummer 100 
ist innerhalb eines Jahres einmal und 
die Leistung nach der Nummer 101 
ist ebenfalls innerhalb eines Jahres 
einmal berechnungsfähig. 

Die Leistungen umfassen:

• die Erhebung von Mundhygiene-
Indizes, 

• das Anfärben der Zähne, 
• die praktische Unterweisung mit 

individuellen Übungen und 
• die Motivierung des Patienten. 

GOZ-Nr. 102
Lokale Fluoridierung mit Lack oder 
Gel als Maßnahme zur Verbesserung 
der Zahnhartsubstanz

Bestimmungen der BPol zur Nr. 102:
Die Leistung nach der Nummer 102 
ist innerhalb eines Jahres einmal be-
rechnungsfähig. 

GOZ-Nr. 200
Versiegelung von kariesfreien Zahn-
fissuren mit aushärtenden Kunst-
stoffen, je Zahn

Bestimmungen der BPol zur Nr. 200: 
Die Leistung nach der Nummer 200 
ist innerhalb eines Jahres für alle Prä-
molaren und Molaren einmal berech-
nungsfähig. 

GOZ-Abrechnung der Gebüh-
rennummern 100, 101,102, 200:
Faktor nur bis 2,3!

Direktabrechnung:
Die individualprophylaktischen 
Leistungen sind vom Zahnarzt unmit-
telbar mit dem Ärztlichen Dienst bei 
der Bundespolizeidirektion – Abrech-
nungsstelle Heilfürsorge Bundespoli-
zei – abzurechnen.

> s. Info-Mappe der KZV M-V - 
Fach 10

Adresse
Abrechnungsstelle Heilfürsorge
BPol
SG 36-2
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241-238 - 3420

Soldaten der Bundeswehr
Grundsätzlich werden von niederge-
lassenen Zahnärztinnen/Zahnärzten 
erbrachte zahnärztliche Leistungen ge-
mäß den Bestimmungen des § 75 Abs. 
3 Satz 2 fünftes Sozialgesetzbuch (SGB 
V) auf der Grundlage des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes für die zahnärzt-
lichen Leistungen (BEMA-Z), nach den 
Gebührentarifen des Vertrages mit den 
Angestellten Krankenkassen (vdek) ver-
gütet.

Anspruchsumfang/-berechtigte:
Alle Soldaten ohne Altersbeschrän-
kung und zeitliche Begrenzungen.

KZV-Abrechnung:
IP 1 - IP 2 - IP 4
IP 5 - für die bleibenden Prämolaren 
und Molaren

Führen eines Bonusheftes mit dem 
Eintrag der zahnärztlichen Untersu-
chung einmal im Jahr bzw. formlose 
Dokumentation der entsprechenden 
Untersuchung, wenn kein Bonusheft 
vorliegt.

> s. Info- Mappe der KZV M-V - 
Fach 11

Zivildienstleistende
Die zahnärztliche Versorgung der Zi-
vildienstleistenden (ZdI) ist gemäß § 
75 Abs. 3 SGB V sichergestellt, soweit 
diese Anspruch auf unentgeltliche 
Heilfürsorge nach den Vorschriften 
des Zivilgesetzes haben.

Anspruchsumfang/-berechtigte:
Alle Zivildienstleistenden für die Zeit 
des Zivildienstes ohne Altersbegren-
zung.

KZV-Abrechnung: 
IP 1 - IP 2 - IP 4
IP 5 - für die bleibenden Prämolaren 
und Molaren

> s. Info-Mappe der KZV M-V - 
Fach 12

Polizeivollzugsbeamte (Landespo-
lizei M-V) und heilfürsorgeberech-
tigte Feuerwehrbeamte im Land 
Mecklenburg-Vorpommern

Grundlagen für die Abrechnung 
zahnärztlicher Leistungen für die 
heilfürsorgeberechtigten Polizeivoll-
zugsbeamten (Landespolizei M-V) 
und die heilfürsorgeberechtigten Feu-
erwehrbeamten im Land Mecklen-
burg-Vorpommern sind

• der Einheitliche Bewertungsmaß-
stab gemäß § 87 Abs. 2 und 2d SGB 
V (BEMA) und die Richtlinien des 
Bundesausschusses der Zahnärzte 
und Krankenkassen, soweit in die-
sem Vertrag nichts anderes verein-
bart ist.

Der Patient hat Anspruch auf 
Leistungen der Individualprophylaxe. 
Die Richtlinien des Bundesaus-

Zahnärztliche Individualprophylaxe 
Die richtige Abrechnung bei den Sonstigen Kostenträgern
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schusses der Zahnärzte und Kranken-
kassen gelten sinngemäß. 

Anspruchsumfang/-berechtigte:
Alle Polizeivollzugsbeamten (Lan-
despolizei M-V) und die heilfürsor-
geberechtigten Feuerwehrbeamten im 
Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Achtung - Alterseinschränkung!
Das 18. Lebensjahr darf noch nicht 
vollendet sein! 

KZV-Abrechnung:
Abrechnungszeitraum: drei Jahre
IP 1- IP 2 - IP 4
IP 5 - für die bleibenden Molaren 6 
und 7

> s. Info- Mappe der KZV M-V - 
Fach 15

Kassenname: Heilfürsorge Bundespolizei - BPol
BKV-Nr.: 952360039700
Kassenname: BW Bundeswehr Wehrber. VII
BKV-Nr.: 952009520900
Kassenname: ZVD Zivildienst
BKV-Nr.: 952009510200
Kassenname: POL Landespolizei M-V
BKV-Nr.: 952360061600
Kassenname: POL Feuerwehr Schwerin
BKV-Nr.: 952000850300
Kassenname: POL Feuerwehr Rostock
BKV-Nr.: 952000851100
Kassenname: POL Feuerwehr Wismar
BKV-Nr.: 952000852900
Kassenname: POL Feuerwehr Greifswald
BKV-Nr.: 952000853700
Kassenname: POL Feuerwehr Stralsund
BKV-Nr.: 952000854500
Kassenname: POL Feuerwehr Neubrandenburg
BKV-Nr.: 952000855300

Anzeige

Mehr in Praxisneugründungen investiert 
Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) und der Apobank

In 2007 musste ein Zahnarzt für 
die Neugründung einer Einzelpra-
xis im Westen 368 000 Euro auf-
bringen. Das Finanzierungsvolu-
men lag somit 16 Prozent über dem 
Vorjahreswert, bilanziert die aktu-
elle Studie über Investitionen bei 
der Niederlassung des Instituts der 
Deutschen Zahnärzte (IDZ) und 
der Apobank.

Vor allem gestiegene Investiti-
onen für medizinisch-technische 
Geräte sowie die Praxiseinrichtung 
sorgten für die Zunahme. Das Fi-
nanzierungsvolumen einer Einzel-
praxisübernahme stieg 2007 eben-
falls um zwölf Prozent auf 275 000 
Euro.

Der Zuwachs wird in erster Linie 
von dem gestiegenen ideellen Wert 
(„Goodwill“) getragen. Im Jahr 
2007 betrug der Goodwill 99 000 
Euro und lag damit 30 Prozent über 
dem Vorjahresniveau.

Die häufigste Form der zahnärzt-
lichen Existenzgründung war die 
Übernahme einer Einzelpraxis. In 
den alten Bundesländern entschie-
den sich 47 Prozent, in den neuen 
54 Prozent der Zahnärzte für die-
sen Weg in die Selbstständigkeit.

Im Westen wählten 38 Prozent 
der zahnärztlichen Existenzgründer 

die Berufsausübungsgemeinschaft 
(Gemeinschaftspraxis), im Osten 
42 Prozent – erstmals mehr, als in 
den alten Bundesländern.

Während in den alten Bundes-
ländern 59 Prozent der Praxen 
von Männern und 41 Prozent von 
Frauen gegründet wurden, war das 
Verhältnis in den neuen Bundes-
ländern 43 Prozent (Männer) zu 57 
Prozent (Frauen).

Das zahnärztliche Investitions-

volumen für eine Einzelpraxisneu-
gründung in den alten Bundeslän-
dern wurde wie in den Vorjahren 
auch im Zeitraum 2006/2007 im 
Vergleich zu den ärztlichen Inve-
stitionen von keiner anderen medi-
zinischen Facharztgruppe übertrof-
fen. 

Die Studie gibt es kostenlos beim 
IDZ, Universitätsstraße 73, 50931 
Köln
http://www.idz-koeln.de

IDZ
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hErstEllErinformAtionEn

S &N Systemhaus für Netzwerk- und Datentechnik GmbH
Sie kennen uns doch schon!
Vor Kurzem stellten wir uns Ihnen vor. Zur
Erinnerung: Wir, die S&N Systemhaus für
Netzwerk- und Datentechnik GmbH, sind
seit 1990 in Mecklenburg-Vorpommern für
zahlreiche Zahnarztpraxen tätig. Mittler-
weile betreuen wir mehr als 350 Anwender
in den Bereichen zahnärztliche Abrech-
nungssysteme, digitale Röntgentechnik
und EDV-Anlagen. Unser Unternehmens-
ziel: IT-Dienstleistungen in breiter Vielfalt
und gediegener Qualität standen und 
stehen immer im Vordergrund.
Dies erreichen wir einerseits durch hoch
qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter,
andererseits durch starke und zuverlässige
Geschäftspartner, wie die CompuDENT
Software GmbH, Carestream für ©Kodak
Dental Systems und DEXIS®. Damit garan-
tieren wir Ihnen die heute so wichtige In-
vestitionssicherheit und Produktstabilität.
Heute arbeiten in unseren drei Geschäfts-
stellen gut 60 Mitarbeiter und Auszu-
bildende. Zu unserem Leistungsumfang 
gehören die Beratung, Projektierung, Ins-
tallation und Betreuung von EDV-Anlagen
und computergestützter Medizintechnik,
wie digitalen Bildgebungssystemen (OPG,
DVT, Kleinröntgen mit Sensor, Foliensyste-
me, Intraoral- und Extraoralkameras).

Wo finden Sie die S&N Datentechnik?
Die Firmenzentrale befindet sich in der
Freiligrathstraße,

neue und moderne Schulungszentren fin-
den Sie in der Herweghstraße 

und in der Schweriner Straße.

Das Team der S&N Datentechnik begrüßt
Sie auch wieder in diesem Jahr auf dem

18. Zahnärztetag

der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern.

Wann: 04. – 06.09.2009
Wo: Warnemünde

Unsere Themen:

Neuigkeiten aus den Bereichen:

• Digitale Volumentomographie
• DVT und Kombigerät (KODAK 9000 3D

und KODAK 9500 ILUMA)  
• Zusammenfügen von Volumen als

Grundlage für das Herstellen von Bohr-
schablonen

• Neues von Z1
u.v.a.m.

Außerdem erwarten Sie attraktive Ange-
bote.

Wir freuen uns auf Sie!

S&N Datentechnik bedeutet für Sie und
Ihre Praxis:

• moderne Konzepte, innovative Ideen
• hoch qualifizierte Ingenieure und Tech-

niker
• kompetente Beratung, Projektierung &

Betreuung
• termingerechte Installationen
• faire Finanzierungen
• umfangreiche Schulungen
• faire Geschäftsbeziehungen
• alle Leistungen aus einer Hand

Kontakt:
Tel.: 03 81 /2 42 92 41
Fax: 03 81 /2 42 93 41
E-Mail: medizintechnik@sundat.de

Viele von Ihnen waren schon bei uns. Sie
kennen unsere Abrechnungsseminare, die
Weiterbildungen im Bereich Z1 und die
Schulungen zu Themen wie rechtssichere
Archivierung, Umsetzung der RKI-Richtli-
nien, Aufbau eines zertifizierungsfähigen
QM-Systems, professionelle Terminverwal-
tung u.v.a.m. Alles natürlich abgestimmt
auf die Besonderheiten einer Zahnarztpra-
xis. Und wenn Sie zu den Anwendern ge-
hören, die den Weg zu uns noch nicht ge-
funden haben, vielleicht findet sich der
eine oder andere interessante Kurs in un-
serem aktuellen Seminarplan. Frau Lange
berät Sie gerne. Bei Fragen zu modernen
Abrechnungssystemen, zum Röntgen oder
zu Ihrer EDV-Anlage stehen Ihnen Frau Li-
pinski und Herr Kaufmann gerne zur Ver-
fügung.

Oder wollen Sie uns persönlich kennenler-
nen? Vielleicht sogar auch unsere Chefs?

Sie sind eingeladen! Alljährlich bieten wir
unseren Kunden und Interessenten im
Rahmen unseres Sommerfestes einen
Mix aus Unterhaltung und Informati-
onen. Für das leibliche Wohl ist natürlich
gesorgt.

Innovationstag bei der S&N
Wann: Mittwoch, den 08.07.2009

14.00 – 18.00 Uhr
Wo: Herweghstraße 1

In entspannter Atmosphäre informieren
Sie unsere Mitarbeiter in Workshops über
Neuigkeiten zu folgenden Themen:

Neues und Interessantes:

• Digitales Röntgen – der Blick hinter die
Kulissen (DVT, OPG, Sensor, Scanner)

• Gegen den Trend – Höhere Umsätze in
Ihrer Praxis

• Perfekte Ästhetik durch Backwork - Plan-
ning, Facilitate 3D u. Atlantis

Und für alle, die es wissen wollen oder ein
leistungsfähiges Abrechnungssystem ken-
nenlernen möchten:

• Die 5 häufigsten Fragen an der Z1-
Hotline

• Neues von Z1
• Verlustfreies Abrechnen in Z1 (Experten-

analyse und das Arbeiten mit Abrech-
nungskomplexen)

Sie können sich gerne anmelden!
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Fremdkörper in den Nasenneben-
höhlen sind im zahnärztlichen Alltag 
eine eher selten gestellte Diagnose. 
Betrachtet man das gesamte Nasenne-
benhöhlensystem und lässt die Kiefer-
höhle außen vor, so finden sich nach 
Krause et al. die meisten Fremdkörper 
in der Nasenhaupthöhle. Die Patienten 
sind häufig Kinder, die sich Spielzeug 
wie Legosteine, Murmeln oder ess-
bare Dinge wie Erbsen, Erdnüsse oder 
andere Dinge in die Nase stecken. In 
aller Regel werden diese Fremdkörper 
von den Eltern, dem Kinderarzt oder 
vom Hals-Nasen-Ohrenarzt wieder 
entfernt und gelangen erst gar nicht in 
die zahnärztliche Praxis.

Fokussiert man aber ausschließlich 
die Nasennebenhöhlen, findet man 
75 Prozent aller Fremdkörper in der 
Kieferhöhle und etwa 20 Prozent in 
der Stirnhöhle. Die Stirnhöhle ist im 
Gegensatz zur Kieferhöhle meist un-
fallbedingt beteiligt, wie z. B. bei 
einem Autounfall mit zerbrochener 
Frontscheibe. Sehr selten betroffen 

sind die Siebbeinzellen und die Keil-
beinhöhle.

Ursachen
In über der Hälfte der Fälle von 

Fremdkörperverlagerungen liegt die 
Ursache beim behandelnden Arzt. 
In Abbildung 1 ist ein Wurzelrest 
zu erkennen, der beim Entfernen 
versehentlich in die Kieferhöhle lu-
xiert wurde. Nur etwa ein Viertel der 
Fremdkörper gelangen unfallbedingt 
in die Nasennebenhöhlen. Der Pa-
tient in Abbildung 2 hatte sich eine 
massive Pfählungsverletzung bei der 
Gartenarbeit zugezogen. Der Ast hat 
die Wange perforiert und die faziale 
Kieferhöhlenwand hierbei zerstört.

Diagnostik
Bei Verdacht auf eine Fremdkörper-

verlagerung ist vor der Therapie eine 
exakte Anamnese notwendig. Wichtig 
ist es zu klären, ob der Fremdkörper 
eventuell auch in das Weichgewebe 
der Wange oder nach retromolar verla-
gert wurde. Auch ist es wichtig zu eru-
ieren, ob der Fremdkörper abgesaugt 
wurde, ob der Sauger diesbezüglich 
inspiziert wurde oder ob der Patient 
den Gegenstand vielleicht verschluckt 
oder aspiriert haben könnte. 

Bei der klinischen Untersuchung ist 
die Inspektion wichtig. Hierbei sollen 
Schleimhautläsionen und Verände-
rungen erkannt werden, über die der 
Fremdkörper in die Kieferhöhle oder 
das umgebende Weichgewebe gelangt 
sein könnte. Es muss auch bedacht 
werden, dass Fremdkörper eventuell 
nicht im Kieferhöhlenlumen liegen, 
sondern ohne Perforation unter der 
Kieferhöhlenschleimhaut zum Lie-
gen kommen.

Bei einer vermuteten Mund-An-
trumverbindung ist obligat ein Na-
senblasversuch erforderlich, der al-
lerdings trotz bestehender Perforation 
negativ sein kann, wenn sich eine 
Schleimhautlefze über die Öffnung 
legt. Besser ist eine gezielte Sondie-
rung mit einer Kieferhöhlensonde. 
Selbstverständlich kann auch über 
eine vorhandene MAV oder über das 
Ostium naturale eine Inspektion mit 
dem Endoskop erfolgen.

Ebenso wichtig ist die Röntgendia-
gnostik. Hierbei ist die Basisdiagnos-
tik eine Panoramaschichtaufnahme 
und eine NNH-Aufnahme. Falls er-
forderlich, kann auch ergänzend ein 

Schnittbildverfahren (DVT oder CT) 
angezeigt sein (Abb. 3). Hier können 
auch Fremdkörper entdeckt werden, 
die im konventionellen Röntgen nicht 
erkannt werden.

Fremdkörperentfernung
Bei der Fremdkörperentfernung 

wird zuerst versucht, diesen über die 
Eintrittsstelle zu entfernen. Bei den 
häufigsten Fremdkörpern – also bei 
Wurzelresten im Seitenzahngebiet 
oder kompletten Seitenzähnen – liegt 
in der Regel eine MAV vor, die ggf. er-
weitert und später mit einem Mucope-

Unliebsame Überraschungen – Fremdkörper 
in der Kieferhöhle 

Abb. 2: Pfählungsverletzung

Abb. 1: Ausschnitt Röntgenbild Ober-
kiefer: Wurzelrest in der Kieferhöhle

Abb. 3: DVT: Zahn 28 in antro nach 
Entfernungsversuch, Darstellung der 
verschiedenen Ebenen und dreidi-
mensionale Lagebeziehung
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riostlappen (zum Beispiel nach Rehr-
mann) verschlossen werden kann.

Ist die Entfernung über die Alveole 
nicht möglich und benötigt man mehr 

Übersicht, kann über die Fossa canina 
die faziale Kieferhöhlenwand eröffnet 
werden, um den Fremdkörper über 
diesen Weg zu entfernen (Abb. 4 und 
Abb. 5).

Als weitere Möglichkeit kann man 
auch endoskopisch über die Nase 
durch das Ostium naturale vorgehen. 
Eine Entfernung gelingt aber nur bei 
günstiger Lage des Fremdkörpers. Bei 
Zähnen ist dies in der Regel eher die 
Ausnahme.

Neben den häufig aufgefundenen 
Fremdkörpern in der Kieferhöhle, wie 
Zähne und Wurzelreste, können aber 
auch zahnärztliche Instrumente (Abb. 
6) unbeabsichtigt in die Kieferhöhle 
gelangen. In der Abbildung 7 ist ein 
zahnärztlicher Werkstoff aus der Kie-
ferhöhle entfernt worden, der nach 
Präparation der angrenzenden Pfeiler-
zähne bei der Anfertigung einer pro-
visorischen Brücke mit Trim® über 
eine Mund-Antrumverbindung in die 
Kieferhöhle verlagert wurde. Bei einer 
unauffälligen Panoramaübersichtsauf-
nahme wurde aufgrund anhaltender 
Schmerzen im Bereich der Kieferhöh-
le eine NNH-Aufnahme veranlasst, 
die eine kleine röntgendichte Struktur 
in der rechten Kieferhöhle nachweist. 

Der Hauptanteil des Fremdkörpers 
(Trim®) ist nicht röntgendicht und 
konnte nur anhand des zufällig einge-
lagerten Wurzelfüllmaterials identifi-
ziert werden.

Implantatverlust
Zunehmend werden auch Implan-

tate in die Kieferhöhle luxiert, wobei 
der Implantatverlust in die Kieferhöh-
le bei den nachfolgenden Fallbeispie-
len zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
aufgetreten ist. Beim ersten Patienten-
beispiel hat der Implantatverlust direkt 
bei der Insertion stattgefunden (Abb. 
8).

Beim zweiten Patientenbeispiel 
wurden im Oberkiefer sieben Implan-
tate gesetzt und die Wunde verschlos-
sen. Bei der Freilegung war bereits das 
dorsale Implantat im rechten Oberkie-
fer verschwunden. Eine Röntgenkon-
trolle beim Zahnarzt hat zu diesem 
Zeitpunkt nicht stattgefunden. Die 
verbliebenen sechs Implantate wurden 
dann prothetisch versorgt.

Innerhalb eines Jahres entwickelten 
sich bei dem Patienten Beschwerden 

Abb. 4: Klinische Situation nach 
Entfernungsversuch Zahn 28, nega-
tiver Nasenblasversuch, vgl. DVT 
aus Abb. 3

Abb. 5: Erweiterung der Schnittfüh-
rung und Darstellung der fazialen 
KH-Wand, Zahnentfernung nach An-
lage eines Knochendeckels

Abb. 6: Abgebrochener Krallenhebel: 
Entfernung über die faziale Kiefer-
höhlenwand 

Abb. 7: Zahnärztliches Material 
(Kombination aus Trim® und Wurzel-
füllmaterial) in der Kieferhöhle
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Abb. 8: Implantatplanung und -ver-
lust bei der Implantation

Abb. 10: Implantatverlust in die Kie-
ferhöhle unter kaufunktioneller Bela-
stung, trotz primärer Einheilung

Abb. 9: Anhaltende Kieferhöhlenbe-
schwerden bei einem „vergessenen“ 
Implantat

in der rechten Kieferhöhle, mit denen 
er überwiesen wurde. Erst zu diesem 
Zeitpunkt erfolgte die erste Röntgen-
kontrolle nach Implantation, bei der 
die Ursache der Beschwerden gefun-
den und das Implantat lokalisiert wer-
den konnte. (Abb. 9).

Im dritten Fall waren die Implanta-
tion und die Freilegung regelrecht, so-
dass der Patient prothetisch versorgt 
wurde, kaufunktionell rehabilitiert und 
zufrieden war. Bei einer routinemä-
ßigen Röntgenkontrolle ist jedoch auf-
gefallen, dass in der linken Kieferhöh-
le ein Implantat liegt. Das Implantat in 
regio 26 hat sich – vermutlich durch 
Mikrobewegungen – unter Belastung 
gelöst, obwohl es primär eingeheilt 

und bei der prothetischen Versorgung 
mit dem Abutment verschraubt war. 
Das ehemals verschraubte Abutment 
ist in regio 26 zu erkennen (Abb. 10).

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Fremdkörper in der Kieferhöh-
le nach zahnärztlicher Behandlung 
insgesamt selten vorkommen, aber 
häufiger als erwartet erst spät dia-
gnostiziert werden. Eine sorgfältige 
Anamnese, klinische und röntgeno-
logische Diagnostik sowie die Be-
herrschung von Komplikationen und 
alternativer chirurgischer Techniken 
sind Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Behandlung.

Dr. Dr. Anton Abler, Oberarzt,
 Prof. Dr. Dr. Dieter Weingart, Ärztlicher 

Direktor, 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie,
 Plastisch-ästhetische Operationen, 

Zentrum für Implantologie, 
Katharinenhospital,
 Klinikum Stuttgart

 
Wir danken für die Nachdruckge-
nehmigung aus dem Zahnärzteblatt 
Baden-Württemberg 9/2008

Literaturverzeichnis beim
Informationszentrum Zahnge-
sundheit Baden-Württemberg Tel. 
0711/222966-14 Fax 0711/222966-21
E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de
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Zahnarztpraxis in Schwerin sucht ZÄ/ZA
zur Anstellung ganztags (eventuell Teil-
zeit möglich). Entlastungsassistent/in
oder auch Vorbereitungsassistent/in.

Chiffre 0756

Zuschriften auf Chiffre-
Anzeigen senden Sie bitte 

unter Angabe der 
Chiffre-Nummer an 

Sabine Sperling
Satztechnik Meißen GmbH

01665 Nieschütz
Am Sand 1c

Suche Praxisvertretung oder angestellten
ZA/ZÄ in Güstrow für ein 3/4 Jahr, gern
auch langfristige Zusammenarbeit mög-
lich. Telefon: 0 38 43/21 20 43

Aus Altersgründen wird eine kieferortho-
pädische Praxis in 18356 Barth zum
31.04.2010 beendet. Die Räumlichkeiten,
in „1A“ Lage, sind ab 01.05.2010 neu zu 
vermieten. Die Gesamtnutzfläche beträgt 
ca. 100 m2. Die Praxiseinrichtung kann
zum Zeitwert übernommen werden. 
Weitere Infos unter: 03 82 31/26 09

ZMF freundlich, engagiert sucht neuen
Wirkungskreis in Rostock/Bad Doberan
und Umgebung. Bevorzugt in kieferortho-
pädischer Praxis. Telefon:0173/2 13 20 58
E-Mail:nissan.1981@freenet.de

Suche Praxisnachfolger aus Altersgrün-
den, ca 100 m2, 2 Behandlungsplätze in
einem Stralsunder Pflegeheim, großer
Patientenkreis, nicht nur Heimbewohner,
Umzug in neue rekonstruierte Räume des
Heimes 2010 vorgesehen, Einflußnahme
auf Bauausführung z. Z. noch möglich.
Telefon:0 38 31/39 01 03 undChiffre 0757

Aufgeschlossene, teamfähige ZFA,
21 Jahre, ungekündigt, möchte gerne
wieder nach M-V zurück. Suche Voll-
zeitstelle im netten Praxisteam in Rostock
und Umgebung. Mobil:0173/6 32 49 74,
E-Mail: karo_becker@foxnemo182.de

Anzeigen

Wir gratulieren zum Geburtstag 
In den Monaten Juli, August und September vollenden
das 75. Lebensjahr
Fritz Klingberg (Rostock)
am 10. Juli,
Dr. Bodo Ohlsen (Grevesmühlen)
am 12. Juli, 
Dr. Joachim Völkel (Pinnow)
am 22. Juli, 
Dr. Theodor Böhringer 
(Ludwigslust)
am 5. August,

das 70. Lebensjahr
Dr. Uwe Rath  (Kalkhorst)
am 17. Juli,
Zahnärztin Rosita Kolmorgen 
(Rostock) am 5. August,
Dr. Peter Zschüttig 
(Seebad Heringsdorf)
am 10. August,
Prof. Dr. Eckhard Beetke (Rostock)
am 16. August,
Dr. Dorith Vahnauer 
(Burg Stargard)
am 18. August,
Dr. Peter Blynow (Warin)
am 24. August, 
Dr. Gertrud Pingel (Techentin)
am 7. September,

das 65. Lebensjahr
Zahnarzt Eberhard Schulz (Putbus) 
am 20. Juli,
Zahnarzt Joachim Strelow (Binz)
am 28. Juli,
Zahnärztin Renate Riedel
(Schwerin) am 16. August,
Dipl.-Med. Jutta Sonntag 
(Bad Kleinen)
am 17. August,
Zahnärztin Sylvia Biermann
(Warnemünde)
am 20. August,
Zahnarzt Günter Schramm 
(Wesenberg)
am 22. August,

Dr. Sigrid Erckmann (Lubmin)
am 28. August, 
Dr. Birgit Müller (Binz)
am 30. August,

das 60. Lebensjahr 
Zahnärztin Sigrid Kusserow 
(Rostock)
am 12. Juli,
Zahnärztin Gudrun Jesse 
(Sanitz)
am 13. Juli,
Zahnärztin Babara Webersin 
(Rostock)
am 15. Juli,
Dr. Detlef Schwarzer 
(Prerow)
am 22. Juli,
Zahnärztin Marjanna Neubert 
(Plau am See)
am 25. Juli,

das 50. Lebensjahr
Dr. Antonia Fuchs (Rostock)
am 23. Juli,
Dr. Dirk G. Bruns (Greifswald)
am 30. Juli,
Dr. Petra Kreja  (Güstrow)
am 9. August,
Dr. Petra Kesselring (Rostock)
am 14. August, 
Zahnarzt Roland Grötschel 
(Friedland)
am 16. August,
Zahnärztin Elke Diósy 
(Neubrandenburg)
am 25. August,
Dr. Bärbel Miehe (Greifswald)
am 26. August und
Dr. Christina Scheer (Poseritz)
am 3. September 
 
Wir gratulieren herzlich und 
wünschen Gesundheit und Schaf-
fenskraft.

Wir trauern um
Dr. Ute Asmus, 
Neubrandenburg

geb. 26. Oktober 1954
gest. 8. Juni 2009

Zahnarzt
Werner Lasch

Rostock
geb. 6. Februar 1937

gest. 4. Mai 2009 

Zahnarzt
SR Helmut Aldefeld, 

Schwerin
geb. 22. November 1911

gest. 18. Mai 2009

Wir werden ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Zahnärztekammer M-V
Kasssenzahnärztliche 

Vereinigung M-V

Für Praxisneugründung:
Aufgrund Praxisauflösung in Neubran-
denburg, Tod des Praxisinhaber, preiswert
abzugeben, sehr gut erhaltene Dentalein-
heiten Kavo 1060, Cerec 3 mit Material,
Dentalmöbel „Med und Org“, Empfangs-
tresen, Kleingeräte, Deckenlampen, di-
verses Instrumentarium sowie Mobilar.
Anfragen unter: 0162/1 85 23 73
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Aufwachen!
Hamburg Messe, Halle B6, www.norddental.de

I N N O V A T I O N ! *I N N O V
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